Obergericht des Kantons Zurich
lI. Strafkammer

Geschafts-Nr.: SB180472-0O/U/cs

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Spiess, Prasident, Oberrichterin lic. iur. Wasser-
Keller und Oberrichter lic. iur. Wenker sowie Gerichtsschreiber
MLaw Orlando

Urteil vom 4. Dezember 2019

in Sachen

A__

Beschuldigter und Erstberufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft lll des Kantons Ziirich,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

sowie
1. B. :
2. C. :

Privatklager und Zweitberufungsklager

1 unentgeltlich vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur., LL.M. Y.

2 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur., LL.M. Y.

betreffend Veruntreuung etc.



Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich, 9. Abteilung - Ein-
zelgericht, vom 20. September 2018 (GG180098)



Anklage:

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft 11l vom 31. Marz 2018 (Urk 10001011)

ist diesem Urteil beigeheftet.

Urteil der Vorinstanz:
(Urk. 93 S. 94 ff.)

1.  Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 in Verbindung mit
Abs. 4 StGB (betreffend Anklageziffer A);

- der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 4 StGB (betreffend den BMW X5 und den BMW 530d gemass
Anklageziffer B);

- der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217
Abs. 1 StGB;

- der versuchten einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123
Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

- der Glaubigerschadigung durch Vermodgensminderung im Sinne von
Art. 164 Ziff. 1 StGB.

2.  Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf

- der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 4 StGB (betreffend den BMW 535d gemass Anklageziffer B);

- der Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB.

3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 300 Tagessatzen

zu CHF 40, wovon 3 Tagessatze als durch Haft geleistet gelten.

4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf

2 Jahre festgesetzt.



Die folgenden mit Verfiugung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zu-

rich vom 9. April 2015 beschlagnahmten Gegenstande:

- Pokal der World Muay-Thai Association, gold-/rotfarben, Cambodia,

- Pokal der I.K.B.F., gold-/blau-/grinfarben, Kick-Boxing Championships
Kunsan-Korea,

- Pokal der I.A.M.T.F., gold-/rotfarben, Bangkok Thailand,

- Gurtel in roter Kiste, mit Aufschrift "Light Heavy Weight, -70 kg, Muay
Thai Champion",

werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Ver-

langen herausgegeben. Bei Nichtabholung innert drei Monaten nach Ein-

tritt der Rechtskraft werden die Gegenstande der Kasse des Bezirksge-

richts Zarich zur Vernichtung Uberlassen.

Die folgenden mit Verfugung der Staatsanwaltschaft Il des Kantons Zu-

rich vom 9. April 2015 beschlagnahmten Gegenstande:

- zwei Thaibox-Hosen mit den Aufschriften ... Gym ..." und "... Gym

- ein Paar Box-Handschuhe mit der Aufschrift "World Max Champion,
K-1, ... Thai Gym"

- ein weisses Smartphone der Marke Samsung,
- zwei Kuhlschrankmagnete der Marke Muang-Mang,
- eine handschriftliche Notiz in einem Couvert,

werden D. nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen her-
ausgegeben. Bei Nichtabholung innert drei Monaten nach Eintritt der
Rechtskraft werden die Gegenstande der Kasse des Bezirksgerichts Zi-

rich zur Vernichtung Uberlassen.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin 1 B. Schaden-
ersatz von CHF 80'000 zu bezahlen. Im Betrag von CHF 6'000 wird das

Schadenersatzbegehren der Privatklagerin 1 B. abgewiesen.

Auf das Schadenersatzbegehren der Privatklagerin 1 B. wird im Be-
trag von CHF 1'098'956.20 nicht eingetreten.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Das Genugtuungsbegehren des Privatklagers 2 C. wird abgewie-

sen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

CHF 6'000.00; die weiteren Auslagen betragen:

CHF 15'000.00 Gebuhr Anklagebehorde

CHF 2'661.15 Auslagen Untersuchung

CHF 10'000.00 unentgeltlicher Rechtsbeistand (Akontozahlung)
CHF 10'387.30 unentgeltlicher Rechtsbeistand

CHF 36'183.85 amtliche Verteidigung

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausge-
nommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen
Vertretung der Privatklagerin 1 B. , werden dem Beschuldigten zu

vier Fiinfteln auferlegt und im Ubrigen auf die Staatskasse genommen.

Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung
der Privatklagerin 1 B. werden auf die Gerichtskasse genommen,;
vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemass Art. 135 Abs. 4 StPO in

Bezug auf die Kosten der amtlichen Verteidigung.

Rechtsanwalt lic. iur. X. wird fur seine Aufwendungen als amtlicher
Verteidiger des Beschuldigten mit CHF 36'183.85 (inkl. MwSt.) aus der

Gerichtskasse entschadigt.

Rechtsanwalt lic. iur. Y. wird fur seine Aufwendungen als unentgelt-
licher Vertreter der Privatklagerin 1 B._ mit CHF 20'387.30 (inkl.
MwsSt. und Akontozahlung von CHF 10'000) aus der Gerichtskasse ent-
schadigt.

Auf den Antrag der Privatklagerin 1 B. auf Zahlung einer Prozess-

entschadigung in der Héhe von CHF 10'000 wird nicht eingetreten.

[Mitteilungen]



17.

[Rechtsmittel]

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:

(Urk. 122 S. 1)

1.

Das Urteil der Vorinstanz sei in allen Punkten, welche zuungunsten des
Beschuldigten ausgefallen sind, aufzuheben. Folgerichtig seien Ziff. 1.,
Ziff. 3., Ziff. 7., und Ziff. 11. des Urteils vom 20. September 2018 auf-

zuheben. Der Beschuldigte sei in allen Punkten freizusprechen.

Sollte in gewissen Punkten ein Schuldspruch erfolgen, sei ein mildes

Urteil zu fallen.

Die gestellte Forderung der Privatklagerin sei abzuweisen (Ziff. 7 des

Dispositivs).

Dem Betroffenen sei die amtliche Verteidigung weiterhin zu gewahren;
der Sprechende sei — wie im erstinstanzlichen Verfahren — als amtli-

cher Verteidiger zu bestatigen.

Die Kosten des Verfahrens seien auf die Staatskasse zu nehmen (vgl.
Ziff. 11 des Dispositivs der Vorinstanz), sowohl fur das erstinstanzliche
wie auch das zweitinstanzliche Verfahren. Den Privatklagern seien die
Kosten im Ublichen Masse aufzuerlegen, wo sie mit ihren Antragen

nicht durchgedrungen sind.



b)

Des Vertreters der Staatsanwaltschaft |ll des Kantons Ziirich:

(Die Staatsanwaltschaft liess sich nicht vernehmen)

Des Vertreters der Privatklagerschaft:

(Urk. 124 S. 1)

|. Die Berufung sei gutzuheissen und das Urteil des Bezirksgerichts Zirich
vom 20. September 2018 (Geschafts-Nr.: GG180098-L / U) wie folgt anzu-

passen:

1.

Der Beschuldigte sei schuldig zu sprechen

der ungetreuen Geschaftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 2 in
Verbindung mit Ziff. 3 StGB, eventuell der Veruntreuung im Sinne von
Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend An-
klageziffer A);

der ungetreuen Geschaftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 2 in
Verbindung mit Ziff. 3 StGB, eventuell der Veruntreuung im Sinne von
Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend den
BMW X5 und den BMW 530d gemass Anklageziffer B);

der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217
Abs. 1 StGB;

der versuchten einfachen Korperverletzung im Sinne von Art. 123
Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;

der Glaubigerschadigung durch Vermégensminderung im Sinne von
Art. 164 Ziff. 1 StGB.

Der Beschuldigte sei zu verpflichten, der Privatklagerin B. Scha-
denersatz von CHF 497'932.- (CHF 80'000 fur Vermittlungsprovisionen
und Fahrzeuge, CHF 417'932 fir Einzelfirma) zuzuglich Schadenszins

von 5 % p.a. seit dem 20. September 2018 zu bezahlen; und im Weite-



ren Unterhalt von monatlich CHF 9'790.- (25.11.2010-30.06.2011) so-
wie CHF 8'740.- ab 1.7.2011.

Der Beschuldigte sei zu verpflichten, dem Privatklager 2 C. eine
Genugtuung von CHF 3'000.— zuzuglich Zins von 5 % p.a. seit dem 30.
Juli 2013 zu bezahlen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

CHF 6'000.00 die weiteren Auslagen betragen:
CHF 15'000.00 Gebuhr Anklagebehdrde
CHF 2'661.15 Auslagen Untersuchung

CHF 10'000.00 unentgeltlicher Rechtsbeistand (Akontozahlung)
CHF 17'316.05 unentgeltlicher Rechtsbeistand
CHF 36'183.85 amtliche Verteidigung

Der unterzeichnete Rechtsanwalt sei fur seine Aufwendungen als un-
entgeltlicher Vertreter der Privatklagerin 1 B. mit CHF 17'316.05
(inkl. MWST und Akontozahlung von CHF 10'000.—) aus der Gerichts-

kasse zu entschadigen.

Der Privatklagerin B. sei fur ihre Aufwendungen und Umtriebe im
Strafverfahren eine Prozessentschadigung in Hohe von CHF 10'000.-

aus der Gerichtskasse zu entrichten.

Der Privatklagerin 1 sei nachtraglich flr das obergerichtliche Be-
schwerdeverfahren Geschafts-Nr. UE130245-0 die unentgeltliche
Rechtsbeistandschaft in der Person des unterzeichneten Rechtsan-
walts zu bewilligen oder eventuell sei eine Entschadigung im Umfang
der eingereichten Honorarnote zulasten des Berufungsbeklagten fest-

zulegen.

Il. Es seien bei der E. GmbH und der F. GmbH die Geschafts-
bucher der Jahre 2015 bis 2018 (Bilanzen, Erfolgsrechnungen und Buchhal-

tungen) zu edieren, und soweit davon einzelne noch nicht vollstandig vorlie-

gen sollten, davon die betreffenden Buchhaltungen. Ferner sei G. ,



Verwaltungsratsprasident der H. AG als Zeuge zu befragen. Die
Hauptverhandlung sei bis nach vorliegen des Ergebnisses dieser Beweisab-

nahme zu verschieben.

[ll. Der Berufungsklagerin sei flr das vorliegende Rechtsmittelverfahren die
unentgeltliche Prozessflihrung zu gewahren und in der Person des unter-

zeichneten Rechtsanwalts ein unentgeltlicher Rechtsbeistand.

IV. Die sich aus der Berufung ergebenden Kosten- und Entschadigungen

seien dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen.

Erwaqungen:

l. Verfahrensganqgq und Gegenstand der Berufung

1.  Der Verfahrensgang beziglich Nichtanhandnahme einer Untersuchung nach
erstmaliger Anzeige vom 12. Juli 2012 durch die Privatklagerin 1, B.__ (die
vom Beschuldigten getrennt lebende Ehefrau), und Rechtsmittel dagegen sowie
Einstellung der Untersuchung und Rechtsmittel auch hiergegen, und Erweiterung
der Strafuntersuchung durch weitere Strafanzeigen seitens der Privatklagerin 1 ist
bis zur Anklageerhebung am 31. Marz 2018 und der erstinstanzlichen Urteilsfal-
lung vom 20. September 2018 im Detail der Prozessgeschichte im vor-

instanzlichen Urteil zu entnehmen (Urk. 93 S. 5-9).

2. Das eingangs im Dispositiv erwahnte Urteil des Bezirksgerichts Zurich,

9. Abteilung - Einzelgericht, vom 20. September 2018 wurde den Parteien nach
durchgefuhrter Hauptverhandlung vom 14. August 2018 mit deren Einverstandnis
schriftlich eroffnet und im Dispositiv mitgeteilt (Prot. | S. 5 und 24 ff. sowie Urk. 84

und 85/1-4). Der Beschuldigte sowie die Privatklager meldeten umgehend Beru-
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fung an (Urk. 88 und 89), worauf die begriindete Ausfertigung des Urteils
(Urk. 93) den Parteien am 10. resp. 11. Oktober 2018 zugestellt wurde (Urk. 92/1-
3).

3. Die Berufungserklarungen des Beschuldigten vom 15. Oktober 2018 und der
Privatklager vom 31. Oktober 2018 erfolgten rechtzeitig (Urk. 94 und 97). Auf die
Fristansetzung zur Erhebung einer Anschlussberufung (Urk. 102) liessen sich
weder die Staatsanwaltschaft noch die Parteien vernehmen. Mit Prasidialverfu-
gung vom 6. November 2018 wurde das Gesuch des Privatklagers 2, C._ |
um Bestellung von Rechtsanwalt lic. iur. LLM. Y. als unentgeltlicher
Rechtsbeistand abgewiesen (Urk. 97 S. 3 und 11 sowie Urk. 100). Nachdem die
Beweisantrage der Parteien einstweilen prasidialiter abgewiesen worden waren
(Urk. 104), wurden der Strafregisterauszug gegen C.__ und die Strafakten be-
treffend Drohung etc. zum Nachteil des hiesigen Beschuldigten und seiner Toch-
terl.__ beigezogen (Urk. 114-116). Die mundliche Berufungsverhandlung
wurde auf den 26. November 2019 vorgeladen (Urk. 109), zu welcher der Be-
schuldigte in Begleitung seines amtlichen Verteidigers und Rechtsanwalt lic. iur.
LL.M. Y. fur die Privatklager 1 und 2 erschienen (Prot. Il S. 8). Das Verfah-

ren erweist sich als spruchreif.

4. Gemass Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung auf-
schiebende Wirkung und wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils dement-
sprechend gehemmt. Das Berufungsgericht Gberprift somit das erstinstanzliche
Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Auch wenn das
Berufungsgericht nur die angefochtenen Punkte neu beurteilt, fallt es am Ende ein
insgesamt neues Urteil (Art. 408 StPO), worin es jedoch anzugeben hat, welche
Punkte bereits friher in Rechtskraft erwachsen sind (BGE 141 |V 244 E. 1.3.3;
Urteil des Bundesgerichtes 6B_533/2016 vom 29. November 2016 E. 4.2 mit

Hinweisen).

Der Beschuldigte ficht mit seiner Berufung die Schuldspriche und die Strafe (Dis-
positivziffer 1 und 3), die Regelung der Schadenersatzforderung der Privatklage-
rin 1, B. , (Dispositivziffer 7) und schliesslich die Kosten- und Entschadi-

gungsfolgen (Dispositivziffern 10 bis 15) an. Die Privatklager fechten die
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Schuldspriiche betreffend Anklageziffern A und B an (Dispositivziffer 1 alinea 1
und 2) sowie die Regelung ihrer Zivilforderungen (Dispositivziffern 8 und 9) und
schliesslich die sie betreffenden Kosten- und Entschadigungsfolgen (Dispositivzif-
fern 10, 12, 14 und 15). Das vorinstanzliche Urteil bleibt somit bezuglich der Dis-
positivziffern 2 (Freispriche), 5 und 6 (Herausgaben) und 13 (Entschadigung amt-
liche Verteidigung) unangefochten. Es ist insoweit in Rechtskraft erwachsen

(Art. 402 StPO), was vorab in einem Beschluss festzustellen ist.

Il. Prozessuales

1.  Verschlechterungsverbot

1.  Gemass dem Verschlechterungsverbot im Sinne von Art. 391 Abs. 2 StPO
darf der Entscheid der Vorinstanz nicht zum Nachteil der beschuldigten oder ver-
urteilten Person abgeandert werden, wenn das Rechtsmittel nur zu deren Guns-
ten eingereicht wurde. FUr die Frage, ob eine unzulassige reformatio in peius vor-
liegt, ist allein das Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils massgebend, denn die
von der Vorinstanz abweichenden Erwagungen der Rechtsmittelinstanz dirfen
nicht zu einem scharferen Schuldspruch und auch nicht zu einer harteren Strafe
fuhren, wenn ausschliesslich die beschuldigte oder verurteilte Person ein Rechts-
mittel ergriff. Eine Verletzung des Verschlechterungsverbots liegt entsprechend
dem gesetzgeberischen Willen daher nicht nur bei einer Verscharfung der Sankti-
on, sondern auch bei einer harteren rechtlichen Qualifikation der Tat vor. Dies ist
der Fall bei zusatzlichen Schuldsprichen sowie dann, wenn der neue Straftatbe-
stand eine hohere Strafdrohung vorsieht, d.h. einen hdheren oberen Strafrahmen
oder eine (héhere) Mindeststrafe (BGE 139 IV 282, E. 2.6).

2. Nachdem die Privatklager 1 und 2 die erstinstanzlichen Schuldspruche be-
treffend Veruntreuung bezuglich der Anklagepunkte A und B mit der Begrindung
anfechten, es sei stattdessen auf ungetreue Geschaftsbesorgung im Sinne von
Art. 158 Ziff. 2 in Verbindung mit Ziff. 3 StGB zu erkennen (Urk. 97 S. 2), und die
Anklagebehorde auf Anschlussberufung verzichtete, ist das Verschlechterungs-

verbot zwar hinsichtlich der genannten Schuldspruche nicht beachtlich, jedoch
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hinsichtlich der nur vom Beschuldigten angefochtenen Strafe sehr wohl. Eine hé-

here oder schwerere Strafe fallt ausser Betracht.

2. Prozessmaximen

1.  Bestreitet ein Beschuldigter die ihm vorgeworfenen Taten, ist der Sachver-
halt aufgrund der Untersuchungsakten und der vor Gericht vorgebrachten Argu-

mente nach den allgemein gultigen Beweisregeln zu erstellen. Die Vorinstanz legt

das Vorgehen sowie die allgemeinen Beweiswurdigungsregeln ausfuhrlich und
korrekt dar (Urk.93 S. 15 ff.), sodass - um unnétige Wiederholungen zu vermeiden
- darauf verwiesen werden kann (Art. 82 Abs. 4 StPO).

2. Erganzend ist im Hinblick auf die nachfolgende Beweiswurdigung im Beson-
deren hervorzuheben, dass im Strafprozess — im Unterschied zum Zivilprozess

(i.d.R. Verhandlungs- und Dispositionsmaxime) — der Untersuchungsgrundsatz

gilt. Art. 6 StPO schreibt vor, dass die Strafbehérden von Amtes wegen alle fur die
Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen abkla-
ren mussen (Abs. 1). Dabei sind die belastenden und entlastenden Umstande mit
gleicher Sorgfalt zu untersuchen (Abs. 2). Der Untersuchungsgrundsatz gilt so-
wohl fur die Strafverfolgungsbehdrden als auch fur die Gerichte (Urteil des Bun-
desgerichts 6B_288/2015 vom 12.10.2015, E. 1.2.3).

3. Ein weiterer im Strafprozess entscheidender Grundsatz ist derjenige der Un-

schuldsvermutung (Art. 10 StPO). Diesbezliglich ist erganzend bzw. prazisierend

zum vorinstanzlichen Urteil lediglich auf die neuere Rechtsprechung des Bundes-
gerichts zur aus Art. 32 Abs. 1 BV fliessenden und in Art. 10 Abs. 3 StPO sowie
Art. 6 Ziff. 2 EMRK verankerten Maxime "in dubio pro reo" (Unschuldsvermutung)
hinzuweisen: Danach verbietet die Unschuldsvermutung, bei der rechtlichen Wur-
digung eines Straftatbestandes von einem belastenden Sachverhalt auszugehen,
wenn nach objektiver Wirdigung der gesamten Beweise ernsthafte Zweifel be-
stehen, ob sich der Sachverhalt tatsachlich so verwirklicht hat, oder wenn eine fur
die beschuldigte Person gunstigere Tatversion vernunftigerweise nicht ausge-
schlossen werden kann. Eine einfache Wahrscheinlichkeit gentigt somit nicht. Auf

der anderen Seite kann auch keine absolute Gewissheit verlangt werden; abstrak-
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te und theoretische Zweifel sind kaum je ganz auszuraumen (BGE 138 IV 74 E. 7;
6B_824/2016 vom 10. April 2017 E. 13.1 [nicht publ. in BGE 143 IV 214]), wie die
Vorinstanz zutreffend festhalt (Urk. 93 S. 16). Der In-dubio-Grundsatz findet je-
doch keine Anwendung auf die Frage, welche Beweismittel zu bertcksichtigen
und wie sie gegebenenfalls zu wirdigen sind. Deshalb stellt das Gericht bei sich
widersprechenden Beweismitteln nicht unbesehen auf den fur den Beschuldigten
gunstigeren Beweis ab (Urteil des Bundesgerichts BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.1 mit
Hinweisen). Liegen keine direkten Beweise vor, ist nach der Rechtsprechung
auch ein indirekter Beweis zulassig. Beim Indizienbeweis wird aus bestimmten
Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Anzeichen,
Hilfstatsachen), auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache
geschlossen (Urteil des Bundesgerichts 6B_678/2013 vom 3. Februar 2014

E. 3.3. mit Hinweisen). Der Indizienbeweis ist dem direkten Beweis gleichwertig.
Indizien sind sogar unentbehrlich zur Aufdeckung innerer Tatsachen wie des Vor-
satzes. Es ist zulassig, aus der Gesamtheit der verschiedenen Indizien, welche je
fur sich allein betrachtet nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf eine be-
stimmte Tatsache oder Taterschaft hindeuten und insofern Zweifel offen lassen,
auf den vollen rechtsgentugenden Beweis von Tat oder Tater zu schliessen (Urteil
des Bundesgerichts 6B_605/2016 vom 15. September 2016 E. 2.8 mit Hinweisen
auf Kommentierung und Rechtsprechung). Der Indizienprozess als solcher ver-
letzt gemass Bundesgericht somit weder die Unschuldsvermutung noch die aus
ihr abgeleiteten Teilrechte. Der Grundsatz "in dubio pro reo" findet auf das einzel-
ne Indiz keine Anwendung (BGE 144 |V 345 E. 2.2.3.1 mit Hinweisen; Urteile des
Bundesgerichts 6B_605/2016 vom 15. September 2016 E. 2.8; 6B_291/2016 vom
4. August 2016 E. 2.1 und 6B_527/2014 vom 26. September 2014 E. 2.1).

4. Auf die einzelnen Beweismittel wird in den nachfolgenden Erwagungen —
soweit fur die Urteilsfindung relevant — zurickzukommen sein. Dabei ist schon an

dieser Stelle festzuhalten, dass aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehérs zwar

die Pflicht zur Bertcksichtigung rechtzeitig und formrichtig gestellter Beweisantra-
ge folgt, dies indessen nicht bedeutet, dass samtliche angebotenen Beweise ab-
genommen werden mussen. Auch auf die Argumente des Beschuldigten oder

dessen Verteidigung ist im Rahmen der nachstehenden Erwéagungen einzugehen.
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Dabei muss sich das Gericht nicht ausdricklich mit jeder tatsachlichen Behaup-
tung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen; vielmehr kann es sich
auf die fur die Entscheidfindung wesentlichen Gesichtspunkte beschranken (Urteil
des Bundesgerichts 6B_259/2017 vom 21. Dezember 2017 E. 1.2 mit Hinweisen).

3. Hintergrund / eheliche Trennung

1.  Die vorliegend zu beurteilenden Anklagevorwirfe stehen im Zusammenhang
mit der Trennung der Ehe des Beschuldigten und seiner Frau, der Privatklagerin.
Aus den Akten ergibt sich, dass die Eheleute 1989 heirateten und bis am tt. Sep-
tember 2011 in der gemeinsamen Wohnung anderdJ._ -Strasse ... in
K. zusammen lebten (Urk. 93 S. 32; Urk. 40201110 S. 4). Sie haben zwei
erwachsene Kinder, die Tochterl._ ,geb. 1989 und den Sohn L., geb.
tt.mm 1991.

2. Die Eheleute grindeten 1992 unter der Firma "M._____ " ein Einzelunter-
nehmen mit Sitz in Zurich, wobei gemass Handelsregistereintrag die Privatklage-
rin als Inhaberin mit Einzelunterschrift und der Beschuldigte als Einzelunter-
schriftsberechtigter aufgefihrt sind. Am 11. Oktober 2006 wurde das Unterneh-
menin "N.___ " umfirmiert und per 13. Dezember 2010 schied der Beschuldigte
aus der Firma aus, wie sich aus dem Handelsregistereintrag ergibt. Am 3. No-
vember 2016 wurde der Konkurs uUber dieses Einzelunternehmen eroffnet, wel-
ches nach Schluss des Konkursverfahrens am 25. Oktober 2018 im Handelsregis-
ter geloscht wurde (Urk. 113/1). Der Beschuldigte grindete zusammen mit seinen
beiden erwachsenen Kindern am 6. Oktober 2010 die F._ GmbH, woran die-
se mit je einem Stammanteil beteiligt waren (Urk. 113/2). Schliesslich grindeten
der Beschuldigte und seine beiden Kinder am 11. Juli 2013 auch noch die

E.  GmbH, domiziliert an der gleichen Adresse wiedie F._ GmbH

(Urk. 113/3).

3. Mit Eingabe vom 14. Oktober 2010 machte die Privatklagerin im Hinblick auf
das Getrenntleben ein Eheschutzverfahren am Bezirksgericht Zurich anhangig,
das mit Verfligung des Einzelrichters vom 2. Mai 2011 endete, worin der Privat-

klagerin das Getrenntleben bewilligt, ihr die gemeinsame Wohnung zur alleinigen
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Benutzung zugewiesen, der Beschuldigte zum Auszug per 30. Juni 2011 und zur
Bezahlung von Unterhalt an die Privatklagerin verpflichtet wurde (Urk. 40201110).
Auf Berufung des Beschuldigten hin bestatigte das Obergericht des Kantons Zi-
rich den Entscheid des Eheschutzrichters mit Beschluss und Urteil vom 2. Febru-
ar 2012 (Urk. 403010183). Diese Entscheide sind rechtskraftig, nachdem der Be-
schuldigte sein Gesuch um Abanderung der Unterhaltsbeitrage wieder zurickge-
zogen hatte (Urk. 41801040 ff.) und sein Abanderungsbegehren im Rahmen von
vorsorglichen Massnahmen bezuglich der Scheidungsklage abgewiesen wurde
(Urk. 70201259 ff.), worauf die Vorinstanz im Einzelnen eingegangen ist (Urk. 93
S. 31).

4. Im Zuge der ehelichen Trennung leitete die Privatklagerin mittels Schreiben
vom 12. Juli 2012 und somit rund ein halbes Jahr nach Aufnahme des Getrennt-
lebens ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Veruntreuung und un-
getreuer Geschaftsbesorgung ein. Zudem erstattete sie ab dem 19. November
2012 verschiedene Strafanzeigen gegen den Beschuldigten wegen Vernachlassi-
gung von Unterhaltspflichten, betrigerischen Konkurses und Pfandungsbetrug
etc. sowie wegen Urkundenfalschung und Steuerbetrug, was im Detail der Schil-
derung des Verfahrensgangs im vorinstanzlichen Urteil zu entnehmen ist (Urk. 93
S.5).

5.  Mithin erhellt der Hintergrund, vor welchem die vorgeworfenen Delikte zu
sehen sind, dass sowohl der Beschuldigte (auch zufolge seiner Stellung im Ver-
fahren) als auch die Privatklagerin, welche Zivilanspruche von Fr. 1'184'956.20
geltend machte, ein eminentes personliches Interesse am Ausgang dieses Straf-
verfahrens haben, so dass ihre Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zu wurdigen
sind. Grundsatzlich ist weder von einer hoheren Glaubwdurdigkeit der Privatklage-
rin noch des Beschuldigten auszugehen. Wo immer maoglich ist deshalb auf objek-
tive Beweismittel abzustellen bzw. sind ihre Aussagen mittels solcher zu verifizie-

ren.



-16 -

4. Beweisantrage

1.  Der Rechtsvertreter der Privatklagerschaft beantragte mit der Berufungser-
klarung vom 31. Oktober 2018, es seien die Geschaftsblcher sowie die Buchhal-
tungderF.  GmbHundderE._ GmbH fir die Jahre 2015 und 2016 zu
edieren. Im Weiteren wurde der Antrag gestellt, es sei G.___, Verwaltungsrats-
prasidentder H.__ AG, als Zeuge einzuvernehmen (Urk. 97 S. 3 und S. 10).
Der Beschuldigte liess beantragen, es seien seine Tochterl._ sowie sein
Sohn L. als Zeugen einzuvernehmen (Urk. 94 S. 2). Mit Prasidialverfigung

vom 29. Mai 2019 wurden die Beweisantrage einstweilen abgewiesen (Urk. 104).

2.  Mit Eingabe vom 12. Juni 2019 beantragte der Rechtsvertreter der Privat-
klagerschaft seine mit Berufungserklarung vom 31. Oktober 2018 gestellten Be-
weisantrage erganzend, es seien die Geschaftsblcher (Bilanzen, Erfolgsrech-
nungen und Buchhaltungen)derF.__~ GmbHundderE._ GmbH fir die
Jahre 2015 bis 2018 zu edieren. Anlasslich der Berufungsverhandlung erneuerte
der Rechtsvertreter der Privatklagerschaft die bereits gestellten Beweisantrage
(Urk. 124 S. 3).

3. In Bezug auf die vom Rechtsvertreter der Privatklagerschaft gestellten Be-
weisantrage ist festzuhalten, dass es im Lichte der weiteren Erwagungen und im
Sinne der antizipierten Beweiswurdigung weder notwendig erscheint, die Ge-
schaftsbicher bzw. die BuchhaltungenderF._.  GmbHundderE.
GmbH fur die Jahre 2015 bis 2018 beizuziehen, noch den aufgerufenen Zeugen
G.___ zu befragen. Die Aktenlage lasst eine abschliessende Beurteilung der
Tatvorwirfe zu, weshalb von Weiterungen abgesehen werden kann und die Be-
weisantrage der Privatklagerschaft folglich abzuweisen sind. Im Hinblick auf den
vom amtlichen Verteidiger gestellten und sehr allgemein formulierten Beweisan-
trag, dass zu allen zur Beurteilung stehenden Themen|._  undL.___ ein-
zuvernehmen seien (Urk. 94 S. 2), ist ganzlich unklar, bezuglich welcher Vorgan-
ge die Kinder des Beschuldigten befragt werden sollen. Ferner ist nicht ersichtlich,
dass eine neuerliche Einvernahme vonl._ undL.  zu einem Erkennt-
nisgewinn fuhren wurde, zumal die Sachlage — wie vorstehend erwahnt — ab-

schliessend aufgrund der Akten beurteilt werden kann.
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lll. Strafantrag

1.  Rechtsgrundlagen

1. Wie die Vorinstanz zutreffend festhalt, werden sowohl die Veruntreuung als
auch die ungetreue Geschaftsbesorgung zum Nachteil eines Angehdrigen oder
Familiengenossen gemass Art. 138 Ziff. 1 Abs. 4 StGB und Art. 158 Ziff. 3 StGB,
aber ebenso die Vernachlassigung von Unterhaltspflichten gemass Art. 217

Abs. 1 StGB und die einfache Kdrperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 StGB
nur auf Antrag hin verfolgt (Urk. 93 S. 13 f.). Ebenfalls zutreffend hat die Vorin-
stanz die Frist- und Formerfordernisse eines gultigen Strafantrags dargelegt,

(Urk. 93 S. 13) worauf verwiesen werden kann (Art. 82 Abs. 4 StPO).

Erganzend ist darauf hinzuweisen, dass die in Art. 10 Abs. 3 StPO verankerte
Beweiswurdigungsregel auch fur die prozessualen Voraussetzungen der Strafver-
folgung wie den Strafantrag gilt (BBI 2006 1132 in fine). Ob ein gultiger Strafan-
trag vorliegt, ist vom Staat zu beweisen (BGE 145 IV 190 E. 1.5.1; ESTHER TOP-
HINKE in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. |, 2. Aufl.
2014 [kurz: BSK StPO], N 20 zu Art. 10 Abs. 2 StPO; CHRISTOF RIEDO in: Basler
Kommentar, Strafrecht |, 4. Aufl. 2019 [kurz: BSK Strafrecht 1], N 42 zu Art. 31
StGB).

2.  Nach der Praxis des Bundesgerichts liegt ein glltiger Strafantrag vor, wenn
die antragsberechtigte Person innert Frist bei der zustandigen Behorde ihren be-
dingungslosen Willen zur Strafverfolgung des - bekannten oder noch unbekann-
ten - Taters so erklart, dass das Strafverfahren ohne weitere Willenserklarung
weiterlauft (BGE 141 IV 380 E. 2.3.4; BGE 131 IV 97 E. 3.1). Dazu ist erforderlich,
dass der Sachverhalt, der verfolgt werden soll, zweifelsfrei umschrieben wird (Ur-
teile des Bundesgerichts 6B_65/2015 vom 25. Marz 2015 E. 2.4 und
6B_1338/2015 vom 11. Oktober 2016 E. 1.3.1). Hingegen ist es nicht Sache der
antragstellenden Person, den Sachverhalt rechtlich zu qualifizieren. Die rechtliche
Wirdigung obliegt der Strafbehorde. Nennt der Antragsteller den Straftatbestand,
der seines Erachtens erfullt worden ist, so ist die Behorde an diese Qualifikation

nicht gebunden. Das schliesst aber nicht aus, dass der Verletzte einen Sachver-
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halt nur teilweise zur Verfolgung stellt, indem er den Strafantrag in tatsachlicher
Hinsicht beschrankt (BGE 131 IV 97 E. 3.1, BGE 1151V 1 E. 2a; BGE 85 IV 73;
RIEDO in: BSK Strafrecht I, N 54 zu Art. 30; TRECHSEL/JEAN-RICHARD in: Trech-
sel/Pieth (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. A. Zu-
rich/St. Gallen 2018 [kurz: Praxiskommentar StGB], N 8 zu Vor Art. 30).

3. Das Vorliegen eines Strafantrages ist dabei eine Prozessvoraussetzung. Bei
Fehlen eines gultigen Strafantrags fallt eine Strafverfolgung und damit eine Be-
strafung ausser Betracht (BGE 129 IV 305 E. 4.2.3.; Urteil des Bundesgerichtes
6B_856/2013 vom 3. April 2014 E. 2.3). Ist die Strafverfolgung bereits erdffnet
worden, fehlt es aber an einem gultigen Strafantrag, ist das Verfahren in Anwen-
dung von Art. 329 Abs. 4 StPO i.V.m. Art. 379 StPO einzustellen, weil ein Urteil
definitiv nicht mehr ergehen kann (RIEDO, a.a.0., Vor Art. 30 N 21 und Art. 30

N 108; Urteil des Bundesgerichtes 6B_284/2013 vom 10. Oktober 2013 E. 2.4).

2. Veruntreuung ev. ungetreue Geschaftsbesorgung

1. a) Die Anklagebehdrde wirft dem Beschuldigten zusammengefasst vor, er
habe als Geschaftsflihrer der Einzelunternehmung "N. " (nachfolgend Ein-

zelunternehmung) am 7., 8., 11., 13. und 20. Oktober 2010 Barbezuge mittels

seiner Kontovollmacht ab dem auf die Privatklagerin, B. , lautenden Konto
Nummer ... bei der O. AG [Bank], auf welches die O. AG der Einzel-
unternehmung bzw. deren Inhaberin B. zustehende Provisionen fur Kredit-

vermittlungen ausbezahlte, getatigt. Die Barbezuge habe er anschliessend wider-
rechtlich nach seinem Gutdunken verwendet, statt sie auf das Geschaftskonto der
Einzelunternehmung bei der P.__ [Bank] einzuzahlen oder an die Privatklage-
rin zu Ubergeben oder sie sonst wie im Interesse der Einzelunternehmung zu
verwenden. Dies habe er in der Absicht getan, sich einen widerrechtlichen Ver-
mogensvorteil zu verschaffen, wodurch der Privatklagerin ein Vermodgensschaden
von Fr. 59'000.—, eventualiter mindestens Fr. 29'500.—, entstanden sei. Der Be-
schuldigte sei zu keinem Zeitpunkt willens gewesen, der Privatklagerin bzw. der
Einzelunternehmung Ersatz fur die bezogenen Barbezlige zu leisten. Im Ubrigen
sind Details zu diesem Vorfall der Anklageschrift und dem vorinstanzlichen Urteil
zu entnehmen (Urk. 10001011 S. 3 f. und Urk. 93 S. 18 f.), worauf verwiesen wird.
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Dem Beschuldigten wird diesbeziglich mehrfache Veruntreuung im Sinne von
Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Abs. 4 StGB vorgeworfen, eventua-
liter mehrfache ungetreue Geschaftsbesorgung in Bereicherungsabsicht im Sinne
von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Ziff. 3 StGB.

b) Nach dem Teilfreispruch bezlglich des BMW 535d verbleibt der Vorwurf der
Anklage, der Beschuldigte habe den BMW X5 (Stamm-Nr..., ....) und den BMW
530d (Stamm-Nr. ..., ...), welche anfangs 2010 beide auf die Privatklagerin beim
Strassenverkehrsamt eingetragen waren, veruntreut. Beide Fahrzeuge seien so-
wohl als Geschaftsfahrzeuge der Einzelunternehmung vom Beschuldigten und
der Privatklagerin wie auch privat von beiden benutzt worden. Der Beschuldigte
habe mit Q. ca. am tt. Mai 2010 und ca. am tt. Juli 2010 je einen Kaufver-
trag Uber den BMW X5 zum Preis von ca. Fr. 12'000.— und Uber den BMW 530d
zum Preis von ca. Fr. 9'000.—abgeschlossen und ihm die Fahrzeuge gegen Bar-
zahlung der Kaufpreise Ubergeben. Das Entgelt habe er statt im Interesse der
Einzelunternehmung nach seinem Gutdunken verwendet, wodurch der Privatkla-
gerin bzw. der Einzelunternehmung ein Schaden von insgesamt ca. Fr. 21'000.—,
eventualiter von mindestens Fr. 15'000.—, entstanden sei. Der Beschuldigte sei
sodann zu keinem Zeitpunkt gewillt gewesen, der Privatklagerin bzw. der Einzel-
unternehmung Ersatz fur diesen Vermogensvorteil zu leisten. Einzelheiten zu die-
sem Anklagevorhalt sind dem vorinstanzlichen Urteil und der Anklageschrift zu
entnehmen (Urk. 93 S. 5 f. und Urk. 10001011 S. 5 f.). Der Beschuldigte habe
sich dadurch der mehrfachen Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1
und 2 in Verbindung mit Abs. 4 StGB schuldig gemacht, eventualiter der mehrfa-
chen ungetreuen Geschaftsbesorgung in Bereicherungsabsicht im Sinne von
Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Ziff. 3 StGB.

2. Fest steht vorliegend, dass die Privatklagerin mit ihrem Schreiben vom

12. Juli 2012 Anzeige gegen den Beschuldigten sinngemass wegen Veruntreuung
und ungetreuer Geschaftsbesorgung erhob (Urk. 20101003 und 20101008). Die
fallfihrende Staatsanwaltschaft Zirich-Limmat verfligte am 28. August 2012 die
Nichtanhandnahme mit der Begriindung, die Strafantragsfrist sei abgelaufen,

nachdem die Privatklagerin anlasslich der Eheschutzverhandlung vom 25. No-
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vember 2010 und zuletzt durch Auskunft des Strassenverkehrsamtes vom 25. Ja-
nuar 2012 von der Ubernahme der Vermogenswerte durch den Beschuldigten er-
fahren habe (Urk. 10201001). Die dagegen gerichtete Beschwerde der Privatkla-
gerin hiess die Ill. Strafkammer des Obergerichts gut und im Anschluss daran
hiess dieselbe Kammer die Beschwerde gegen die Einstellungsverfugung mit Be-
schluss vom 14. August 2014 im Wesentlichen mit der Begrindung gut, dass die
Privatklagerin trotz ihrer Kenntnis Uber den Auszug des Einlagekontos Nr. ..., lau-
tend auf ihren Namen, per 31. Dezember 2010 nicht bereits am 14. Marz 2011,
sondern erst im Juni 2012 durch den Erhalt der Buchhaltung 2010 ihrer Einzelun-
ternehmung, hinreichend von den beanzeigten Taten betreffend die Provisionen
derO._  AG (Tat, Tater und Aneignungswille) gewusst habe, weshalb die
Strafantragsfrist gewahrt gewesen sei (Urk. 10501046, insb. pag. 1050163 und
10501066). Bezlglich der Fahrzeuge ging die Beschwerdekammer ebenfalls zu-
gunsten der Privatklagerin davon aus, dass sie erst ab sicherer Kenntnis der
Nichtrickzahlung der abgehobenen Provisionen durch den Beschuldigten auch
davon ausgehen durfte, dass der Beschuldigte die fraglichen Fahrzeuge verun-
treut habe, wobei die Beschwerdekammer selbst einrdumt, dass sich ihre Erwa-
gungen im Entscheid vom 23. Januar 2013 als nicht vollends zutreffend erwiesen
hatten (a.a.0. pag. 10501070).

Die Vorinstanz verwies zur Begrindung der Rechtzeitigkeit des Strafantrages auf
die Erwagungen der lll. Strafkammer, ohne jedoch naher darauf einzugehen, und

erachtete den Strafantrag als fristwahrend gestellt (Urk. 93 S. 14).

3. Angesichts der nunmehr vorliegenden Untersuchungsergebnisse kann in-

dessen an der Einschatzung durch die Vorinstanz nicht festgehalten werden.

3.1. Der Beschuldigte und die Privatklagerin geben Ubereinstimmend an, dass
die Privatklagerin die damals zur Erteilung der Bewilligung des Kreditvermitt-
lungsgeschafts notwendige Prufung ablegte und auf ihren Namen die Einzelun-
ternehmung mit dem Beschuldigten grindete, um diesem die Tatigkeit als Kredit-
vermittler zu ermdglichen, selbst jedoch im Hintergrund blieb, fir die Buchhaltung,
das Administrative und das Finanzielle, somit fur das "Backoffice", sowie die Be-

treuung der gemeinsamen Kinder zustandig war, wohingegen der Beschuldigte
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das Kreditvermittlungsgeschaft fir die Einzelunternehmung fuhrte, an der Front
tatig war und die Beziehungen mit den Banken und den Kunden pflegte

(Urk. 50201011, 50201026, 50201027 [Privatklagerin]; Urk. 40201031 [Privatkla-
gerin im Eheschutzverfahren]; Urk. 50101022, 50101075-76, 50101078,
50101081, 50101116 [Beschuldigter]), ab 1992 hauptmassgeblich via die

0. AG, was uberdies durch die beigezogenen Handelsgerichtsakten belegt
ist (Urk. 501001016 [Beschuldigter]; Urk. 41501063 [Klageschrift F. GmbH
c. O. AG]; Urk. 44701069 [Urteil Handelsgericht vom 7. Dezember 2015]).

Mithin ist als erstellt davon auszugehen, dass es der Beschuldigte war, der das
Einkommen fur den Lebensunterhalt der Familie erzielte, wobei die Provisionen,
die auf das Konto der Einzelunternehmung bei der O._ AG flossen, gemass
langjahriger Ubung hauptsachlich mittels Barbeziigen abgehoben wurden und so-
dann einerseits auf das R.__ -Konto der Einzelunternehmung einbezahlt oder
aber andererseits direkt wieder investiert oder verbraucht wurden (Urk. 50201010
[Privatklagerin]; Urk. 501001081 [Beschuldigter]), worauf bereits die Vorinstanz
zutreffend hinwies (Urk. 93 S. 19 f.). Ebenfalls unbestritten blieb, dass die Privat-
klagerin dem Beschuldigten am 28. September 2010 die Vollmachten fir ihre
Konti, einschliesslich des R.__ -Firmenkontos, entzog. Davon betroffen war
auch das auf die Einzelunternehmung lautende Konto beider O._  AG, auf
welches die Provisionen flossen. Diesen Vollmachtsentzug widerrief jedoch die
Privatklagerin am nachsten Tag wieder, nicht jedoch denjenigen ihre Ubrigen Kon-
ti betreffend (Urk. 50201017, 50201038 [Privatklagerin]; Urk. 50101076 [Beschul-
digter]; Urk. 4501026, 60101195 und 60201053).

3.2. Dass die Privatklagerin, welche nach eigenen Angaben uber eine KV-
Ausbildung verfugt, das Administrative, Finanzielle und die Erfassungen fir die
Buchhaltung machte (...), ist allerdings in Bezug auf die Frage, wann sie von den
Barbezlgen des Beschuldigten vom Oktober 2010 ab dem Provisionskonto bei
der O._  AG Kenntnis hatte, durchaus von Belang. So sagte die Privatklagerin
bereits bei der Befragung anlasslich der eheschutzrichterlichen Verhandlung vom
25. November 2010, sie habe gehort, dass der Beschuldigte weiterarbeite, aber
das Geld nicht mehr auf ihr Konto gehe (Urk. 40201032 [Prot. Eheschutzverfah-

ren]). Damit Ubereinstimmend sagte die Privatklagerin bei der Staatsanwaltschaft
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am 24. August 2017 aus, sie habe damals (sc. Ende September 2010, als sie
dem Beschuldigten die Vollmachten entzog) einen Bezug von dem Provisionskon-
tobeider O._  AG machen wollen, weil da die Trennungsabsichten schon
vorhanden gewesen seien und sie kein Geld auf der Seite gehabt habe. Man ha-
be ihr jedoch beider O._  AG gesagt, dass praktisch nichts drauf sei. Das sei
ihr nicht moglich erschienen, da sie monatlich bis zu Fr. 100'000.— Provisionen
erhalten hatten. Deshalb habe sie dann das Schreiben vom 28. September 2010
betreffend den Entzug der Vollmacht gemacht (Urk. 50201028). Aus der Begrin-
dung des von ihr durch ihre Rechtsanwaltin eingeleiteten Eheschutzbegehrens
ergibt sich damit ebenfalls Ubereinstimmend, dass die Privatklagerin im Zeitpunkt
der eheschutzrichterlichen Verhandlung am 25. November 2010 bereits dartber
Kenntnis hatte, dass der Beschuldigte ein eigenes, nur auf seinen Namen lauten-
des Konto beider O.  AG erdffnet hatte und die Provisionen neu darauf flos-
sen (Urk. 40201050 [Pladoyernotizen]). Sodann liess die Privatklagerin mit der
Stellungnahme zu den Noven im Eheschutzverfahren am 14. Marz 2011 als Bei-
lage die "Fibu 2010" einreichen (Urk. 40201057). Aus dem Aktenverzeichnis des
Eheschutzverfahrens am Bezirksgericht Zurich ergibt sich sodann, dass es sich
bei der Beilage zu dieser Noven-Stellungnahme um act. 15 handelt, wovon eine
Kopie unter Urk. 40201060 Eingang in die Strafakten gefunden hat. Dabei handelt
es sich um einen Auszug (Seiten 1, 7 und 8 von 8 Seiten) des detaillierten Konto-
auszugs der O._  AG vom 31. Dezember 2010 Uber das Provisions-
Firmenkonto (E 01-61847.05) und den Zeitraum 31. Dezember 2009 bis 31. De-
zember 2010, welcher an die Privatklagerin adressiert ist. Der Kontoauszug ist in
ein Dokument hineinkopiert, das in der Kopfzeile mit "N.__ " Gberschrieben ist
und ausserdem den Titel "Einkommen bzw. Umsatz" tragt (Urk. 40201060-62).
Obwohl die Privatklagerin in den Beschwerdeverfahren gegen die Nichtanhand-
nahme- bzw. die Einstellungsverfugung der fallfUhrenden Staatsanwaltschaft er-
klart hatte, sie habe erst nach Vorliegen der Buchhaltung durch den Treuhander
im Jahre 2012 sichere Kenntnis Uber die Hohe der Provisionszahlungen und der
Barrlickzige gehabt (Urk. 10201008-13), gab sie in der Einvernahme vom 13. Ju-
ni 2013 zu, die Barrickzahlungen von der O.__ AG "schon einmal gesehen"

zu haben, sie aber beiseite gelegt und "erst mit der Buchhaltung hervorgeholt" zu
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haben (Urk. 50201016). Damit ist rechtsgenltigend erstellt, dass die Privatklagerin
jedenfalls im Marz 2011 sichere Kenntnis davon hatte, dass sich der Beschuldigte
die Provisionszahlungen der O._ AG auf ein neues, eigenes Konto auszah-
len liess, was mit dem Kontoauszug Uber das auf ihren Namen lautende Provisi-
onskonto beider O._  AG Ubereinstimmt, woraus ohne weiteres ersichtlich ist,
dass die letzte Vergutung am 19. Oktober 2010 und der letzte Barrtiickzug am 20.
Oktober 2010 erfolgte (Urk. 40201062). Da somit die Privatklagerin keineswegs
nur einen vagen Verdacht Uber den Verbleib der Provisionszahlungen hegen
konnte, sondern sichere Kenntnis Uber die Fakten hatte und der Beschuldigte
auch keine Vollmacht mehr Uber ihre weiteren Konti, namentlich auch nicht tber
das R.___ -Firmenkonto der Einzelunternehmung, besass, ist der Privatklagerin
entgegen zu halten, dass sie — als Inhaber der Einzelunternehmung und als Be-
rechtigte von deren Konten — mindestens nach dem Erhalt des von den Banken
Ublicherweise nach Abschluss des Kalenderjahres den Kontoinhabern regelmas-
sig unaufgefordert und zu Steuerzwecken zugestellten Kontoabschlusses per En-
de 2010 Uber das R.___ -Firmenkonto anfangs des Jahres 2011 auch keinen
Zweifel mehr daran haben konnte, dass die von ihr geltend gemachten Barrick-
zuge im Oktober 2010 ab ihrem Provisionskonto bei der O._ AG jedenfalls
nicht aufdas R.___ -Firmenkonto einbezahlt worden waren. Sie hatte mithin
genugende und konkrete Anhaltspunkte flr einen unrechtmassigen Aneignungs-
willen, wusste sie doch bereits durch die Angaben des Beschuldigten an der ehe-
schutzrichterlichen Verhandlung, mithin seit dem 25. November 2010, dass der
Beschuldigte eine eigene GmbH gegrindet hatte und sein Vermittlungsgeschaft
daruber weiterhin abwickelte (Urk. 40201015-6 [Prot. Eheschutzverfahren];

Urk. 40201057). Damit war im Zeitpunkt der Anzeigeerstattung mit Schreiben vom
12. Juli 2012 in jedem Fall die dreimonatige Strafantragsfrist beztglich der Verun-
treuung, ev. ungetreuen Geschaftsbesorgung, hinsichtlich der getatigten Barruck-
zuge ab dem Provisionskonto bei der O._ AG bei weitem abgelaufen. Daran
andert namentlich nichts, dass die Privatklagerin die vom Treuhander fir das Ge-
schaftsjahr 2012 erstellte Buchhaltung erst im Juni 2012 erhielt, da sie Uber die

relevanten Tatsachen bereits ein Jahr friiher sichere Kenntnis hatte.
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3.3. Bezuglich der mutmasslich veruntreuten Fahrzeuge ist erstellt, dass sich die
Privatklagerin am 25. Januar 2012 beim Strassenverkehrsamt des Kantons Zirich
Uber diese Fahrzeuge informierte, wie die Ermittlungen der Kantonspolizei Zirich
belegen (Urk. 20101005 [Polizeirapport]; Urk. 20101008 [Strafanzeige vom

12. Juli 2012]) und wie sich im Ubrigen bereits aus den von der Privatklagerin
beim Strassenverkehrsamt erhaltlich gemachten Fahrzeug-Daten ergibt, wonach
die Kontrollschilder des BMW X5 am tt. Mai 2010 und diejenigen des BMW 530d
am tt. Juli 2010 deponiert und die Fahrzeuge danach auf den Halter Q. mit
Exportschildern eingeldst wurden (Urk. 20101013, 20101017). Nachdem es — wie
vorstehend ausgefuhrt — unbestritten blieb, dass sich die Privatklagerin um das
Finanzielle der Einzelunternehmung kimmerte, Rechnungen bezahlte und die Be-
lege fur die Buchhaltung erfasste, erscheint es unglaubhaft, dass sie das "Fehlen"
dieser beiden Fahrzeuge erst im Januar 2012 festgestellt haben will, da jedenfalls
die obligatorische Motorfahrzeughaftpflichtversicherung und auch die Motorfahr-
zeugsteuern bereits im Jahre 2011 gar nicht mehr anfielen. Nachdem die Privat-
klagerin spatestens am 14. Marz 2011 Uber die Finanzbuchhaltung ihrer Einzelun-
ternehmung verfugte, selbst wenn es sich dabei Uber eine selbst erstellte und
nicht vom Treuhandburo angefertigte "offizielle" handeln sollte, ist nicht glaubhaft,
dass der fur die Finanzen zustandigen Privatklagerin ein solcher Umstand nicht
aufgefallen ware, zumal aufgrund des Datums der Schilderdeponierung eine
Rickzahlung der Jahrespramie bzw. eine entsprechende Verrechnung im Umfang
von je ca. der Halfte und eine gleichermassen reduzierte Steuerrechnung fur die
beiden Fahrzeuge vorgelegen haben muss, auch wenn dies von Seiten der Pri-
vatklagerin nicht aktenkundig gemacht wurde. Wenn der Beschuldigte diesbezug-
lich geltend macht, die beiden Autos seien verkauft worden und das Geld sei wie-
der in die Firma geflossen (Urk. 50101077), kann ihm dies nicht widerlegt werden,
zumal ein Vergleich zwischen dem Kontoauszug des Provisionskontos bei der
O._ AG(Nr....,lautendaufB.__ )unddem Firmen R.___ -Konto (Nr.
..., lautend auf B.__ Kreditvermittlung und Versicherungsberatung) ergibt,
dass im Monat Mai 2010 acht Barrtckzlge uber insgesamt Fr. 97'500.— und eine
Belastung Uber Fr. 45'000.— getatigt wurden (Urk. 10201020-21), wahrend dem in
der gleichen Zeitperiode lediglich die Fr. 45'000.— auf dem Firmen R.___ -Konto
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sowie Fr. 14'000.—vonder S.  und Fr. 2'000.- via Einzahlung eingingen
(Urk. 40705014). Aber auch der Vergleich der Kontoauszuge dieser beiden Konti
betreffend den Juni, Juli und August 2010 ergibt das gleiche Bild: Den Barrtickzl-
gen ab dem Provisionskonto entsprechen keineswegs in gleicher Anzahl und glei-
cher Hohe entsprechende Einzahlungen aufdas R.__ -Firmenkonto

(Urk. 1020122-25, Urk. 40705016-21). Daraus lasst sich ohne weiteres schlies-
sen, dass die Aussage des Beschuldigten, es seien nicht alle Barrtickzige auf
das R.__ Konto geflossen, sondern man habe auch wieder investiert und lau-
fende Rechnungen bezahlt, offensichtlich zutreffen. Ausserdem bestatigte die Pri-
vatklagerin, wie vorstehend ausgefuhrt, diese Aussage. Zusammengefasst ist
aufgrund des Beweisergebnisses davon auszugehen, dass die Privatklagerin den
Verkauf der beiden fraglichen Autos bereits im Marz 2011, spatestens bei der Er-
stellung ihrer "Fibu 2010" wegen der Anderung der Belastung durch verminderte
Versicherungs- und Steuerbetrage bemerkt haben muss. Auch spricht gegen ein
Handeln wider die Interessen und gegen das Einverstandnis der Privatklagerin,
dass die Probleme zwischen den Parteien gemass Ubereinstimmenden Aussagen
erst im September 2010 entstanden, mithin deutlich spater als die Deponierung
der Kontrollschilder im Mai und Juli 2010. Es ist angesichts dieser Indizien, die
gegen ein Weggeben der Fahrzeuge ohne Wissen und Einwilligung der Privatkla-
gerin spricht, und in dubio pro reo davon auszugehen, dass die Privatklagerin je-
denfalls spatestens mit Erstellen ihrer Finanzbuchhaltung im Marz 2011 sichere
Kenntnis davon hatte, dass die beiden Fahrzeuge nicht mehr auf ihnren Namen
eingelost waren. Die Privatklagerin raumte selbst ein, Zugriff auf dieses Konto
auch via Online-Banking gehabt zu haben. Somit ist ebenfalls davon auszugehen,
dass sie jederzeit in der Lage war, den aktuellen Kontostand und die Kontobewe-
gungen zu verfolgen. Da aus den Kontoausziigen des R._ Firmenkontos der
Einzelunternehmung betreffend die Monate Mai und Juli 2010 jedoch ersichtlich
ist, dass keine bedeutenden Betrage an Einzahlungen getatigt wurden, musste
der Privatklagerin ebenfalls spatestens anfangs 2011 mit dem Erhalt der Konto-
abschlusse fur die Steuererklarung klar gewesen sein, dass die Kaufserlose je-
denfalls nicht auf das R.___ Firmenkonto geflossen waren. Damit verfugte sie

bereits weit mehr als ein Jahr vor der Anzeigeerstattung Uber die notwendige
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Kenntnis der relevanten Fakten, um eine Veruntreuung anzuzeigen. Wie ihre
Rechtsvertreterin in der Stellungnahme zu den Noven im Eheschutzverfahren zu-
dem zutreffend darlegte, konnte die Privatklagerin angesichts der bekannten Fak-
ten kaum davon ausgehen, dass ihr der Beschuldigte freiwillig einen Kaufpreis fur
die Einzelunternehmung bezahlen werde, da er bereits im Marz 2011 samtliche
Aktiva der Einzelunternehmung wie Warenlager, Kundenstamm, Provisionen,
Fahrzeuge, Buroraumlichkeiten, Angestellte und Telefone samt Nummern Uber-
nommen und dafur nichts bezahlt hatte (Urk. 40201058).

3.4. Zusammengefasst erfolgte mithin die Strafanzeige vom 12. Juli 2012 und
damit der darin zum Ausdruck kommende Wille zur Strafverfolgung (Strafantrag)
sowohl bezuglich der mutmasslich veruntreuten Provisionszahlungen als auch
bezlglich der mutmasslich veruntreuten beiden Fahrzeuge (BMW X5 und BMW
530d) weit nach Ablauf der Dreimonatsfrist, die beztiglich der Provisionszahlun-
gen spatestens am 15. Juni 2011 (14. Marz 2011 plus 3 Monate) und bezlglich
der beiden Fahrzeuge spatestens am 26. April 2012 (25. Januar 2012 plus 3 Mo-
nate) endete. Infolge Fehlens einer Prozessvoraussetzung ist daher das Verfah-
ren bezuglich der Anklagepunkte A und B betreffend Veruntreuung, eventualiter

ungetreue Geschaftsbesorgung einzustellen.

3. Vernachlassigung von Unterhaltspflichten

1.  Dem Beschuldigten wird die Verletzung der mit Zivilurteilen rechtskraftig be-
stehenden Unterhaltsverpflichtung gegenuber seiner Ehefrau, der Privatklagerin,
ab 25. November 2010 vorgeworfen, weil es ihm moglich gewesen sei, die Unter-
haltsbeitrage vollstandig, eventualiter zumindest in einem héheren Umfang als
geschehen, zu bezahlen (Urk. 10001011 S. 9f.).

2.  Die Privatklagerin erschien am 19. November 2012 auf dem Polizeiposten
T.__ und erstattete Strafanzeige wegen Vernachlassigung von Unterhalts-
pflichten gegen den Beschuldigten (Urk. 20201003 [Polizeirapport]). Anlasslich ih-
rer polizeilichen Einvernahme am Folgetag stellte sie mittels Formular schriftlich
Strafantrag gegen den Beschuldigten (Urk. 20201005 [Polizeirapport];

Urk. 10401001 [grines Strafantragsformular]). Die Privatklagerin stellte sodann
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auf Aufforderung der Staatsanwaltschaft hin mittels angekreuztem und unter-
zeichnetem Formular am 6. Juli 2013 erneut Strafantrag mit Ausdehnung auf die
ab Antragstellung vom 20. November 2012 nicht bezahlten Unterhaltsbeitrage
(Urk. 10401003). Als Rechtsvertreter der Privatklagerin erneuerte Rechtsanwalt
Y. mit Schreiben vom 5. Februar 2018 nochmals den Strafantrag fir alle
seit Oktober 2010, resp. seit Stellung des letzten Strafantrages vom 6. Juli 2013,
bis dato vom Beschuldigten nicht bezahlten Unterhaltsbeitrage, verwies dabei je-
doch auf zwei Urteile des Bundesgerichts und darauf, dass der Beschuldigte mit
Ausnahme einer allfalligen Zahlung im Jahre 2011 in der H6he von Fr. 16'650.—
keine Unterhaltszahlungen geleistet habe (Urk. 1401014 f.).

Die Vorinstanz stellte ohne weitere Begrindung und lediglich mit dem Hinweis auf
die schriftlich gestellten Strafantrage fest, es lage ein gliltiger und fristgerechter
Strafantrag vor (Urk. 93 S. 14).

3. Die Tathandlung im Sinne von Art. 217 StGB besteht im Unterlassen, bei
Falligkeit die geschuldete Leistung zu erbringen. Die Frist zur Stellung des Straf-
antrages beginnt, sobald dem Antragsberechtigten Tater und Tat, d.h. deren Tat-
bestandselemente, bekannt sind. Erforderlich ist dabei eine sichere, zuverlassige
Kenntnis, die ein Vorgehen gegen den Tater als aussichtsreich erscheinen lasst.
Wenn der Pflichtige wahrend einer gewissen Zeit ohne Unterbrechung schuldhaft
die Zahlung der Unterhaltsbeitrage unterlasst, beginnt nach der Rechtsprechung
die Antragsfrist erst mit der letzten schuldhaften Unterlassung zu laufen (BGE 132
IV 49 E. 3.1). Der Antrag ist gultig fir den Zeitraum, in dem der Tater ohne Unter-
brechung den Tatbestand erflllt hat. Der Strafantragsberechtigte darf daher mit
der Stellung des Strafantrages — auch wenn er ihn schon vor Beginn des Fristen-
laufs stellen kann — solange unbeschadet zuwarten, als der Unterhaltspflichtige
schuldhaft die geschuldeten Beitrage nicht bezahlt. Bei mehreren monatlich ge-
schuldeten Unterhaltsbeitragen, die wahrend einer bestimmten Zeitspanne nicht
geleistet wurden, beginnt daher die Strafantragsfrist beispielsweise erst, wenn der
Pflichtige wieder mit Zahlungen beginnt, oder wenn er mangels Leistungsfahigkeit
seiner Zahlungspflicht nicht nachkommen kann (BGE 121 IV 272 E. 2a; Urteil des
Bundesgerichts 6B_72/2011 vom 19. Juli 2011; je mit Hinweisen). Dies gilt jedoch
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nur, wenn der Antragsberechtigte vom Unterbruch in der schuldhaften Vernach-
lassigung der Unterhaltspflicht Kenntnis hatte oder zumindest haben konnte,
wenn er also wusste oder zumindest wissen konnte, dass der Unterhaltspflichtige
die geschuldeten Unterhaltsbeitrage schuldlos, etwa wegen Arbeitsunfahigkeit,
nicht erbringen konnte. Dafir gentigen — im Unterschied zur sicheren, zuverlassi-
gen Kenntnis von Tat und Tater bei der gewohnlichen Fristauslosung — bereits
konkrete Anhaltspunkte (BGE 126 IV 131 E. 2.a mit Hinweisen; Urteil des Bun-
desgerichts 6B_977/2015 vom 9. Marz 2016 E. 3).

4. Es ist vorliegend aufgrund der Akten erstellt, dass der Beschuldigte der
rechtskraftig festgelegten Unterhaltsverpflichtung gegenuber der Privatklagerin
nicht nachgekommen ist, was er selbst noch vor Vorinstanz bestatigte (Urk. 75

S. 8). Selbst wenn die Vorinstanz zugunsten des Beschuldigten bei der Erstellung
des Sachverhaltes gewisse Teilzahlungen bzw. Gehaltszahlungen als Unterhalts-
zahlung betrachtet (Urk. 93 S. 32 f.), steht dennoch fest, dass der Beschuldigte
die ihm von den Zivilgerichten auferlegten Unterhaltsbeitrage nicht vollstandig be-
zahlte. Es ist somit auch nicht vorgekommen, dass der Beschuldigte zwischen-
zeitlich, d.h. seit der ersten Antragstellung vom 20. November 2012 bis zur vorlau-
fig letzten vom 5. Februar 2018, mit der Zahlung der Unterhaltsbeitrage begon-
nen, diese dann jedoch spater wieder eingestellt hatte oder dergleichen. Ohne
einlassliches Beweisverfahren kann vorliegend auch nicht davon ausgegangen
werden, dass die Privatklagerin konkrete Anhaltspunkte dafiir haben konnte, dass
der Beschuldigte schuldlos nicht mehr in der Lage war, wenigstens einen Teil der
geschuldeten Unterhaltsbeitrage zu bezahlen (siehe dazu nachstehend

Erw. IV.A.) Damit ist aufgrund der Qualitat der Vernachlassigung von Unterhalts-
pflichten als Dauerdelikt vorliegend die Strafantragsfrist als gewahrt zu betrach-

ten, so dass auf diesen Anklagepunkt einzutreten ist.

4. Einfache Korperverletzung

1. Schliesslich wird dem Beschuldigten in Anklagepunkt E eine versuchte ein-
fache Korperverletzung, begangen am 30. Juli 2013, vorgeworfen, deren Verfol-
gung ebenfalls einen Strafantrag voraussetzt (Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB).
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2.  Der Strafantrag ist vom Verletzten zu stellen, in diesem Falle gemass Ankla-
ge vom Geschadigten C.___ . Ein solcher liegt in Form eines unterschriebenen
Strafantragsformulars vor, welches das Datum des Ereignisses tragt

(Urk. 10401005), so dass mit der Vorinstanz zweifelsfrei von einem rechtzeitig
und rechtsgultig erhobenen Strafantrag auszugehen ist (Urk. 93 S. 14). Auch auf

diesen Anklagepunkt ist daher einzutreten.

IV. Sachverhalt und rechtliche Wiirdigung

A. Anklagepunkt D: Vernachlassigung von Unterhaltspflichten
1. Anklage

Dem Beschuldigten wird kurz zusammengefasst vorgeworfen, der gestitzt auf
Gerichtsentscheide im Eheschutzverfahren vom 2. Mai 2011 und 2. Februar 2012
rechtskraftig bestehenden Unterhaltsverpflichtung im Umfang von Fr. 9'790.— ab
25. November 2010 und von Fr. 8'740.— ab 1. Juli 2011 gegenulber seiner Ehe-
frau, der Privatklagerin, ab November 2010 bis im Oktober 2011 nur teilweise und
ab November 2011 bis und mit 5. Februar 2018 gar nicht mehr nachgekommen
zu sein, so dass bis Ende Januar 2018 ein Gesamtausstand von ca. Fr. 700'000.—
entstanden sei. Dabei sei es dem Beschuldigten mdglich gewesen, die Unter-
haltsbeitrage vollstandig, eventualiter zumindest in einem héheren Umfang als
geschehen, zu bezahlen, da er von November 2010 bis Ende April 2012 ein mas-
sgebliches durchschnittliches monatliches Einkommen als Geschaftsfuhrer der
F..  GmbH von Fr. 16'667.— bezogen und fur das Geschaftsjahr Oktober
2010 bis Dezember 2011 allein Fr. 1'804'946.40 Provisionseinnahmen von der
O._ AG erhalten habe. Zudem habe der Beschuldigte nebst dem Lohn von
derF.__ GmbH von Oktober 2010 bis Ende 2013 insgesamt Fr. 399'355.— als
Darlehen von ebendieser GmbH erhalten, die ihm zur freien Verfligung gestanden
seien und dieernieandie F.__ GmbH zurick bezahlt habe. Weiter habe der
Beschuldigte unentgeltlich je 8 Stammanteile der F._ GmbH an seine Kinder
. undL.___ und1 Stammanteilan U.___ abgetreten, wobei der Un-
ternehmenswert ca. Fr. 417'000.— und der Substanzwert ca. Fr. 165'000.— betra-
gen habe. Dadurch habe der Beschuldigte auf ca. Fr. 354'450.— oder ca.
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Fr. 140'250.—, dem Wert von 17/20 der F. GmbH bei einem Verkauf, ver-
zichtet. Schliesslich habe er ab 2014 auf die Geschaftsfuhrerstellung bei der
E. GmbH, der Nachfolgerin der F. GmbH, verzichtet und sich mit der

Stellung eines einfachen Mitarbeiters begnlgt, wodurch er sich der Moglichkeit,
mehr Lohn als effektiv erzielt zu erwirtschaften, begeben habe, obwohl ihm dies
andernfalls ermdoglicht hatte, den Unterhaltspflichten nachzukommen. Auch hier
enthalt die Anklageschrift weitere Einzelheiten zu den verschiedenen Léhnen und
den massgeblichen Grundbetragen. Der Beschuldigte habe sich dadurch der Ver-
nachlassigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 Abs. 1 StGB schul-
dig gemacht (Urk. 10001011 S. 9 f.).

2. Standpunkt der Parteien

1. Anhand der Akten ist erstellt und blieb auch vom Beschuldigten nicht bestrit-
ten, dass er mit Verfligung des Bezirksgerichts Zurich, bestatigt durch das Ober-
gericht des Kantons Zirich, zu Unterhaltszahlungen an die Privatklagerin 1 ver-
pflichtet wurde, auch wenn er den Inhalt der Entscheide flr falsch erachtet

(Urk. 93 S. 31). Die rechtskraftigen Gerichtsentscheide verpflichten den Beschul-
digten, Unterhalt im Betrag von Fr. 9'790.— ab 25. November 2011 und Fr. 8'740.—
ab 1. Juli 2011 an seine Ehefrau, die Privatklagerin 1, zu bezahlen. Nachdem der
Beschuldigte ein Abanderungsbegehren zurlickgezogen hat und sein Gesuch um
vorsorgliche Massnahmen im anhangig gemachten Ehescheidungsverfahren vom
Bezirksgericht Dietikon abgewiesen worden ist, sind die genannten verpflichten-
den Entscheide rechtskraftig und verbindlich (Urk. 93 S. 31 f.).

2.  Der Beschuldigte wendet im Wesentlichen ein, nicht genligend Einkommen
erzielt zu haben und deshalb keine Mdglichkeit (mehr) gehabt zu haben, den Un-
terhalt zu leisten (Urk. 93 S. 35). An diesem Standpunkt halt der Beschuldigte
auch heute fest (Prot. Il S. 24).

3. Die Privatklagerin rdumte ein, dass der Beschuldigte bis zu seinem Auszug
aus der ehelichen Wohnung samtliche Rechnungen bezahlt habe (vgl. Urk. 93

S. 32). Zudem habe der Beschuldigte am 25. Februar 2011 und am 10. Oktober
2011 zwei Teilzahlungen geleitstet, ansonsten jedoch keinen weiteren Unterhalt
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bezahlt (vgl. Urk. 93 S. 33). Dabei blieb sie im Wesentlichen sowohl vor Vor-
instanz wie auch vor der erkennenden Kammer (vgl. Urk. 75 S.8 f. und Urk. 124
S. 8).

3. Rechtsgrundiage

Gemass Art. 217 Abs. 1 StGB wird auf Antrag bestraft, wer seine familienrechtli-
chen Unterhalts- oder Unterstitzungspflichten nicht erfullt, obschon er Gber die

Mittel dazu verfugt oder verfligen kdnnte.

Wie die Vorinstanz darlegt, ist fir das Strafgericht gemass bundesgerichtlicher
Rechtsprechung der im Zivilurteil festgesetzte Betrag der Unterhaltspflicht ver-
bindlich. Ob der Pflichtige hingegen die Unterhaltspflicht nicht erfullt, "obschon er
Uber die Mittel dazu verfugt oder verfugen konnte", ist objektives Tatbestands-
merkmal und deshalb vom Strafgericht zu prifen (Urteile des Bundesgerichts
6B_787/2017 vom 12. April 2018 E. 6.1 und 6B_519/2017 vom 4. September
2017 E. 3.2 je mit Hinweisen; 6B_1017/2016 vom 10. Juli 2017 E. 2.2;
6B_135/2015 vom 8. Mai 2015 E. 2.2 betr. zumutbaren Berufswechsel).

Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit beurteilt sich nach den betreibungsrechtli-
chen Gesichtspunkten (BGE 121 IV 272 E. 3c und 3d betr. Eingriff in den Notbe-
darf, auch 6S.113/2007 vom 12. Juni E. 3.3). Leistet der Pflichtige weniger, als er
nach dem Urteil hatte leisten missen, wird er nur bestraft, wenn es ihm maglich
gewesen ware, "mehr zu leisten", und wenn er Uberdies seiner Pflicht trotz dieser
Moglichkeit aus bésem Willen nicht nachgekommen ist (BGE 114 1V 124 E. 3b;
Urteile des Bundesgerichts 6B_519/2017 vom 4. September 2017 E. 3.2 und dort
zit. Entscheide; 6B_1017/2016 vom 10. Juli 2017 E. 2.4). Erfasst wird somit auch
derjenige, der zwar nicht GUber ausreichende Mittel zur Pflichterfillung verfugt, es
anderseits aber unterlasst, ihm offen stehende und zumutbare Méglichkeiten zum
Geldverdienen zu ergreifen (Urteil des Bundesgerichts 6B_136/2015 vom 9. Mai
2000, E. 3a m.H.).

Die Feststellung der finanziellen Ressourcen, tber die der Unterhaltspflichtige
hatte verfligen kdnnen, ist eine Tatfrage, die anhand der Beweiswtrdigung und

der Sachverhaltserstellung zu beantworten ist (Urteil des Bundesgerichts
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6B_1017/2016 vom 10. Juli 2017 E. 2.1). Der subjektive Tatbestand erfordert
Vorsatz, wobei Eventualvorsatz genugt (BOSSHARD: in NIGGLI/WIPRACHTIGER, Bas-
ler Kommentar Strafrecht Il, 4. Aufl. 2019 [kurz: BSK Strafrecht Il], N 21 zu

Art. 217 StGB).

4. Sachverhalt

1.  Die Vorinstanz hat eine einlassliche und sorgfaltige Beweiswurdigung vor-
genommen, die allerdings nicht durchwegs Uberzeugt. Soweit ihr beigepflichtet
werden kann, kann jedoch auf ihre Erwagungen verwiesen werden (Art. 82 Abs. 4
StPO).

a) Mit der Vorinstanz ist aufgrund der dokumentierten und von der Privatklage-
rin bestatigten Zahlungen des Beschuldigten im Betrage von insgesamt

Fr. 48'195.— plus der Mietzinserhéhung von je Fr. 600.— fir die Monate Juli und
August 2011, mithin von rund Fr. 50'000.—, davon auszugehen, dass dieser Be-
trag von der rechtskraftig festgesetzten Unterhaltsverpflichtung von monatlich

Fr. 9'790.— ab 25. November 2010 bis 30. Juni 2011 resp. von Fr. 8740.— ab

1. Juli 2011 abzuziehen ist (Urk. 93 S. 31 F. E. 5.2. und 5.3.). Die Vorinstanz
schliesst zutreffend, dass aufgrund der durch Dokumente belegten und aufgrund
der von der Privatklagerin zugestandenen Zahlungen des Beschuldigten als er-
stellt gilt, dass er ihr bis Ende Juni 2011 monatlich Fr. 5'355.— statt der geschulde-
ten Fr. 9'790.— und fir Juli und August 2011 monatlich Fr. 5'955.— statt der ge-
schuldeten Fr. 8'740.— bezahlt hat (Urk. 93 S. 34 f. E. 5.6. und 5.7.), so dass
diesbezuglich von geleisteten Beitragen von insgesamt Fr. 60'105.— (und nicht nur
von "rund Fr. 50'000.—" wie die Vorinstanz [Urk. 93 S. 32]) auszugehen ist und ei-
ne Restanz per Ende August 2011 von Fr. 45'485.— verbleibt (4'435.— x 9 +
2'785.— x 2).

b)  Weiter ist der Vorinstanz darin beizupflichten, dass die als Gehaltszahlungen
derF.__ GmbH deklarierten drei Zahlungen vom 25. Februar 2011, 10. und
27. Oktober 2011 von insgesamt Fr. 21'487.50 gemass Angaben der Privatklage-
rin und im strafrechtlichen Sinne zugunsten des Beschuldigten als Unterhaltszah-
lungen zu werten sind (Urk. 93 S. 33 E. 5.4.).
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Allerdings ist betreffend die Gehaltszahlungen seitens der F._ GmbH Fol-
gendes zu erganzen: Das diesbezlglich relevante Strafverfahren gegen den ge-
meinsamen Sohn des Beschuldigten und der Privatklagerin wegen Urkundenfal-
schung und Steuerbetrug wurde rechtskraftig mit Verfligung vom 28. Marz 2018
eingestellt, nachdem sich die Vorwirfe, die seitens der Privatklagerin aufgebracht
worden waren, nicht erharten liessen (Urk. 10801006 [Einstellungsverfugung]). So
ergab das Beweisverfahren, namentlich die ubereinstimmenden, glaubhaften und
durch diverse Urkunden von Behdrden (Steueramt, Sozialversicherungsanstalt,
Betreibungsamt) bestatigten Aussagen des Beschuldigten, seines Sohnes

L.  ,seiner Tochterl.  unddes Treuhanders V._ | dass die Privat-
klagerin wie deklariert und per Lohnausweis ausgewiesen, im Jahre 2011 insge-
samt Fr. 60'000.—vonderF._ GmbH unter dem Titel "Gehalt" Gberwiesen,
resp. bar ausbezahlt erhalten hatte (Urk. 50101044; 50601010), auch wenn sie —
wie notabene bereits friher bei ihrer eigenen Einzelunternehmung — nicht im Blro
des Geschafts tatig war und keinen Kundenkontakt hatte, sondern im Hintergrund
wirkte (Urk. 60101003-008; 60101045; 50101082 f.; 50601010). Im Ubrigen kann
diesbeziglich auf die vollumfanglich Gberzeugende Begriindung der Einstellung
des Verfahrens gegen L. verwiesen werden (Urk. 10801006 ff.). Ausserdem
wies der Beschuldigte mit Bezug auf seine Unterhaltsverpflichtung selbst auch da-
rauf hin, dass die Privatklagerin einen Lohn von Fr. 5'000.— bezogen habe und er
ihr keinen Unterhalt schulde, was impliziert, dass er seine Verpflichtung als getilgt
betrachtet (Urk. 50101018). Mithin sind dem Beschuldigten unter dem Titel Ge-
haltszahlungen fur das Jahr 2011 nicht nur die von der Vorinstanz angerechneten
insgesamt Fr. 21'487.50 zugute zu halten, sondern Fr. 60'000.—. Fur die Monate
September bis Dezember 2011 war Unterhalt im Betrage von Fr. 34'960.— (4 x

Fr. 8'740.—) geschuldet, so dass sich der Ausstand Ende 2011 auf Fr. 80'445.—
belief, woran die Fr. 60'000.—anzurechnen sind. Es verbleiben somit bis Ende

2011 nicht vollumfanglich bezahlte Unterhaltsbeitrage im Umfang von Fr. 20'445.—

c) In Ubereinstimmung mit den eigenen Aussagen des Beschuldigten, aber
ebenfalls in Ubereinstimmung mit den Aussagen der Privatklagerin, die angege-

ben hatte, dass sie von Familienmitgliedern finanziell unterstitzt worden sei, da
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sie Uber keinerlei Gelder mehr verfligt habe, nachdem der Beschuldigte die Provi-
sionender O.__ AG auf sein eigenes Konto uberweisen liess, sind sodann die
mit dem Vermerk "Unterhalt" auf dem Privatkonto der Privatklagerin bei der

W.  AG [Bank] eingegangenen Zahlungen von je Fr. 8'000.— am 11. und

15. Juli 2011 sowie am 26. August 2011, total von Fr. 24'000.— entgegen der Vor-
instanz ebenfalls als vom Beschuldigten geleistet zu betrachten (Urk. 93 S. 33 f.
E. 5.4. und 5.5.), nachdem die Privatklagerin selbst einraumte, diese seien in der
Not begriindet gewesen, eine Wohnung zu bekommen, was mit ihnrem Auszugs-
termin aus der ehelichen Wohnung von Ende August 2011 zusammenfallt und
daher durchaus glaubhaft ist. Dass es die Privatklagerin selbst war, die diese
Uberweisungen ausgeldst hatte, spricht denn entgegen der Vorinstanz nicht per
se dafir, dass sie die Betrage nicht wie deklariert als Unterhalt vom Beschuldig-
ten erhalten hatte, denn zu diesem Zeitpunkt hatte ja nur sie, indessen nicht der
Beschuldigte, die Vollmacht Uber das Firmenkonto, was jedoch nichts daruber
aussagt, woher das Geld auf das Firmenkonto geflossen war. Dass sie selbst es
erwirtschaftete, erscheint nach der ganzen Sachlage ausgeschlossen, denn nach
der Grindung der F.__ GmbH wickelte der Beschuldigte sein angestammtes
Geschaft uber die neue Firma und nicht mehr Uber die Einzelunternehmung sei-
ner Frau ab und nur er sorgte fur den Zufluss der Vermittlungsprovisionen, denn
die Privatklagerin war, wie erwahnt, im Hintergrund tatig. Die Buchhaltungs-, Kon-
ten- und Steuerunterlagen der Privatklagerin verstarken diesen Schluss als deutli-
che Indizien weiter, denn sie selbst verfugte weder Ende 2010 noch Ende 2011
Uber genugend eigene Mittel, um sich eine Eigentumswohnung zu erwerben, be-
trug doch das von ihr und dem Beschuldigten fur 2010 deklarierte Vermogen

Fr. 52'136.— (Urk. 40801031) und ihr eigenes fir 2011 ohne Liegenschaft gemass
Steuererklarung Fr. 23'775.— (Urk. 40803272). Fest steht jedoch, dass sie flr die
Wohnung Nr. ... amAA.__ -Wegin AB.___ zu einem Kaufpreis von

Fr. 805'000.— (Urk. 40803277-287 [offentlich beurkundeter Kaufvertrag vom 3.
November 2011]) am 20. Oktober 2011 Fr. 121'000.— und am 3. November 2011
Fr. 15'000.— von ihrem Privatkonto bei der W.  (berwies (Urk. 60101115-6)
und gegenuber den Steuerbehdrden gar eine Anzahlung in Hohe von

Fr. 156'000.— geltend machte (Urk. 40803253). Es ist daher gestutzt auf ihre ei-
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genen Aussagen, aber auch auf jene des Beschuldigten, der Tochterl._ und
des Sohnes L. davon auszugehen, dass diese als Unterhalt deklarierten
Zahlungen tatsachlich an die Unterhaltsverpflichtung anzurechnen sind, so dass
Ende 2011 samtliche Unterhaltsbeitrage des Beschuldigten als geleistet zu be-
trachten und er diesbezlglich freizusprechen ist. Es bleibt festzustellen, dass er
mindestens diese Fr. 12'295.— mehr leistete, als er gemass eheschutzrichterli-
chem Entscheid verpflichtet war, was ihm an die weitere Unterhaltspflicht anzu-

rechnen ist.

2. Die Vorinstanz hat sodann den Einwand des Beschuldigten widerlegt, wo-
nach er gar nicht die Moglichkeit gehabt habe, die Unterhaltsbeitrage in der ge-
schuldeten Hohe zu bezahlen, da ihm das dafur nétige Einkommen gefehlt habe
(Urk. 93 S. 35-40). Hierauf ist indes naher einzugehen.

a) Zu Recht erwog die Vorinstanz, dass sich nicht nur aus den Angaben des
Beschuldigten, sondern auch aus den edierten Bankunterlagen sowie aus den
Handelsgerichtsakten zweifelsfrei ergibt, dass er das Kreditvermittlungsgeschaft,
das er vor der Grindung der F.__ GmbH Uber die Einzelfirma der Privatklage-
rin und das auf ihren Namen lautende Konto bei der O._ AG betrieben hatte,
ab Oktober 2010 uber die von ihm und den gemeinsamen Kindern gegrindete

F.  GmbH bis Ende Marz 2012 via die O.__ AG weiterfuhrte, wobei dies-
bezlglich die letzte Provisionszahlung der O._ AG unbestrittenermassen am
13. April 2012 erfolgte (Urk. 93 S. 35 f. E. 5.9.; Urk. 44701061 [Urteil des Han-
delsgerichts des Kantons Zurich], insb. pag. 44701080 ff.). Dies geschah, weil die
O._ den Partnerschaftsvertrag mit dem Beschuldigten auf Ende Marz 2012
gekundigt hatte, was die KlagederF._ GmbH gegendie O._  AG vor
dem zircherischen Handelsgericht ausloste (Urk. 44701084 und 44701091). Inso-
fern ist dem Schluss der Vorinstanz zuzustimmen, dass davon auszugehen ist,
dass die Einkommenssituation des Beschuldigten bis Ende Marz 2012 durch das
Weiterfuhren des namlichen Kreditvermittlungsgeschafts wie bis anhin unveran-
dert geblieben war. Dass sich dagegen sein Bedarf von Fr. 6'5692.— gemass Ehe-
schutzentscheid (Urk. 40201133, 40301095) gegenuber den Grundlagen, die dem

Unterhaltsentscheid zugrunde lagen, vergrossert hatte, wurde von Seiten des Be-
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schuldigten nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Damit ist im Sin-
ne der Anklage erstellt, dass der Beschuldigte nur bis zum 31. Marz 2012 die
Madglichkeit hatte, der ihm auferlegten Unterhaltsverpflichtung gegenuber der Pri-
vatklagerin vollumfanglich nachzukommen. Fir Januar bis Marz 2012 ergibt sich
demnach ein Ausstand von Fr. 26'220.—. An diesen sind die im Zusammenhang
mit dem Wohnungserwerb zu viel bezahlten Fr. 12'295.— anzurechnen. Auch
wenn sich der Beschuldigte bezuglich seines Willens, "Unterhalt" zu zahlen bzw.
nicht bezahlt zu haben, widersprichlich gedussert haben mag, wie die Vorinstanz
erwagt (Urk. 93 S. 34 E. 5.6.), hat er doch immer wieder deutlich gemacht, bis
zum Auszug aus der gemeinsamen ehelichen Wohnung fur samtliche Kosten auf-
gekommen zu sein. Damit ist er jedoch durchaus seiner Unterhaltspflicht nachge-
kommen, da er die von ihm bezahlten Rechnungen daran anrechnen durfte. Der
Vorinstanz ist insofern zu widersprechen, als sie die vom Beschuldigten bezahlte
Steuerrechnung im Betrage von Fr. 14'000.— nicht anrechnete (Urk. 93 S. 34

E. 5.6.). Es trifft auch nicht zu, dass diese Zahlung nicht belegt ist, wie sich aus
dem gestempelten Posteinzahlungsabschnitt ergibt, welcher der Mahnung fir die
Steuerrechnung fur das Jahr 2009 beigeflugt ist (Urk. 60101202). Der bezahlte
Betrag von Fr. 13'459.50 ist daher ebenfalls an die Unterhaltspflicht anzurechnen,
so dass sich eine Restanz von rund Fr. 465.— ergibt. Nachdem auch seitens der
Privatklagerin unbestritten blieb, dass der Beschuldigte wahrend der Dauer des
Zusammenlebens samtliche Rechnungen flr die gesamte Familie bezahlte und
unklar bleibt, aus welchen Mitteln die Privatklagerin die Anzahlungen fur die Woh-
nung leistete, hat als nachgewiesen zu gelten, dass der Beschuldigte seine Un-
terhaltspflicht bis Ende Marz 2012 vollumfanglich erflllte.

b) Der Vorinstanz ist dagegen darin beizupflichten, dass sich aus den Buchhal-
tungsunterlagender F. GmbHund derE.__ GmbH in Ubereinstimmung
mit den diesbezuglichen Aussagen der Beteiligten zweifelsfrei ergibt, dass die
Gewinne dieser Firmen nach der Kundigung der lukrativen Zusammenarbeit zwi-
schen dem Beschuldigten und der O._ AG im Kreditvermittlungsgeschaft ab
April 2012 massiv eingebrochen sind. Die Vorinstanz halt es deshalb flr unwahr-
scheinlich, dass der Beschuldigte nach wie vor ein Einkommen von uber

Fr. 16'000.— erzielen konnte (Urk. 93 S. 37). Dem ist vorbehaltlos zuzustimmen.
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Der Beschuldigte sagte konstant und deckungsgleich von der ersten Einvernahme
bei der Polizei am 6. Dezember 2012 aus, er habe beider F.__ GmbH

Fr. 3'650.— netto pro Monat (Urk. 50101003 ff), resp. Fr. 3'700.— (Urk. 5010148)
bzw. Fr. 3'600.— netto pro Monat (Urk. 50101087) verdient und hernach bei der

E. GmbH in den Jahren 2014 bis 2016 Fr. 4'500.— brutto pro Monat
(Urk. 50101087), 2017 noch Fr. 3'600.— brutto pro Monat (Urk. 50101116). Das
stimmt mit den von der Tochter des Beschuldigten, I. , gemachten Aussagen

und eingereichten Belegen Uberein. Weiter gilt in Ubereinstimmung mit der Vo-
rinstanz als erstellt, dass der Beschuldigte von Juli bis Ende Dezember 2013 auf-
grund seines schlechten gesundheitlichen Zustands wahrend sechs Monaten ar-
beitsunfahig war und aus den gleichen Grinden im 2017 deshalb nur noch zu

80 % beider E.___ GmbH tatig war (Urk. 93 S. 36 f. E. 5.10.). Diese Einkom-
menssituation ist gemass Ubereinstimmenden Aussagen des Beschuldigten, von
dessen Tochterl.__ und dessen Sohn L. sowie den Ermittlungsakten
darauf zurtckzufuhren, dass die Uber 21-jahrige Zusammenarbeit mit der

O._  AG per Ende Marz 2012 aufgehort hatte und sich der Beschuldigte in
seinem Geschaftsbereich der Kreditvermittlung vollkommen neu ausrichten und
orientieren musste, was er mitder F.__ GmbH auch versuchte

(Urk. 50101077, 50101101 [Beschuldigter]; Urk. 50401030 ff. [I.___ T;
50601014, 50601015 ff. [L.____ ). Die Buchhaltungsunterlagen, namentlich die
Bilanzen und Erfolgsrechnungen bestatigen jedoch seine Angaben, dass die Zu-
sammenarbeit mit anderen Banken nicht gleichermassen fruchtbar war wie mit
derO._  AG, da der Beschuldigte und seineF._ GmbH beiderO._
AG und in den Medien in Misskredit geraten waren, und Banken und Versiche-
rungen nicht mehr bereit waren, mit ihnen zusammen zu arbeiten

(Urk. 50101091). Das fuhrte schliesslich dazu, dass der Geschaftsbereich von der
Kreditvermittlung zur Versicherungsvermittlung hin wechselte, die Kinder die Fir-
ma Uubernahmen, auch weil der Beschuldigte schwer erkrankt war (Leberzirrhose)
und es erst mit der Griindungder E._ GmbH und einem anderen Namen fi-
nanziell wieder aufwarts ging (Urk. 50101090 f. [Beschuldigter]; Urk. 50401032,
50401035 [l.____ 1; Urk. 44401020 und 4401023 [Erfolgsrechnungen F.__
GmbH 2013 und 2014 je mit Vorjahren]), was sich auch im héheren Salar des Be-
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schuldigten zeigt. Wie aus den Bilanzen und Erfolgsrechnungender F._
GmbH ersichtlich ist (Urk. 44401015-026) und mit den Aussagen der Beteiligten
Ubereinstimmt, wurde die F.___ GmbH in Ermangelung williger Vertragspartner
seitens Kredit- und Versicherungsinstituten infolge der schlechten medialen Be-
richte Uber die Firma Mitte 2013 still gelegt und das Geschaft durchdie E._
GmbH Ubernommen (Urk. 50401032 ff. [I.___ ]; Urk. 50601015 L. 1;

Urk. 50101091 [Beschuldigter]). Unbestreitbar schrieb dieF._ GmbH ab dem
Jahr 2012 nur noch Verluste, wahrend die E._ GmbH im Jahre 2013 einen
Gewinn von rund Fr. 31'086.—, im Jahre 2014 einen solchen von Fr. 65'359.— und
2015 einen solchen von Fr. 77'910.— erzielte (Urk. 44501029 - 099). Diesen Ge-
winnzahlen steht jedoch ein Gewinn von Fr. 200'000.— gegenuber, den das Ehe-
schutzgericht bei der Berechnung der Unterhaltsbeitrage tel quel als Einkommen
angenommen hatte und so auf ein fur die Unterhaltsverpflichtung anrechenbares
Einkommen des Beschuldigten ab 2011 von rund Fr. 16'000.— netto pro Monat
gekommen war (Urk. 40201120). Alleine diese Gegenuberstellung verdeutlicht,
dass es dem Beschuldigten ab April 2012 nicht mehr mdglich war, den solcherart
festgelegten Unterhalt zu bezahlen, nachdem weder die bisherigen Gewinne er-
zielt werden konnten, noch ein vergleichbares Einkommen zur Verfugung stand.
Entsprechend ist den Aussagen des Beschuldigten und seiner erwachsenen Kin-
der Glauben zu schenken, dass er grosse Einkommenseinbussen erlitt. Zu beach-
ten gilt es zudem, dass auch die Ausgangssituation eine wesentlich andere war:
Der Gewinn von Fr. 200'000.— wurde seinerzeit durch die mit seiner Ehefrau ge-
grundete Einzelfirma erzielt, welcher naturgemass direkt der natirlichen Person,
welche Inhaberin der Einzelunternehmung ist, zugerechnet wird. Anders verhalt
es sich dagegen mit dem Gewinn einer GmbH, auf welchen der Beschuldigte,
mag er auch Grindungsmitglied und Gesellschafter sein, keinen direkten und je-
denfalls keinen ausschliesslichen Anspruch hat, da es sich bei der GmbH um eine
juristische Person handelt. Auch dieser Umstand stellt ein Indiz dafur dar, dass es
dem Beschuldigten nicht mehr mdglich war, nebst seinem eigenen Bedarf auch
die festgelegten Unterhaltsbeitrage zu bezahlen. Weitere Indizien, die gegen ver-
fugbares Einkommen sprechen, sind darin zu sehen, dass in der — auf die Betrei-
bungen uber Fr. 51'430 und Fr. 55'477.50 (Betreibungsnummern ... und ...) durch
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die Privatklagerin veranlassten — Pfandung (Urk. 40401004-007) lediglich die
Stammanteile ander F.___ GmbH gepfandet wurden und am 25. Oktober 2012
das Betreibungsamt von einem Nettoeinkommen des Beschuldigten von

Fr. 3'605.75 bei einem Existenzminimum von Fr. 2'931.90 ausging

(Urk. 40501010-016). Das gestutzt auf die Insolvenzerklarung des Beschuldigten
vom 17. Juni 2013 (Urk. 41301004) eroffnete Konkursverfahren am Bezirksgericht
Dietikon (Urk. 41401002-032) endete mit einem Totalverlust fur samtliche Forde-
rungen (Urk. 41401070-074). Tatsachlich aber hatte das Eheschutzgericht dem
Beschuldigten fur die Berechnung der Unterhaltspflicht einen Bedarf von

Fr. 6'592.— zugebilligt, welchen er mit seinem Einkommen von Fr. 3'605.75 netto
nicht zu decken vermochte. Es ist als erstellt dem Urteil zugrunde zu legen, dass
der Beschuldigte ab April 2012 nicht mehr in der Lage war, aus seinem Einkom-
men den eheschutzrichterlich festgelegten Unterhalt an die Privatklagerin zu be-
zahlen, da sein Einkommen nicht einmal dafur ausreichte, seinen eigenen tat-

sachlichen Grundbedarf zu decken.

c) Die Vorinstanz geht indessen mit der Anklage davon aus, dass der Beschul-
digte vonder F.__ GmbH bis Ende 2013 Fr. 399'355.— zwar als Darlehen er-
halten hatte, das Geld jedoch nie zurlckbezahlte und es statt dessen frei verwen-
den konnte, so dass er in der Lage gewesen ware, Unterhaltszahlungen in einem
Fr. 1'000.— Ubersteigenden Betrag zu zahlen, da er jedenfalls Fr. 260'000.— per 1.
Januar 2015 als Einlage in die Kasse zurickbezahlt habe (Urk. 93 S. 39 E. 5.11.-
5.12.). Dieser Schlussfolgerung kann indes aus folgenden Grunden nicht zuge-

stimmt werden:

Dass der Beschuldigte via das Konto "KK Gesellschafter" der F._ GmbH
Gelder als Darlehen bezog, blieb vorliegend unbestritten. Der genaue Betrag
wurde jedoch nicht erstellt, denn ebenso unwiderlegbar erweisen sich die Uber-
einstimmenden Aussagenvon L. undl.___ | dass ein Teil der insgesamt
seit 2011 bis Ende 2013 bezogenen Fr. 399'355.— nicht an den Beschuldigten,
sondern an sie und ihren Bruder gegangen ist und die Gesellschafterder F.
GmbH auch via deren Nachfolgefirma, die E._ GmbH, die Kosten des Pro-

zesses der F. GmbH gegen die O. AG bezahlt haben, welche ge-
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mass deckungsgleichen Aussagen Fr. 400'000.— bis 500'000.— betrugen

(Urk. 50401033-34 [I.____]; Urk. 50601015, 50601018 [L.___ 1; Urk. 50101111
[Beschuldigter]). Aus den beigezogenen Akten ist sodann ersichtlich, dass die Ge-
richtskosten gemass Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zlrich vom

7. Dezember 2015 Fr. 143'000.— ausmachten, zuzuglich Fr. 140'000.— Prozess-
entschadigungandie O.__ AG (Urk. 44701112), wozu die Kosten fur das
bundesgerichtliche Verfahren von Fr. 25'000.— plus Prozessentschadigung von
Fr. 30'000.— gemass Urteil vom 30. August 2016 (Urk. 44701128) hinzu zu zahlen
sind. Ebenfalls hinzu kommen die Gerichtskosten und die Prozessentschadigung
von zusammen Fr. 12'000.— fur das Beschwerdeverfahren gegen den Zwischen-
entscheid des Handelsgerichts betreffend die Kosten (4A_562/2014 vom 20. Feb-
ruar 2015). Hierbei gilt es allerdings zu beachten, dass die eigenen Anwaltskosten
derF._ GmbH in diesen Kosten nicht berlcksichtigt sind und noch dazu
kommen. Insofern werden die Angaben der Beteiligten durch die Akten gedeckt.
Ebenso ergibt sich aus den Akten, dass die Gerichtskosten im Jahre 2013, als die
Geschaftstatigkeit der F.__ GmbH infolge der medialen Berichterstattung ein-
gestellt wurde, zwar noch nicht endgultig angefallen waren (Urk. 44701118), je-
doch das Handelsgericht mit Verfugung vom 24. Januar 2013 vonderF.__
GmbH einen Kostenvorschuss von Fr. 140'000.— verlangte (Urk. 44701066), den
es mit Beschluss vom 14. Juli 2014 um Fr. 50'000.— erhdhte und zusatzlich die
Sicherstellung fur die Parteientschadigung der Gegenpartei von Fr. 115'000.- for-
derte (Urk. 44701068). Vor diesem Hintergrund erweisen sich die Aussagen von

l. und L. als durchaus glaubhaft, dass die Gesellschafter den Prozess
gegen die O. AG finanzierten, da die F. GmbH keinen Umsatz mehr
gehabt habe. Dadurch habe man das Darlehen der F. GmbH zurtickbezahlt

(Urk. 50401034; 5060108). Dies deckt sich auch mit den Feststellungen der Wirt-
schaftspruferin der Staatsanwaltschaft, die lediglich feststellt, dass das Darlehen
resp. das Konto "KK Gesellschafter" Ende 2013 nicht zurtckbezahlt resp. nicht
ausgeglichen war (Urk. 30501031-34). Aus den Buchhaltungsunterlagen ergibt
sich jedoch zweifelsfrei, dass Ende 2015 das Konto "KK Gesellschafter" und da-
mit auch die Darlehensschuld des Beschuldigten mit einer Einlage in die Kasse im

Umfang von Fr. 260'000.— entlastet wurde, so dass nur noch ein Saldo von
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Fr. 10'811.40 resultierte (Urk. 44401127). Insofern wird die Feststellung der Wirt-
schaftspruferin bestatigt, dass die E.__ GmbH die Nachfolgegesellschaft der
F._ GmbH reprasentiert und der Beschuldigte, obwohl nicht mehr Gesell-
schafter, diverse Transaktionen mitfinanzierte (Urk. 30501033). Es ist somit nicht
erstellt, dass der Beschuldigte wie in der Anklage geschildert, die Fr. 399'355.—
zur freien Verfugung und ohne Ruckzahlungsverpflichtung erhielt und es ist eben-
so wenig erstellt, dass das Darlehen nicht zuriickbezahlt wurde. Dass dies Ende
2013 nicht der Fall war, erscheint aufgrund der Buchhaltungsunterlagen zutref-
fend. Da aber weder Zeitpunkt noch Kiindigung des Darlehens erstellt sind, ist
dies fur das vorliegende Verfahren nicht relevant. Es kann somit entgegen der Vo-
rinstanz nicht davon ausgegangen werden, dass der Beschuldigte Einkommen

durch Darlehensbezug erhalten hatte und daraus hatte Unterhalt leisten konnen.

d) Schliesslich raumt die Vorinstanz zwar selbst ein, dass der Beschuldigte bei
derE.___ GmbH nicht mehr die Rolle des Geschaftsfuhrers inne gehabt und
die Leitung an ihm nahestehende Personen abgegeben habe. Dennoch halt die
Vorinstanz daflr, dass dies die ihm tatsachlich zur Verfiugung stehenden Mittel
nicht bertihrt habe und dem Beschuldigten ohnehin neben dem offiziell deklarier-

ten Lohn weiteres Einkommen zugeflossen sei (Urk. 93 S. 40 E. 5.14.).

Diese Schlussfolgerung erweist sich angesichts des vorliegenden Beweisergeb-
nisses als unhaltbar bzw. willkirlich. Es ist erstellt, dass der Beschuldigte nicht
aus freien Stlicken seine Geschaftstatigkeit aufgegeben und neue Firmen ge-
grundet hat, sondern dass dafur die Medienberichterstattung — auch in ... [Sen-
dung] des Schweizerischen Fernsehens — Uber die damals noch O1._ ge-
nannte Bank und die F.__ GmbH resp. den Beschuldigten (Urk. 41502130 f.,
41502133, 41502148 f., 41502150 f.; 41502153 [Akten aus Beizug Handelsge-
richt]) und die dadurch entstandene Unmaoglichkeit, weiter in seinem eigenen Na-
men sein Uber 21 Jahre lang ausserst erfolgreich betriebenes Kreditvermittlungs-
geschaft weiterzufihren, verantwortlich war. Das fuhrte, wie vorstehend darge-
legt, dazu, dass ein Wechsel zur Versicherungsvermittlung vollzogen und den er-
wachsenen Kindern des Beschuldigten die Weiterflihrungslast des Unternehmens

mittels Grundung der E. GmbH am 11. Juli 2013 Ubertragen wurde, auch
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weil der Beschuldigte unbestrittenermassen und belegt schwer an Leberkrebs er-
krankte, was eine Lebertransplantation erforderlich machte und er deshalb von
Mitte bis Ende 2013 arbeitsunfahig war. Die diesbezuglichen Aussagen von
. undL.__ sowie des Beschuldigten stimmen nicht nur tGberein

(Urk. 50401035 f., 50601017 und 50101092), sondern werden ausserdem durch
die Grundungsdokumente der E._ GmbH sowie die Buchhaltungen der
F._ GmbH sowie die medizinischen Akten betreffend den Beschuldigten be-
statigt. Mithin kann nicht erstellt dem Urteil zugrunde gelegt werden, dass der Be-
schuldigte freiwillig ab 2014 auf die Stellung als Geschaftsflhrer verzichtete.
Ebenso lasst sich der Vorwurf der Anklage, er habe dadurch auf die Moglichkeit
mehr Lohn zu verdienen — bis zu Fr. 16'667.50 monatlich — verzichtet

(Urk. 10001011 S.10 Ziff. D 4), nicht erstellen. Wederwardie E._ GmbH zu
einer solchen Lohnzahlung in der Lage, noch entsprach dies den tatsachlichen
Leistungen des Beschuldigten. Im Ubrigen unterliess es die Anklagebehérde, dem
Beschuldigten konkret nachzuweisen, dass er auch sonst irgendwo in einer kon-
kreten Firma einen solchen Lohn hatte erzielen kdnnen. Angesichts seiner lang-
jahrigen Selbstandigkeit, seines Alters von 50 Jahren im 2014, seiner schweren
Krankheit und den damit einhergehenden Einschrankungen und seines ange-
schlagenen Rufes in der Vermittlungsbranche ist indes nicht leichthin davon aus-
zugehen, dass er Uberhaupt ausserhalb der Familie eine Anstellung gefunden
hatte.

3. Die Vorinstanz halt den Anklagesachverhalt D 3 in Bezug auf das Verschen-
ken von je acht StammanteilenderF._~~ GmbHanl._  undL.__ sowie
eines Stammanteilsan U.___ (Urk. 10001011 S. 9) als erstellt, da die Abtre-
tung dieser Stammanteile unbestrittenermassen unentgeltlich erfolgt sei. Die Vo-
rinstanz geht entsprechend mit der Anklage davon aus, dass diese Stammanteile
einen Wert von ca. Fr. 140'000.— aufgewiesen hatten und der Beschuldigte aus
diesem Vermogenswert Unterhaltsbeitrage hatte bezahlen kénnen, was ihm we-
gen seines Verzichts auf ein Entgelt nicht mdglich gewesen sei (Urk. 93 S. 39 f.
E. 5.13.). Aufgrund der Sachlage kann jedoch auch hier der Vorinstanz nicht ge-

folgt werden.
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Im Bericht des Wirtschaftsprifers der Staatsanwaltschaft |l des Kantons Zurich
vom 19. Januar 2017 wird gestutzt auf die Buchhaltungsunterlagen der F.___
GmbH festgehalten, dass der buchmassig ausgewiesene Substanzwert der Firma
am 31. Dezember 2013 Fr. 20'482.— betrug (Urk. 30501010). Weiter wird unter
"Bemerkungen" hierzu dargelegt, es seien Ruckstellungen firdie O._  AG
sowie die Gerichtskosten betreffend O._ 2012 und per Ende 2013 auf total
Fr. 255'000.— erhéht worden, wobei darauf hingewiesen wird, dass teilweise be-
zahlte Gerichtskosten nicht gegen die vorhandenen Ruckstellungen verbucht
worden seien, jedoch nicht beurteilt werden kdnne, ob diese Ruckstellungen ge-
rechtfertigt seien oder nicht (Urk. 30501010). Dem ist entgegen zu halten, dass
die F.__ GmbH tatsachlich gut daran tat, derart hohe Rulckstellungen zu tati-
gen, wie die obigen Erwagungen hinsichtlich der Prozesskosten flr das handels-
gerichtliche Verfahren zeigen (oben E. IV.A.5.2.c). Es kann somit nicht davon
ausgegangen werden, dass diese Ruckstellungen vorgenommen wurden, um den
Substanzwert kunstlich tief zu halten. Mithin kann der berechnete Ertragswert /
Unternehmenswert nach der Praktikermethode per 31. Dezember 2012 gemass
Bericht des Wirtschaftsprifers nicht ohne weiteres dem Urteil zugrunde gelegt
werden. Korrigiert man nur schon die Aufrechnung der Fr. 150'000.— in der Be-
rechnung auf Seite 17 des Berichts, ergibt sich — bei Belassung des Substanz-
werts von Seite 16 (obschon es dazu ebenfalls noch Bemerkungen gabe) — ein
durchschnittlicher Ertrag (2011/2012) von Fr. 29'760.— und ein Unternehmenswert
von Fr. 150'193.— bei einem Diskontsatz von 15 %. Dieser Betrag liegt denn auch
viel ndher am weiteren im Bericht genannten Anhaltspunkt fur die Bewertung der
Ubertragenen Stammanteile, der basierend auf den Eroffnungssaldider E._~
GmbH Fr. 165'908.— betragt (Urk. 30501021-22). Allerdings gilt es zu beachten,
dass der Ertragswert einer rechnerischen, hypothetischen Grésse entspricht, wo-
bei auf die zukiinftigen Gewinne des Unternehmens abgestellt wird, die man als
konstante Grosse annimmt (Urk. 30501020). Eine solche Annahme ist jedoch im
vorliegenden Fall als verfehlt zu erachten, da im Zeitpunkt der Ubertragung der
Stammanteile bereits abzusehen war, dass die F._ GmbH angesichts der
schlechten Publicity, der Krankheit des Beschuldigten, dem alleine in der Vergan-

genheit der Erfolg und entsprechend der grosse Gewinn der Einzelunternehmung
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der Privatklagerin und anfangs auch der F._ GmbH zuzurechnen ist, und der
Reaktion des Marktes auf diese Faktoren sowie die hangigen Betreibungs-, Straf-,
Zivil- und familienrechtlichen Verfahren keinesfalls von einem "konstanten Ge-
winn" ausgegangen werden konnte. Vielmehr muss dem Beschuldigten zugute
gehalten werden, dass er das Geschaft trotz der misslichen Lage durch seine
Kinder mitder E.__ GmbH weiterfihren liess, welche den Geschaftsbereich
auf die Vermittlung von Versicherungen verlagerten. Das stellte sich als richtig
heraus, stiegen doch fortan die Umsatze wieder (Urk. 30501034-35). Angesichts
der konkreten Ausgangslage ist es nicht wahrscheinlich, dass der Beschuldigte
fur die Stammanteile ander F.___ GmbH den Betrag von rund Fr. 140'000.—
hatte erhaltlich machen kdnnen und trotzdem weiterhin eine Anstellung und ein

monatliches Einkommen gehabt hatte.

Unabhangig vom vorliegend nicht abschliessend feststellbaren Unternehmens-
wertder F.__ GmbH per 5. Juni 2013 ist grundsatzlich fraglich, ob fur die
Stammanteile der F.__ GmbH im massgeblichen Zeitpunkt angesichts des
hangigen Gerichtsverfahrens am Handelsgericht und des damit verbundenen
Prozessrisikos Uberhaupt ein Kaufer hatte gefunden werden kénnen. Dass die
Prozessrisiken im massgeblichen Zeitpunkt nicht nur theoretischer Natur waren,
erschliesst sich sodann aus dem Urteil des Handelsgerichts vom 7. Dezember
2015, mit welchem die Klage der F.__ GmbH abgewiesen wurde und dieser
die Kosten fur das Gerichtsverfahren von Fr. 143'000.— auferlegt wurden. Ferner
wurde die F.__ GmbH zur Bezahlung einer Parteientschadigung an die
O1.___ von Fr. 140'000.— verpflichtet (Urk. 44701112). In Anbetracht der vor-
stehend erwahnten zusatzlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten (E. IV.A.4.2.b.),
denensichdie F._ GmbH zum massgeblichen Zeitpunkt ausgesetzt sah,
kann nicht schlechthin davon ausgegangen werden, der Beschuldigte hatte die
Stammanteile zeitnah verkaufen und aus dem Verkaufswert Unterhaltsbeitrage
leisten kénnen. Im Ubrigen sei an dieser Stelle auf die nachstehenden Erwéagun-

gen IV.B.4. verwiesen.

4. Zusammenfassend und abschliessend ist festzustellen, dass der Beschul-

digte bis Ende Marz 2012 seiner eheschutzrichterlich angeordneten Unterhalts-
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pflicht gegentber der Privatklagerin vollumfanglich nachgekommen ist und dass
er ab April 2012 infolge Verlusts des Partnerschaftsvertrages mitder O._ AG
und des in der Folge verlorenen Ansehens in der Branche nicht mehr in der Lage
war, das der Unterhaltsverpflichtung zugrunde liegende Einkommen zu erzielen,
um neben seinem eigenen Unterhalt auch noch die Unterhaltsbeitrage der Privat-
klagerin, und auch nicht Teile davon, zu bezahlen. Der Beschuldigte ist daher der

Vernachlassigung von Unterhaltspflichten vollumfanglich freizusprechen.

B. Anklagepunkt F: Schenkung F. GmbH
Glaubigerschadigung durch Vermogensminderung

1. Anklagevorwurf

Im letzten Anklagepunkt wird dem Beschuldigten vorgeworfen, durch das Ver-
schenken von 17 der insgesamt 20 Stammanteile derF.__ GmbH an seine
Kinderl._ undL.  sowieU.  gestitzt auf den Abtretungsvertrag
vom 5. Juni 2013 seinen Glaubigern zu deren Nachteil Haftungssubstrat in der
Hohe von ca. Fr. 354'450.— oder ca. Fr. 140'250.—, entsprechend dem Wert von
17/20 der F._____ GmbH entzogen zu haben. Uber den Beschuldigten sei am 24.
Juni 2013 mit Urteil des Bezirksgerichts Dietikon der Konkurs eréffnet worden.
Dadurch habe sich der Beschuldigte der Glaubigerschadigung durch Vermo-
gensminderung im Sinne von Art. 164 Ziff. 1 StGB schuldig gemacht

(Urk. 10001011 S. 12).

2. Einwendungen des Beschuldigten

Im Wesentlichen bestreitet der Beschuldigte den subjektiven Tatbestand. Er stellt
sich auf den Standpunkt, die F._ GmbH sei im Zeitpunkt der Abtretung prak-
tisch nichts mehr wert und auf dem Nullpunkt gewesen. Er selbst sei schwer
krank gewesen und die F._ GmbH habe fir die extrem hohen Prozesskosten
fur das Verfahren vor dem Handelsgericht aufkommen missen, weshalb die
Ubertragung der Stammanteile folgerichtig und strafrechtlich nicht relevant gewe-
sen sei (Urk. 93 S. 48). Heute machte er dazu geltend, seine Glaubiger nicht ge-
schadigt zu haben, zumal die Gesellschaft im massgeblichen Zeitraum keinen

Wert mehr gehabt habe. Ferner habe er auch nicht beabsichtigt, seine Glaubiger
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zu schadigen, sondern habe lediglich die F. GmbH retten wollen, indem er

deren Stammanteile auf seine Kinder Ubertragen hatte (Prot. Il S. 35 f.).

3. Rechtsgrundlage

1. Gemass Art. 164 Ziff. 1 al. 3 StGB begeht derjenige Schuldner eine Glaubi-
gerschadigung durch Vermogensminderung, der zum Schaden der Glaubiger sein
Vermogen mindert, indem er Vermodgenswerte unentgeltlich oder gegen eine Leis-
tung mit offensichtlich geringerem Wert veraussert, wenn tber ihn der Konkurs
erdffnet oder gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist. Art. 164 StGB si-
chert mithin die Pflicht des Schuldners, bei drohnendem oder eingetretenem Verfall
des Vermdgens dessen Rest seinen Glaubigern zu erhalten (Urteile des Bundes-
gerichts 6B_438/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3.1, 6B_434/2011 vom 27. Januar
2012 E. 2.2, je mit Hinweisen; BGE 134 111 56, 131 IV 54; Urteil 6B_617/2010

E. 2.1; ANDREAS DONATSCH in: DONATSCH [Hrsg.]/HEIMGARTNER/ISENRING/
WEDER, StGB-Kommentar, Orell Fussli Verlag, 20. Aufl. 2018, N 5 zu Art. 154
i.V.m. N 7 zu Art. 163). Tatobjekt kbnnen daher nur Vermégenswerte sein, die der
Zwangsvollstreckung unterliegen. Die Vertragsfreiheit des Schuldners ist einzig
insoweit eingeschrankt, als er grundsatzlich keine Vertrage eingehen darf, die
dieses Exekutionssubstrat zum Nachteil von Glaubigern vermindern (BGE 131 IV
49 E. 1.2; 103 IV 227 E. 1.c) Erfasst werden abgesehen von Gelegenheitsge-
schenken alle Rechtsgeschafte, wenn sie auf der nachgewiesenen Absicht beru-
hen, die Glaubiger zu schadigen. Im Unterschied zu Art. 163 StGB ist der Katalog
der Tathandlungen abschliessend (Urteil des Bundesgerichts 6B_438/2019 vom
28. Mai 2019 E. 3.1; BGE 131 IV 52; TRECHSEL/OGG in: Praxiskommentar StGB,
N 2 und 3 zu Art. 164; NADINE HAGENSTEIN in: BSK Strafrecht II, N 9 zu

Art. 164).

2.  Die Konkurseroffnung stellt eine objektive Strafbarkeitsbedingung dar, wel-
che vom Vorsatz nicht erfasst zu sein braucht. Hingegen ist hinsichtlich der Glau-
bigerschadigung zumindest Eventualvorsatz erforderlich. Insoweit wird verlangt,
dass der Tater im Bewusstsein des drohenden Vermogenszusammenbruchs
handelt, d.h. sich bereits in einer bedrangten Vermogenslage befand, welche die

konkrete Moglichkeit der Zwangsvollstreckung voraussehen liess (Urteile des
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Bundesgerichts 6B_438/2019 vom 28. Mai 2019 E. 3.1;6B_979/2017 vom
29. Méarz 2018 E. 4.1; 6B_396/2014 vom 28. Oktober 2015 E. 3.1; BGE 126 IV 5
e. 2.c; BGE 74 IV 33 zu aArt. 163 und aArt. 164 StGB).

4. Sachverhaltserstellung

1. Inhalt, Abschluss und Vertragsparteien des Vertrages vom 5. Juni 2013 tber
die Abtretung von je acht Stammanteilen der F. GmbH an I. und
L. sowie von einem Stammanteil an U. blieben vorliegend unbestrit-

ten, ebenso wie der Umstand, dass gemass Wortlaut des Vertrages die Abtretung
unentgeltlich erfolgte und dass am 24. Juni 2013 Uber den Beschuldigten der
Konkurs er6ffnet wurde, was die Vorinstanz zutreffend festhielt (Urk. 93 S. 47). Im
Ubrigen kann auf die korrekte Zusammenfassung der Aussagen des Beschuldig-
ten und seiner erwachsenen Kinder,|._  undL. | durch die Vorinstanz

verwiesen werden (Urk. 93 S. 47 f.), um unnotige Wiederholungen zu vermeiden.

2. Die Vorinstanz erwagt zu Recht, dass angesichts der konkreten Situation
derF.__ GmbH im Juni 2013 fur die Festlegung des Wertes ihrer Stammantei-
le nicht auf den im Bericht des Wirtschaftsprifers der Staatsanwaltschaft vom 19.
Januar 2017 anhand der Praktikermethode berechneten Unternehmenswert

(Urk. 30501019-10201) abgestellt werden kann, da die zukunftigen Gewinne der
F._ GmbH nach Lage der Dinge mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit nicht denjenigen der Vorjahre entsprechen wurden, die allerdings trotzdem
dieser Berechnung zugrunde gelegt worden waren (Urk. 93 S. 49 und 50). Im Ub-
rigen ist diesbezuglich auf vorstehende Erwagungen IV.A.5.2.b) und d) sowie

IV.A.5.3 zu verweisen.

3. Allerdings greift es entgegen der Vorinstanz zu kurz, den Eréffnungssaldo
derE._ GmbH von Fr. 165'908.— als Nettosubstanzwert fiir die Bewertung
der Stammanteile der F.__ GmbH heranzuziehen (Urk. 93 S. 50 f.), auch
wenn in Ubereinstimmung mit der Aktennotiz der Wirtschaftspriiferin der Staats-
anwaltschaft vom 17. August 2017 davon ausgegangen werden kann, dass die
F.  GmbHinderE.  GmbH weitergeflhrt wurde (Urk. 30501030 ff.,
insb. 30501034).
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a) Aufgrund genannter Aktennotiz vom 17. August 2017 und den dieser zu-
grunde liegenden Buchhaltungsunterlagen der betroffenen Firmen ist erstellt,
dassdieE. GmbHderF.__  GmbH gegen Barzahlung Mobiliar, Informa-
tik, Fahrzeuge und Lager im Wert von insgesamt Fr. 134'166.— abgekauft hat,
was entsprechend korrekt bei beiden Firmen verbucht wurde (Urk. 30501033 f.).
Es ist aber nicht so, dassdieE._ GmbH dieF.__ GmbH mit Aktiven und
Passiven ubernommen hat, wie aus einem Vergleich der Bilanzen und Erfolgs-

rechnungen der beiden Firmen (in CHF) ersichtlich ist (Bestandteile des Barkaufs

mit * markiert):

F.__ GmbH E.  GmbH
Datum Abschluss 311212 31.12.13 1.7.13(Erdffn.) 31.12.2013

{Urk 44401016 [= | (Urk 44401019 {Urk. 30501035) {Urk. 44501029 [=

Uri 30501024)) | [=Urc 30501024]) Uik, 30501024])
Aktiven 34325732 388'983.28 170'908.34 75'858.01
Kasse 10002223 13'670.88 11'000.— 4'637.51

R_ Al 11°867.15 1'088.70 20'000.— 15'035.10
KK Gesellschafter/Fordg, v 187'211.60 ara'222e0 £'742 - £a7 .-
Lager Kundengeschanka 86'700.85 == * 86'T01.= -
Mobiliar und Einrichtung 20'400.75 -.- v 20'400.— 28'550.55
Baromaschinen, . 5464 14 - * 546414 15'878.49
Infarmatik
Fahrzeuge 21'600.60 -- * 21°600.60 12'960.36
Passiven 343267.32 388'983.28 25'000.— 75'658.01
erbindl. aus Lieferg./ 85'000.— 61'500.— 5'000.— 35'000.—-
Leistg. (Kreditoren)
Darlehen FK 102'001.- 52'001 .- - -
Rickstellungen/ 150'000.— 255'000.— - -
Stomorasane
Stammkapital 20'000.— 20000~ 20'000.— 20'000.—
Gewinn-Verlustvortrag EK 192'400.— 6'2568.32 - ==
Erfolg (Gewinn [ Verlust) -186'257.32 -5°774.04 - 20'655.01
UV+AV-FK=Substanzwert netto 26'256.32 20'482.28 165"908.34 40'655.01
b)  Allerdings trifft zu, dass I. und L. die E. GmbH grindeten,

um mit dieser Firma weiterhin der von ihnen in der F. GmbH nach Zusam-

menbruch der Partnerschaft mit der O. AG neu aufgebauten Versiche-

rungsvermittlung nachzugehen. Dies war noétig geworden, nachdem im Markt
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niemand mehr mit dem Beschuldigten bzw. "seiner" F. GmbH zusammen
arbeiten wollte. Insofern sie den verbliebenen kleinen Rest des Kreditvermitt-

lungsgeschafts und die Haupttatigkeit betreffend Versicherungsvermittiungen wei-

terfUhrten, "Ubernahmen" sie faktisch die Geschaftstatigkeit der F. GmbH.
Da sie weiterhin in den Raumlichkeiten und mit dem Mobiliar der F. GmbH
tatig sein wollten, kauften sie namens der neu gegrindeten E. GmbH Mobi-

liar, Informatik, Fahrzeuge und Lager ab. Sie ubernahmen jedoch namentlich
nicht die Passivender F.__ GmbH, weshalb die E._  GmbH nicht im ei-
gentlichen Sinne die F._ GmbH Gbernahm. Der Beschuldigte sagte glaubhaft
aus, dass er infolge seiner schweren Erkrankung an Leberkrebs im Sommer 2013
aufhorte, zu arbeiten und seinen Kindern Uberlassen wollte, wie und was sie mit
derF.__ GmbH weiter machen wirden. Angesichts seiner gesundheitlichen
schwierigen Lage infolge des Leberkrebses, der halbjahrigen vollstandigen Ar-
beitsunfahigkeit bis Ende 2013 ist es vor dem Hintergrund der praktisch vollstan-
digen Untergrabung seines Rufs als serioser Berufsmann (bzw. des Rufs seiner
Firma) resp. des "Boykotts durch Banken und Versicherungen" (Urk. 50101091;
50101122) durchaus nachvollziehbar und plausibel, dass er sich aus dem opera-
tiven Geschaft zurickzog. Wie oben erwahnt, war es der F.__ GmbH faktisch
nicht mehr madglich, ihre Geschaftstatigkeit, die in der Vermittlung von Krediten
und (neuerdings auch) von Versicherungen bestand, mit dem Beschuldigten als
Geschaftsfihrer und Hauptinhaber weiter zu fihren. Wie der Beschuldigte wohl
richtig anmerkte, ware das schon damals das Aus furdie F.__ GmbH resp. die
Geschaftstatigkeit gewesen (Urk. 50101091), hatten nicht die Kinder eine neue
Firma gegrundet und so versucht, weiterhin Geschafte zu tatigen. Angesichts die-
ser tatsachlichen Faktoren und dem Verlust, dendie F._ GmbH schon per
Ende Dezember 2012 erlitten hatte, ist der Bewertung der Stammanteile der
F.__ GmbH vielmehr der Liquidationswert zugrunde zu legen, der angewendet
wird, wenn davon auszugehen ist, dass das Unternehmen aufgegeben wird, was
vorliegend der Fall war. Dabei wird geschatzt, welche Verkaufserldse die Aktiven
erzielen kdnnten, wenn sie einzeln verkauft werden. Die Summe dieser geschatz-
ten Verkaufserlose werden mit dem Fremdkapital verrechnet und das Ergebnis

bildet den Liquidationswert. Wird ein Betrieb nicht weitergefihrt, sind bei der Be-
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wertung der Aktiva in der Regel wesentliche Abzuge und bei der Bewertung der

Passiva entsprechende Zuschlage vorzunehmen:

F.__ GmbH | Schitzung Bemerkungen
Datum Abschluss M AzA2
k. 24401016
[=Uric 30501024 ]}
Aktiven (UV+AV) 343257 .32 2496448 ~
Kasse 10022, 23 10022~
R___ mal_ 11857 .15 11857 -
KK GasabschaferFordg 187211.60 93605 - | 50% Abzug, el nichl
uy alles durchsetzbar
resp, erhaitich®
Lager Kundengeschenke a6 T00.85 86°T00- | woller Betrag wie von
ik bazahit
Mobahiar und Einrichiung 20r300. 75 20400 - dito
Buramaschinen 546414 5464 - dita
Infiarmatik A
Fahrzeuge 21'6800,60 21800~ dito
Passmwen 343257 32 B2 -
Varbindl. aus Liefarg.f G500~ B5°000 -
Laislg. (Krediboran)
Darlehan FK 102001 - 10001 -
Rocksielungen 1500000 .- 1507000 —
Slomaresena
Starnmkapital 200000~
Gewinn-"erustvorirag EK 192°400 -
Erfolg (Warlust) -186"257 32
UN+AY-FR=Liquidationswert BrIs3-
minus Liquidabonskosten -

Auch wenn diese Darstellung eine vorsichtige Schatzung enthalt (markiert mit *),
ist augenfallig, dass die F.__ GmbH bei einer Liquidation anfangs Juni 2013
keinen relevanten positiven Wert aufwies, zumal selbst der Substanzwert (bei
welchem nicht von einer Liquidation ausgegangen wird) nur rund Fr. 26'000.— be-
trug. Zulasten des Beschuldigten wurde der bezahlte Betrag flir die Werbege-
schenke im vollen Umfang bei den Aktiva angerechnet, obwohl sich fragt, ob und
wie diese fur die E.__ GmbH noch von Wert gewesen sein kdnnen. Bei den
Passiven wurde keine Anpassung vorgenommen, da nicht ersichtlich ist, inwiefern
sich die Positionen bei einer Liquidation verandern kénnten, da die Schulden der
F.__ GmbH bei einer Liquidation weder abnehmen noch verschwinden. Die

Aussage des Beschuldigten, die Firma habe im Zeitpunkt der Abtretung seiner
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Stammanteile eigentlich schon gar keinen Wert mehr gehabt und sei infolge feh-
lender Vermittlungserfolge nicht mehr zahlungsfahig gewesen, erscheint somit
durchaus glaubhaft und kann aufgrund der Buchhaltung jedenfalls nicht widerlegt
werden, zumal Annahmen hinsichtlich der Fortfuhrung des Unternehmens und
theoretische "Ertrage" angesichts der tatsachlichen Verhaltnisse nicht angebracht
sind, ganz abgesehen davon, dass das Vermittlungsgeschaft als Einnahmen Pro-
visionen zum Gegenstand hat, welche lediglich insofern Ertrage abwerfen, als

dies durch deren Finanzanlage (i.c. Zinsen auf Bankkonti) mdglich ist.

4.  Wenn sich der Beschuldigte in dieser Situation entschloss, seine Stamman-
teile an seine beiden Kinderund U.___ zu Ubergeben und selbst nur noch drei
von 20 Stammanteilen zu behalten, so kann jedenfalls nicht widerlegt werden,
dass erdamitdie F.__ GmbH in erster Linie vor weiteren Konflikten und An-
griffspotenzial schiitzen wollte und Uberdies die Verantwortung fir das Geschaft
aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands an andere Personen Ubertra-
gen wollte. Insofern ist nicht erstellt, dass der Beschuldigte seine Stammanteile

unentgeltlich abtrat, um seine (personlichen) Glaubiger zu benachteiligen.

Auch sind die damaligen Prozessaussichtender F._ GmbH im Verfahren ge-
gendie O.__ AG jedenfalls als nicht uberwiegend positiv zu beurteilen, nach-
dem gestutzt auf die Klageantwort vom 10. Mai 2013 (Urk. 41501179-80) und
diesbezliglich in Ubereinstimmung mit der Klageschrift unbestritten blieb, dass die
O._ AG dem Beschuldigten handelnd firdie F._ GmbH im November
2011 die Kundigungserklarung per Ende Marz 2012 anlasslich eines Gesprachs
im Hauptsitz der Bank Ubergeben hatte (Urk. 41050179) und diesbezuglich nur
(aber immerhin) noch die Gultigkeit dieser Kiindigung zu beurteilen war und die
F._ GmbH als Klagerin schon von Anfang an erhebliche Probleme bekunde-
te, die Prozesskostenvorschusse in der verlangten Hohe zu bezahlen

(Urk. 4151022, 4150112 ff. [PKV 270'000.-]; 41501128 ff. [Beschw. ans Bger],
41501024 [Aktennotiz], 41501137 [Wiedererwagungsgesuch an HG betr. PKV];
41501025 ff. [PKV 140'000.— Ratenzahlung]; 41501029 [Nachfrist Zahlung PKV
mit Androhung Saumnisfolgen]), wobei ausserdem zu bertcksichtigen ist, dass

eine Reduktion des Klagebetrages einem Teilrickzug und damit einem teilweisen
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Unterliegen gleichgekommen ware (Urk. 41501024). Ferner ist an dieser Stelle
auf die Erwagungen in Ziffer E.IV.A.4.3. hievor zu verweisen, wonach infrage ge-
stellt werden muss, ob die Stammanteile der F. GmbH hatten verkauft wer-

den konnen.

Schliesslich bleibt darauf hinzuweisen, dass die Kinder des Beschuldigten, die je
8 Stammanteile uUbernahmen, dafur dem Beschuldigten personlich zwar kein Ent-
gelt bezahlten, jedoch durchaus eine Gegenleistung zugunsten der F.

GmbH Ubernahmen, indem sie an seiner Stelle das Geschéaft mit der neuen Firma

(E. GmbH) aufrecht erhielten, deren Stammanteile aus ihren Ersparnissen
bezahlten und Uberdies via die E. GmbH sowohl Verbindlichkeiten der
F. GmbH aus dem Geschaftsbetrieb als auch Gerichtskosten tilgten. Die

Indizien der wirtschaftlichen Lage lassen somit den Schluss zu, dass die Uberein-
stimmenden Aussagen des Beschuldigten und seiner Kinder durchaus glaubhaft
sind und dem Beschuldigten eine Schadigungsabsicht nicht nachgewiesen wer-

den kann, so dass der subjektive Tatbestand nicht erfullt ist.

5. Dementsprechend ist der Beschuldigte der Glaubigerschadigung im Sinne
von Art. 164 Ziff. 1 al. 3 StGB nicht schuldig und ist freizusprechen.

C. Anklagepunkt E: Auseinandersetzung C.
versuchte Korperverletzung

1.  Anklagevorwurf

Dem Beschuldigten wird unter diesem Anklagepunkt vorgeworfen, nach Ab-

schluss der Vergleichsverhandlung vom 30. Juli 2013 bei der Staatsanwaltschaft

Limmattal-Albis in Dietikon zwischen ihm, seiner Tochter I. und dem Privat-
klager 2, C. , hach Verlassen des Buros zuruckgekehrt, direkt auf den Pri-
vatklager C. los gegangen und ihn mit auf Schulterhdhe geballter Faust ge-

schlagen zu haben. Dabei habe der Beschuldigte, der regelmassig Kampfsport
trainiert gehabt habe, gezielt und mit voller Wucht in Richtung des Gesichts des
Privatklagers geschlagen, um diesen derart zu verletzen, dass nicht bloss ein ge-
ringfugiger Eingriff in dessen korperliche Integritat hatte resultieren kdnnen.

Nachdem der Privatklager C. indessen habe ausweichen kdnnen, sei es
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anschliessend zu einem Gerangel zwischen diesen beiden gekommen. Der Be-
schuldigte habe sich der versuchten einfachen Korperverletzung im Sinne von
Art. 123 Ziff. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig gemacht
(Urk. 10001011 S. 11).

2. Standpunkt der Parteien und der Vorinstanz

1. Der Beschuldigte macht im Wesentlichen geltend, es sei der Privatkla-
ger C. gewesen, der ihn geschlagen habe. Ausserdem habe ihn der Privat-
klager beleidigt (Urk. 93 S. 41 f.; Urk. 122 S. 8; Prot. Il S. 33).

2. Der Privatklager C. hingegen bezeichnet den Beschuldigten als Ag-
gressor, gegen welchen er sich nur gewehrt habe, ohne ihn jedoch zu schlagen
(Urk. 93 S. 42 f.; Urk. 97 S. 7).

3. Die Vorinstanz qualifiziert die Tathandlungen des Beschuldigten zum Nach-
teil des Privatklagers C.__ als eine versuchte einfache Korperverletzung im
Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB. Sie
betrachtet den angeklagten Sachverhalt aufgrund der Aussagen der vor Ort an-
wesenden Personen, namentlich derjenigen der Assistenz-Staatsanwaltin, der
Schnupperauditorin und der Polizistin, als erstellt, da sie den Geschehensablauf
spontan und konstant geschildert und sich nur wenige Meter vom Geschehen ent-
fernt befunden hatten (Urk. 93 S. 45 f.). Sie halt dafir, der Beschuldigte habe den
Privatklager C.__ angegriffen und aufgrund der Vorgeschichte zwischen den
Parteien habe er auch ein Motiv dazu gehabt, ausserdem habe der Privatklager
ihn und seine Tochter bedroht und beschimpft gehabt (Urk. 93 S. 46). Der Be-
schuldigte habe mit seiner zur Faust geballten Hand gegen das Gesicht des Pri-
vatklagers C.__ geschlagen und ihn dadurch verletzen wollen, was sich be-
reits daraus ergebe, dass der Beschuldigte nach Verfehlen des Zieles nicht vom
Privatklager abgelassen, sondern weiter mit ihm gerangelt habe. Dass es nicht zu
einer Verletzung des Privatklagers gekommen sei, sei nur darauf zurtckzufahren,

dass dieser dem Schlag habe ausweichen kénnen (Urk. 93 S. 62).
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3. Sachverhaltserstellung

1. Unbestrittenermassen fand am 30. Juli 2013 eine Vergleichsverhandlung in
den Raumlichkeiten der Staatsanwaltschaft Limmattal-Albis in Dietikon statt, bei
welcher der (heutige) Beschuldigte, dessen Tochter I._ | der Privatklager
C.___ , Assistenz-Staatsanwaltin AC.___ |, Schnupperauditorin AD.__ und
die Polizistin AE._ anwesend waren. Die Assistenz-Staatsanwaltin wollte ei-
ne Einigung mit Rickzug des Strafantrages erreichen, rdumte aber ein, vorgangig
Uber die Vorgeschichte, die sich zwischen den Parteien ereignet hatte, fast gar
nichts erfahren zu haben (Urk. 50501010-101011).

Diese Vergleichsverhandlung fand jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Ver-
fahrens statt, sondern in dem separaten Strafverfahren, welches wegen Drohung
etc. gegen den Privatklager C.___ als Beschuldigten gefuhrt worden war

(Urk. 50501001, 50101028). Hintergrund der Vergleichsverhandlung waren die
vom Privatklager C._ am Telefon geausserten resp. mittels SMS gesendeten
Beleidigungen und Drohungen, er werde |.___ |, die Tochter des heutigen Be-
schuldigten, vergewaltigen bzw. vergewaltigen lassen (Urk. 50501010,
500401018). Dies wird sowohl vom Beschuldigten als auch von seiner Tochter
und der Assistenz-Staatsanwaltin bestatigt (Urk. 50101033, 50101095 [Beschul-
digter]; Urk. 50401003, 50401008-1050401018 [I._____]; Urk. 50501010 [Zeugin
AC. ). Diese Aussagen werden zudem durch objektive Beweismittel besta-

tigt: So wurden die Strafverfahren wegen Missbrauch einer Fernmeldeanlage etc.

Drohung etc. und Ehrverletzung gegen den Beschuldigten C._____, welche ge-
stutzt auf Strafanzeigen vom 8. Juli 2013, 19. Oktober 2013 und 14. April 2014
eingeleitet worden waren, vereinigt und mit Strafbefehl vom 27. Marz 2015 abge-
schlossen (Urk. 116, inkl. ND1 und ND2). Dabei wurde der Privatklager C.

rechtskraftig wegen mehrfacher Drohung, mehrfacher tbler Nachrede, mehrfa-

cher Beschimpfung und des mehrfachen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage zu
einer Geldstrafe von 100 Tagessatzen zu je Fr. 30.— verurteilt (Urk. 116/22). Zu-
dem ist zu bertcksichtigen, dass der heutige Privatklager C. bereits mit

Strafbefehl vom 17. August 2012 wegen mehrfacher Drohung gegenuber dem

heutigen Beschuldigten, begangen zwischen dem 3. April 2012 und 11. Juni
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2012, rechtskraftig zu einer Freiheitsstrafe von 30 Tagen unbedingt verurteilt wor-
den war (Urk. 115/12).

2.  Fur das vorliegende Verfahren ist in Bezug auf die zuvor genannte Ver-
gleichsverhandlung insbesondere von Bedeutung, dass der Verurteilung ein Ver-
halten des Privatklagers C._ im Zeitraum vom 12. Juni 2012 bis zum

12. November 2014 zugrunde liegt, wonach er dem heutigen Beschuldigten und
seinen Kindern SMS mit bedrohlichem Inhalt schickte, wie zum Beispiel: "Tu bist
gefilmte ma biche"; "und deinl.___ wird von nur von schwartzen manner gefikt
wie dein schimaper von dein mama"; "Dis ... [Telefonnummer] (sc. Telefonnum-
mervon |.____ ) er wird heut geteilte von 4 kolegen von mia drek huren sohn"
(Urk. 116/22 S. 3 f). Ausserdem verleumdete der Privatklager C.__ den Be-
schuldigten und dessen Tochter in derselben Zeit mittels diverser SMS eines un-
ehrenhaften und rufschadigenden Verhaltens, indem er z.B. schrieb: "...Tu bist
der huren sohn. Tu adoptive schwein. dein Kinder ist geoboren von kabibalen
sex:D...";"l.___ tu bist eine 100 mal pur hura" (Urk. 116/22 S. 4 f.). Schliesslich
beschimpfte der Privatklager C.__ den Beschuldigten und seine Kinder durch-
schnittlich 2 bis 3 Mal wochentlich mittels SMS als huren Sohn, Arschloch, Nutte,
fettes Schwein, stinkendes Dreckschwein, etc. (Urk. 116/22 S. 5).

3. Diese Tatsachen gilt es bei der Wirdigung der Aussagen des Privatklagers
C.___ zubeachten, denn zweifellos handelt es sich nicht um eine ganzlich un-
beteiligte Person, die hier Aussagen deponierte. Ganz im Gegenteil ist im Hinblick
auf die Unabhangigkeit und die Glaubwdurdigkeit des Privatklagers darauf hinzu-
weisen, dass die Privatklagerin B.___ ihn gemass ihren eigenen Angaben ge-
genuber der Kantonspolizei Zurich zunachst im Juni 2012 als "Aufpasser" enga-
giert und bezeichnet hat (Urk. 115/7 S. 2 und 5). Spater jedoch gaben sie Uber-
einstimmend an, in einer Paarbeziehung zu leben (Urk. 50301013-1014
[C.___ 1;,50401009[I.____ 1), wobei der Privatklager in den Strafverfahren ge-
gen sich selbst aussagte, sie sei seine "Freundin”, sie fuhrten seit ca. 3 72 Jahren
— mithin seit Frihling 2011 — eine Liebesbeziehung und sie wollten heiraten, so-
bald B.  geschieden sei (Urk. 116/14 S. 1; Urk. 116/ND1/18 S. 1;

Urk. 116/15S. 12 [C._____ 1), resp. sie aussagte, er sei ihr "Freund" (Urk. 116/16
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S.1; Urk. 116/ ND1/21 S. 1 [B._____]). Die Aussagen des Privatklagers C.
sind vor diesem Hintergrund mit Vorsicht zu wirdigen. Dies gilt umso mehr, als er
sich selbst gegenuber der Staatsanwaltschaft im September 2014 vollig unein-
sichtig zeigte und aussagte, er sei nicht schuldig, er habe das geschrieben und er
(sc. A.____ ) habe das verdient; dieser sei ein Rassist und Moérder (Urk. 116/14
S. 4; Urk. 116/ND1/20 S. 7). Ausserdem scheint er dem heutigen Beschuldigten
Ubel zu nehmen, dass er wegen ihm — konkret wegen dessen Bedrohung — einen
Monat im Gefangnis verbrachte und scheint Rachegedanken zu haben, wenn er
aussert, er wolle nur ihn, vielleicht ihn bespucken, der heutige Beschuldigte sei
ein billiger Mensch (Urk. 116/ND1/20 S. 4, 6) und gibt an, die SMS gemacht zu
haben, weil er beleidigt sei (Urk. 116/ND1/20 S. 9). Insofern es um die Bedrohun-
gen und Beschimpfungen geht, die Hintergrund der Ereignisse des 30. Juli 2013
darstellen, ist davon auszugehen, dass es sich hierbei keinesfalls nur um Behaup-
tungen des Beschuldigten oder dessen Tochter handelt und noch weniger um rei-
ne Schutzbehauptungen. Vielmehr handelt es sich um erstelltes Verhalten des

Privatklagers C.

4. a) Nach Ubereinstimmenden Aussagen der bei der Vergleichsverhandlung
anwesenden Personen war die Stimmung aggressiv und der Gerauschpegel so
laut, dass die Assistenz-Staatsanwaltin kaum zu Wort gekommen sei, resp. dann
selbst ihre Stimme habe erheben missen, um gehdrt zu werden. Das Vergleichs-
gesprach wurde von der Assistenz-Staatsanwaltin abgebrochen, da unter diesen
Umstanden eine Einigung unmaoglich war (Urk. 50101033 [Beschuldigter];

Urk. 50501008 ff., 50501011 [Zeugin AC._____]; Urk. 50501017 [Zeugin
AD._ ; Urk. 50501028 [Zeugin AE.___ 1; Urk. 50501001 [Aktennotiz

AC. 1], Urk. 50501003 [Wahrnehmungsbericht AE. ).

b) Dabei gilt es aber darauf hinzuweisen, dass die Assistenz-Staatsanwaltin mit
ihrer Aussage als Zeugin, wonach der (heutige) Beschuldigte im Gesprach sehr
ruhig und nicht beleidigend gegenuber dem sehr lauten Privatklager C._ ge-
wesen sei, der teilweise unverstandliche Dinge gesprochen habe

(Urk. 50501011), die Aussagen von |I._ bestatigt, wonach der Beschuldigte
nur mit der Staatsanwaltin gesprochen habe und dies sehr respektvoll
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(Urk. 50401002, 50401021). Unbestritten und zudem gemass Ubereinstimmenden
Aussagen belegt ist weiter, dass der Beschuldigte anlasslich dieses Vergleichs-
gesprachs den Beizug von Polizisten zu seinem und seiner Tochter Schutz ver-
langte, woraufhin jedoch lediglich die Polizistin AE.__ hinzugezogen wurde
(Urk. 50401019 [l.____ 1; 50501009 [Zeugin AC.____ 1; 50501017 [Zeugin
AD.__ 1;50501027 [Zeugin AE.____ 1; 50101033, 50101035 f. [Beschuldig-
ter]).

c) Nachdem die Assistenz-Staatsanwaltin das Vergleichsgesprach fir beendet
erklart hatte, um das Buro mit den Teilnehmern zu verlassen und sie aus dem

Gebaude zu geleiten, verliessen laut Ubereinstimmenden Aussagen Assistenz-

Staatsanwaltin AC.__ , gefolgtvonl._ und dem Beschuldigten das Buro,
wobei alle vor der Blrotlre stehen blieben, wahrend die Zeugin AE.__ im Be-
griffe war, den Dreien ebenfalls zu folgen, der Privatklager C.  seine Um-
hangetasche richtete, und die Zeugin AD.___ noch an ihrem Platz sass

(Urk. 50501002; 50501003, 50501011, 50501013, 50501020). Da drehte sich der
Beschuldigte nochmals zur Assistenz-Staatsanwaltin um, sagte ihr sinngemass,
er musse noch etwas sagen und lief an ihr vorbei zurtick ins Buro und auf den
Privatklager C.___ zu (Urk. 50501009, 50501013 [Zeugin AC.____ 1;
50501028 [Zeugin AE._____]). Ab hier gehen die Aussagen der Beteiligten und

der Beobachter jedoch auseinander.

5. a) Der Beschuldigte und seine Tochter |. sagten uUbereinstimmend

aus, der Privatklager C.__ habel.___ verbal bedroht, als sie beide daran
waren, das Bulro zu verlassen und er sich zum Verlassen des Buros ebenfalls er-
hoben habe. C._ habezul.__ beim Vorbeigehen "Auf Wiedersehen Ma-
demoiselle" resp. "Adieu Fraulein" gesagt, womit er sie (sc. vor dem Hintergrund
der telefonischen sexuellen Bedrohungen) als Sexobjekt bezeichnet habe. Damit
habe er sie und den Beschuldigten beleidigt (Urk. 50401009 f.; 50401020
[l 1;Urk. 50101033, 50101039, 50101041, 50101095 [Beschuldigter]). Die
Tochter erklarte, sie habe sich dadurch bedroht gefthlt, weil der Privatklager
C.___ schon einmal geaussert habe, dass er sie vergewaltigen wolle. Dies sei
auch der Grund, weshalb ihr Vater so reagiert habe (Urk. 50401010). Zum eigent-
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lichen Geschehen zwischen ihrem Vater und dem Privatklager konnte sie jedoch
keine Angaben machen, da sie sich zu dem Zeitpunkt noch draussen vor dem Bu-
ro aufhielt (Urk. 50401013). Die Frage, ob sie geplant habe, den Pfefferspray ein-
zusetzen, verneinte I.__ . Sie habe diesen Spray einfach immer bei sich, sie
habe ihn nicht extra fir dieses Gesprach mitgenommen. Sie habe ihn eingesetzt,
als sie gesehen habe, dass ihr Vater am Ersticken gewesen sei und keine andere
Hilfe vor Ort gewesen sei. Er habe sehr rote Augen gehabt und habe auf alba-
nisch um Hilfe gerufen (Urk. 50401010). Dass es ihrem Vater jedoch mit Pfeffer-
spray in der Luft auch nicht besser gehen wirde, sei ihr in der Situation erst nicht
bewusst gewesen, das sei ihr auch erst spater klar geworden. Sie habe dann ei-
nen Stuhl gepackt und habe damit C.__ von ihrem Vater abhalten wollen
(Urk. 50401010).

b) Die Assistenz-Staatsanwaltin sagte aus, sie habe nichts gehért, das der Pri-

vatklager C.___ zu ihnen gesagt habe (Urk. 50501012). Hingegen erklarte sie,
dass die Auseinandersetzung insofern vom Beschuldigten ausgegangen sei, als
dieser — nachdem er ins Buro zurickgekehrt sei—auf C._ zugegangen und
laut geworden sei. Sie habe ihn nur von hinten gesehen und beobachtet, dass er
den Arm auf Schulterhdhe erhoben und eine Faust gemacht habe

(Urk. 50501009). Sie habe allerdings nicht gesehen, ob oder wie der Beschuldigte
geschlagen habe (Urk. 50501013). Dass der Beschuldigte jedoch, wie vom Pri-
vatklager C._ behauptet, "Hurensohn" zu ihm gesagt habe, konnte sie nicht
bestatigen. Sie wisse nicht, was er gesagt habe (Urk. 50501012). Die Assistenz-
Staatsanwaltin bekraftigte, dass von Seiten des Beschuldigten vorgangig keinerlei
Provokationen gegen den Privatklager C._ erfolgten und sie von der Reakti-
on des Beschuldigten vdllig Uberrascht gewesen sei, da er ihr vorher noch erzahlt
gehabt habe, dass er sichvor C.__ fiurchte und er deshalb wolle, dass sie ei-
nen Polizisten beiziehe (Urk. 50501013).

c) Die Schnupperauditorin schilderte einige Begebenheiten abweichend. So

deponierte sie, der Beschuldigte sei ins Blro zurlickgesturmt und der andere ha-
be versucht, sich zu verteidigen, worauf sie sich letztlich beide gehalten hatten

(Urk. 50501018). Die Auseinandersetzung sei vom Beschuldigten ausgegangen
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(Urk. 50501019). Die Zeugin AE.__ habe versucht, sie auseinander zu neh-
men, dann seien die beiden Manner zu Boden gefallen und sie habe das Buro
verlassen (Urk. 50501018). Sie bestatigte auf Nachfrage, nicht gesehen zu ha-
ben, dass der Beschuldigte den Privatklager geschlagen habe (Urk. 50501020).
Indessen bekraftigte sie, das Aggressionspotential wahrend des Vergleichsge-
sprachs sei gleichermassen vom Beschuldigten und vom Privatklager C.__
ausgegangen (Urk. 50501020, 50501022). Auf die Frage, ob der Privatklager ge-
genuber dem Beschuldigten beim Verlassen des Blros etwas geaussert habe,
sagte sie aus, das kdnne gut sein, denn die beiden hatten immer noch interagiert.
Sie konne aber weder sagen, dass er etwas gesagt habe, noch was es gewesen
sei. Soweit sie es in Erinnerung habe, habe der Privatklager etwas gesagt, als er
die Tasche umgelegt habe (Urk. 50501023).

d) Die Polizistin AE. bestatigte als Zeugin den von der Schnupperaudito-

rin geschilderten Ablauf. Sie raumte ein, nicht mehr zu wissen, ob der Beschuldig-
te den Privatklager C.___ zuerst am Kragen gepackt oder zuerst versucht ha-
be, ihn zu schlagen, jedenfalls sei erauf C.__ mit erhobener Faust los gegan-
gen und sie habe versucht, den Beschuldigten an den Schultern zurtick zu halten
(Urk. 50501028 f., 50501031). Sie wisse auch nicht, ob der Beschuldigte C.
im Gesicht getroffen habe, jedenfalls seien es mehrere Schlage gewesen und es
sei gegenseitig gewesen (Urk. 50501031). Sie bezeichnete den Beschuldigten als
die Person, welche die Auseinandersetzung begonnen habe, raumte jedoch ein,
die Vergleichsverhandlung sei ein einziger Streit gewesen und der Angriff das
Endresultat. Wahrend der Vergleichsverhandlung hatten sich beide gegenseitig
sehr provoziert. Nachdem jedoch die Zeugin AC.__ gesagt habe, dass die
Verhandlung abgebrochen sei, sei man aufgestanden und alle seien ruhig gewe-
sen. Auch sie verneint jedoch, eine Ausserung des Privatklagers mit den Worten
"auf Wiedersehen Mademoiselle" gehort zu haben (Urk. 50501029-30). Auf die
Frage, ob der Beschuldigte etwas zum Privatklager sagte, als er ins Buro zurtck-
kehrte, sagt die Zeugin aus, da sei sie sich nicht ganz sicher, verneinte jedoch,
das Wort "Hurensohn" gehort zu haben (Urk. 50501031).
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e) Der Beschuldigte sagte in der ersten Befragung durch die Kantonspolizei

Zurich aus, er wisse nicht, wer den Pfefferspray eingesetzt habe (Urk. 50101034)
und auf Vorhalt, es kdnnte seine Tochter gewesen sein, sagte er aus, sie habe
aber keinen Pfefferspray, sie habe nichts mit Pfefferspray zu tun (Urk. 50101035).
Zum Ablauf sagte der Beschuldigte, er habe den Privatklager C._ mit beiden
Handen am Kragen festgehalten. Dann habe dieser ihn geschlagen und so sei es
zur Auseinandersetzung gekommen. Der Privatklager habe ihn mit der Faust un-
terhalb des rechten Auges geschlagen und dann noch zweimal mit der Faust in
seine linke Gesichtshalfte. Schliesslich habe er ihm noch sein Knie in die Rippen
gestossen (Urk. 50101034). Er selbst habe den Privatklager nicht geschlagen.
Wenn er ihn geschlagen hatte, hatte dieser nicht mehr ausweichen konnen. Er
(der Beschuldigte) sei ein Profikampfer und wenn er ihn geschlagen hatte, dann
wurde man das nun sehen. Er habe aber Polizeischutz verlangt und habe die
Probleme auf dem juristischen Weg I6sen wollen (Urk. 50101036). Auch in der
Hafteinvernahme blieb der Beschuldigte bei seiner Darstellung und betonte, er sei
es, der nun verletzt sei und nicht der Privatklager. Dieser habe ihn geschlagen
und er habe Verletzungen auf der linken Kopfseite, am Hals, an den Rippen und
im Nacken (Urk. 50101040). Es stimme auch nicht, dass er — wie vom Privatkla-
ger behauptet — "Hurensohn" zu diesem gesagt habe. Er habe zwei Weltmeister
im Boxen aufgebaut und wisse, wie man schlage. Er habe aber nicht geschlagen
(Urk. 50101040). Dabei blieb er auch weiterhin wahrend des Verfahrens

(Urk. 50101095, Urk. 75 S. 9 [Befragung HV]; Prot. Il S. 33 f.) und raumte ein,
selbst Kampfsport trainiert zu haben (Urk. 50101116).

f)  Der Privatklager C. dagegen sagte bei der Polizei aus, der Beschul-

digte habe ihn Hurensohn genannt und sei mit den Fausten auf ihn losgegangen.
Er habe aber den Schlag abwehren kdnnen, denn der Beschuldigte habe nur sei-
nen Unterarm getroffen. Er habe den Beschuldigten dann in den Kontrollgriff ge-
nommen und zu Boden gefuhrt. Jener habe nichts mehr machen konnen. Er habe
héren kdnnen, wie der Beschuldigte seiner Tochter auf deutsch gesagt habe, sie
solle den Spray nehmen und dann habe er noch auf albanisch mit ihr gesprochen.
Er habe den Beschuldigten nicht geschlagen (Urk. 50301001-1002). Der Privat-

klager C. sagte zudem aus, dass er bei der Algerischen Armee in einer
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Spezialeinheit gewesen und dort auch Trainer gewesen sei (Urk. 50301002). Als
Auskunftsperson durch die Staatsanwaltschaft rund ein halbes Jahr spater be-
fragt, sagte er aus, der Beschuldigte habe der Staatsanwaltin am 30. Juli 2013
Belege gezeigt und habe verlangt, dass sie ihn bestrafe. Er habe der Staatsan-
waltin befehlen wollen, weshalb diese ihm gesagt habe, dass er gehen solle und
man einen anderen Termin vereinbare (Urk. 50301008). Der Beschuldigte sei
nach dem Verlassen des Buros mit der Faust auf ihn losgegangen, habe ihn aber
im Gesicht nicht berlhrt. Sie seien zusammen zu Boden gegangen und er habe
ihn festgehalten und unter Kontrolle gehabt. Der Beschuldigte habe sich nicht
mehr bewegen konnen (Urk. 50301009). Die Frage, ob er die Tochter des Be-
schuldigten telefonisch oder mittels SMS schon mehrmals bedroht oder belastigt
habe, verneinte der Privatklager (Urk. 50301010). Auf Vorhalt der Aussage des
Beschuldigten, wonach er diesen mit der Faust dreimal geschlagen und ihm das
Knie in die Rippen gestossen habe, sagte der Privatklager C.___ : "Ich schame
mich, einen alten Mann zu schlagen". Auf die Nachfrage, ob das heisse, dass die
Darstellung korrekt sei, sagt er dann aus, er habe den Beschuldigten nicht ge-
schlagen, er wurde sich dafir schamen (Urk. 50301011). Auf Nachfrage nach
dem konkreten Ablauf, wie der Beschuldigte auf ihn losgegangen sei, schildert der
Privatklager erneut, der Beschuldigte habe seine Faust geballt und in Richtung
seines Gesichts geschlagen, wobei der Schlag ins Leere gegangen sei. Sie seien
zusammen zu Boden gegangen. Er habe mit seinem rechten Arm den Beschul-
digten umschlungen und mit dem linken Arm den Stuhlangriff von dessen Tochter
abgewehrt, nachdem diese den Pfefferspray eingesetzt gehabt habe. Auf Nach-
frage bekraftigt der Privatklager, dass der Beschuldigte nur mit der Faust auf ihn
losgekommen sei, ihn jedoch nicht geschlagen habe. Er habe Verletzungen nur
vom Stuhl her bekommen (Urk. 50301011). Gefragt, weshalb er bei dieser Befra-
gung nicht mehr erwahnte, dass der Beschuldigte seine Tochter aufforderte, den
Pfefferspray zu nehmen, antwortete der Privatklager, er sei nicht danach gefragt
worden. Er habe einfach "Pfefferspray" gehoért. Somit habe der Beschuldigte ge-
wusst, dass sie einen Spray dabei gehabt habe. Er sei sich ganz sicher, dass er
ihr den Spray gekauft habe (Urk.50301012). Auf die weitere Frage sagte der Pri-

vatklager aus, er habe den Beschuldigten so fest im Schwitzkasten gehalten,
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dass er sich nicht habe bewegen kénnen. Auf Nachfrage, ob er habe atmen kon-
nen, sagte er, er habe ihn unter Kontrolle gehabt. Gefragt, ob der Beschuldigte
habe sprechen konnen, antwortete der Privatklager, er habe gehort, dass er nicht
gut habe atmen kénnen; er habe kein Wort gesagt (Urk. 50301013).

g) Als objektives Beweismittel liegt der Verhaftsrapport der Kantonspolizei Zi-

rich vom 30. Juli 2013 betreffend den Beschuldigten vor. Daraus geht hervor,
dass der Beschuldigte Verletzungen aufwies und arztliche Behandlung bendtigte,
weshalb die Pikettarztin aufgeboten wurde (Urk. 80101001-1002). Auf dem For-

mular "Arztliche Abkldrung der Hafterstehungsfahigkeit" ist handschriftlich insbe-

sondere folgender Befund festgehalten: Schirfwunde links prietal / linke Wange;
Prellung linker Augenwinkel und linkes Unterlid; kein Thoraxkompressions-
schmerz; Nackenmuskulatur weich, freie Beweglichkeit Nacken / BWS; arterielle
Hypertonie (Urk. 80101006-1007).

h)  Vorab ist festzuhalten, dass den Aussagen der Polizistin AE.___ bei der
Sachverhaltserstellung besonderes Gewichts beizumessen ist, zumal sie sich im
Zeitpunkt des Vorfalles — wie auch die Schnupperauditorin — nach wie vor im Sit-
zungszimmer befand, in welchem es zur tatlichen Auseinandersetzung zwischen
dem Beschuldigten und dem Privatklager C.__ kam (Urk. 50501030,
50501032). Die Polizistin AE.___ schilderte, dass die Auseinandersetzung vom
Beschuldigten ausgegangen sei (Urk. 50501029). Diese Aussage deckt sich inso-
fern mit den Beobachtungen der Assistenz-Staatsanwaltin (Urk. 505010009,
50501010), wonach der Beschuldigte, nachdem er das Verhandlungszimmer be-
reits verlassen hatte, in dieses zurickgekehrt und auf den Privatklager C.__
zugegangen sei und die Faust auf Schulterh6he erhoben und geballt habe

(Urk. 50501009). Auch die Schnupperauditorin bestatigte wie hievor dargelegt,
dass die Auseinandersetzung vom Beschuldigten ausgegangen sei

(Urk. 50501019). Weiter erklarte die Polizistin AE.___, dass der Beschuldigte
versucht habe, den Privatklager C.___ zu schlagen, hingegen wisse sie nicht,
ob er ihn im Gesicht getroffen habe (Urk.50501029; Urk. 50501031). Auch die As-
sistenz-Staatsanwaltin sagte nicht aus, der Beschuldigte habe versucht, den Pri-

vatklager C. im Gesicht zu treffen. Alles, was sie gesehen habe, sei, dass
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der Beschuldigte mit erhobener Faust vor dem Privatklager C._ gestanden
sei (Urk. 50501009). Die Schnupperaudiotrin konnte ebenfalls nicht sehen, dass
der Beschuldigte den Privatklager C.__ geschlagen hat (Urk. 50501020). Hin-
sichtlich des Tatvorwurfes der versuchten einfachen Korperverletzung ergibt sich

aus den Zeugenaussagen somit lediglich, dass der Beschuldigte seine Faust auf

Schulterhohe geballt hat und — gemass Aussage der Polizistin AE. — ver-
suchte, den Privatklagerin C. zu schlagen, wobei von keiner der Zeugen ein
Schlag in Richtung des Gesichts des Privatklagers C. festgestellt werden

konnte. Diese Schilderungen der Zeugen zum Kerngeschehen decken sich so-
dann auch mit den von den Zeugen am Tag des Vorfalles verfassten Wahrneh-
mungsberichten (Urk. 50501001 - 50501003). Insbesondere ergibt sich aus dem
von der Polizistin AE.__ verfassten Bericht, dass der Beschuldigte, nachdem
er das Zimmer verlassen habe, wieder zuriickgekehrt und direkt auf den Privat-
klager losgegangen sei und auf ihn eingeschlagen habe. Ob er ihn mit der Faust
geschlagen und wohin er gezielt habe, kdnne sie nicht mehr genau sagen

(Urk. 50501003).

Dass der Beschuldigte versucht habe, den Privatklager C._ im Gesicht zu
treffen, ergibt sich lediglich aus den Aussagen des Letzteren. Jedoch sind die
diesbezuglichen Aussagen des Privatklagers C._ widerspruchlich, zumal er —
wie vorstehend dargelegt — zum konkreten Ablauf aussagte, der Beschuldigte ha-
be seine Faust geballt und in Richtung seines Gesichts geschlagen, wobei der
Schlag ins Leere gegangen sei (Urk. 50301009). Auf die Nachfrage, wie haufig er
geschlagen worden sei, bekraftigte der Privatklager C.__ jedoch, dass der
Beschuldigte nur mit der Faust auf ihn losgekommen sei, ihn jedoch nicht ge-
schlagen habe (Urk. 50301011). Aufgrund der hievor geschilderten Vorgeschichte
(Ziffer E.IV.C.3.1.ff.) zwischen dem Beschuldigten und dem Privatklager C.
ist mithin nicht auszuschliessen, dass der Privatklager C.__ das Geschehene
Ubertrieben darstellte, um den Beschuldigten Ubermassig zu belasten. Dafur, dass
der Privatklager den Ablauf der tatlichen Auseinandersetzung Ubertrieben schil-
derte, bestehen auch konkrete Anhaltspunkte. So gab der Privatklager C.
an, . habe mit einem Stuhl auf ihn eingeschlagen (Urk. 50301009;

Urk. 50301012). Aus dem Wahrnehmungsbericht der Polizistin AE.__ geht
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hingegen hervor, dass |.__ lediglich versucht habe, den Privatklager C.
mit einem Stuhl zu schlagen (Urk. 50501003). Mit dieser Schilderung der Polizis-
tin AE.__ stimmt auch der Wahrnehmungsbericht von AF.__ (berein, wel-
cher zu Hilfe gerufen wurde und I.__ rechtzeitig stoppen konnte, so dass die-
se nicht mit dem Stuhl auf den Privatklager C.__ einschlagen konnte (Urk.
50501004). Im Weiteren sind nicht nur aggravierende Schilderungen seitens des
Privatklagers C.__ feststellbar. Dieser versucht ferner, den Beschuldigten in
ein schlechtes Licht zu riicken. So unterstellt der Privatklager dem Beschuldigten,
seiner Tochter den Pfefferspray gekauft zu haben, was grundsatzlich ein Ligen-
signal darstellt, nachdem fur den Vorfall irrelevant ist, wer den Spray gekauft hat.
Weiter stellt er den Abbruch der Vergleichsverhandlung tatsachenwidrig zu Lasten
des Beschuldigten dar, indem dieser der Staatsanwaltin Befehle erteilt habe und
diese ihn raus geschickt haben soll. Zudem belastet er den Beschuldigten damit,
zu ihm Hurensohn gesagt zu haben, was von den unbeteiligten Zeuginnen jedoch
ebenfalls nicht bestatigt werden konnte. Uberdies findet auch die Aussage des
Privatklagers, der Beschuldigte habe der Tochter zugerufen, den Spray zu benut-
zen, keine Stitze und trifft offensichtlich nicht zu. Zum einen wusste der Beschul-
digte nicht, dass die Tochter diesen eingesetzt hatte und zum anderen nicht, dass
sie Uberhaupt einen solchen besass. Der Geschehensablauf zeugt jedoch von ei-
ner Panikhandlung seitens der Tochter des Beschuldigten, die glaubhaft und an-
gesichts des festen Kontrollgriffs durch C.__ auch plausibel angibt, beftirchtet
zu haben, ihr Vater werde ersticken. Angesichts des Umstandes, dass die Tochter
die Lage des Beschuldigten durch den Einsatz des Pfeffersprays nicht wirklich
verbesserte, der sowieso schon nicht mehr gut atmen konnte, wie es der Privat-
klager beschonigend ausdrickte, kann jedenfalls nicht von einem geplanten Ein-
satz des Pfeffersprays ausgegangen werden. Vor dem Hintergrund der erstellten
jahrelangen Bedrohungen und Beleidigungen erscheint im Gegenteil aber durch-
aus nachvollziehbar, dass |.__ den Pfefferspray grundsatzlich mit sich fuhrte,
wie sie glaubhaft darlegte. Zudem wird die Glaubhaftigkeit dieser Aussage des
Privatklagers C._ auch dadurch stark in Zweifel gezogen, als er andererseits
angibt, er habe den Beschuldigten so fest im Kontrollgriff gehabt, dass dieser

nicht mehr gut habe atmen kdnnen und kein Wort gesagt habe. Alleine diese wi-
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dersprichlichen Angaben lassen die Aussagen des Privatklagers C._ als
nicht zuverlassig erscheinen. Dazu kommt, dass er im Verfahren kein Unbeteilig-
ter ist, sondern als Freund der Ex-Frau des Beschuldigten (damals noch nicht ge-
schieden) persdnliche Griinde fur eine ablehnende Haltung angesichts der aus-
serst strittig gefihrten Trennung auf der Hand liegen. Schliesslich erschiittern die
erstellten Beleidigungen und Drohungen seitens des Privatklagers C.__ die
Glaubhaftigkeit seiner Angaben endgultig, da er im vorliegenden Verfahren jegli-
che Beleidigungen oder Drohungen an die Adresse der Tochter des Beschuldig-
ten bzw. an diesen bestritt, obwohl diese angesichts der rechtskraftigen Verurtei-

lung erwiesen sind. Die Aussagen der Zeuginnen AC. , AD. und

AE. erscheinen grundsatzlich glaubhaft und fern jeglicher einseitiger Belas-

tungen zulasten einer der beiden an der Auseinandersetzung Beteiligter.

Vor dem Hintergrund, dass wie hievor dargelegt (Ziffer E.IV.C.3.5.h) die Zeugen
hinsichtlich des Kerngeschehens gleichlautende Aussagen machten und keiner
der Zeugen einen Schlag des Beschuldigten in Richtung des Gesichts des Privat-
klagers C.__ beobachten konnte, und der Privatklager C._ das Tatge-
schehen zumindest teilweise Ubertrieben und nicht realitatsgetreu schilderte, kann
vorliegend nicht als erstellt dem Urteil zugrunde gelegt werden, dass der Be-

schuldigte versuchte, den Privatklager C. ins Gesicht zu schlagen.

Selbst wenn aber erstellt ware, dass der Beschuldigte die Faust auf Schulterhdhe
des Privatklagers C._ ballte und dann auch versuchte, zuzuschlagen, lasst
sich aufgrund der Tatumstande nicht auf den Vorsatz des Beschuldigten schlies-
sen, dieser habe zumindest eine einfache Korperverletzung des Privatklagers
C.___ in Kauf genommen, zumal einem vermeintlichen Schlag in Richtung sei-
nes Gesichts der Privatklagers C.__ nach eigenen Aussagen auch auswei-
chen konnte (Urk. 50301011), nicht erstellt ist. Wenn man jedoch einen versuch-
ten Schlag des Beschuldigten gegen den Privatklager C.__ auf Schulterhdhe
als erstellt betrachten wirde, ware in objektiver Hinsicht von einer versuchten Tat-
lichkeit im Sinne von Art. 126 Abs. 1 StGB auszugehen. Dass sich ferner der sub-
jektive Tatbestand, mithin die Verletzungsabsicht, erstellen lasst, bleibt mehr als

zweifelhaft. Gemass Art. 109 verjahren die Strafverfolgung und die Strafe betref-
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fend Ubertretungen in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt gestiitzt auf Art. 98 lit.
a StGB mit dem Tag, an dem der Tater die strafbare Tatigkeit ausfuhrt. Die vorlie-
gend in objektiver Hinsicht zu beurteilende Tatlichkeit ereignete sich am 30. Juli
2013, mithin vor mehr als drei Jahren. Zumal bereits das erstinstanzliche Urteil
vom 20. September 2018 nach Ablauf der dreijahrigen Verjahrungsfrist ergangen
ist (Art. 97 Abs. 3 StGB), ware die Straftat gestutzt auf Art. 109 und Art. 98 StGB
in Verbindung mit Art. 126 Abs. 1 StGB und Art. 103 StGB verjahrt.

Im Ergebnis ist der Beschuldigte auch vom Vorwurf der versuchten einfachen
Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit
Art. 22 Abs. 1 StGB freizusprechen.

D. Fazit

Der Beschuldigte ist der angeklagten Vorwirfe der Vernachlassigung von Unter-
haltspflichten (Anklageziffer D), der versuchten einfachen Korperverletzung (An-
klageziffer E) und der Glaubigerschadigung durch Vermdgensminderung (Ankla-

geziffer F) nicht schuldig und ist diesbezlglich freizusprechen.

V. Zivilanspriiche

1. Rechtsgrundlage

1. Der Privatklager kann zivilrechtliche Anspriiche aus der Straftat entweder
selbstandig auf dem Wege des Zivilprozesses oder adhasionsweise durch schrift-
liches oder mundliches Begehren an das fur den Entscheid Uber die Anklage zu-
standige Strafgericht geltend machen (Art. 119 StPO i.V.m. Art. 122 Abs. 1 StPO).

2. Das Gericht entscheidet Uber die anhangig gemachte Zivilklage, wenn es die
beschuldigte Person freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist. Ist dies nicht
der Fall, verweist es die Zivilklage auf den Zivilweg (Art. 126 Abs. 1 lit. b und

Abs. 2 lit. d StPO). Der Sachverhalt ist spruchreif, wenn aufgrund der im bisheri-
gen Verfahren gesammelten Beweise entschieden werden kann (DOLGE: in BSK
StPO, N 41 zu Art. 126 StPO). Dabei miussen die adhasionsweise im Rahmen der
Zivilklage geltend gemachten Anspriche aufgrund der einschlagigen zivilrechtli-
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chen Anspruchsgrundlagen beurteilt werden, unabhangig davon, ob das dem Be-
schuldigten vorgeworfene Verhalten gleichzeitig einen Straftatbestand erfullt (Ur-
teil des Bundesgerichts 6B_1117/2013 vom 6. Mai 2013, E. 3.2 und 3.5).

Ergeht ein Freispruch aus rechtlichen Griinden (d.h. mangels Erflllung eines
Straftatbestandes), fehlt es an der Grundlage flir einen Adhasionsanspruch und
die Zivilklage ist in diesem Fall abzuweisen (Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lie-
ber, Kommentar zur Schweizerischen StPO, Zirich/Basel/Genf 2014, Art. 126

N 8). Bei fehlender Tatbestandsmassigkeit und Rechtswidrigkeit dirften gemass
Dolge meist auch die zivilrechtlichen Haftungsvoraussetzungen nach Art. 41 ff.
OR (Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang, Verschulden) fehlen, so dass im
Falle eines Freispruchs die Zivilklage haufig abgewiesen werden muss. Doch
kann bei fehlendem Nachweis eines Vorsatzes gleichwohl eine zivilrechtliche
Verantwortlichkeit flr den verursachten Schaden bestehen (DOLGE in: BSK StPO,
N 21 zu Art. 126).

3. Fur den Adhasionsprozess gelten allerdings die zivilprozessualen Grund-
satze der Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast. Mit anderen
Worten hat die Privatklagerschaft vor allem die genannten zivilrechtlichen An-
spruchs- bzw. Haftungsgrundlagen in tatsachlicher Hinsicht, soweit diese durch
das Strafverfahren noch nicht offenkundig sind, detailliert darzulegen. Dabei sind
die Anforderungen an die Substantiierung umso hoher, je grosser der Schaden
und je komplexer der Sachverhalt ist (DOLGE: in BSK StPO, N 22 f. zu Art. 122
und N 8 zu Art. 123).

Schliesslich ist in theoretischer Hinsicht festzuhalten, dass die zivilrechtlichen
Prozessvoraussetzungen — wie in einem gewdhnlichen Zivilprozess — auch im
Adhasionsverfahren erflllt sein mussen, damit ein Urteil in der Sache ergehen
kann (DoOLGE: in BSK StPO, N 17 zu Art. 122). Dies ist von Amtes wegen zu Uber-
prufen (a.a.0., N 19). Fehlt eine Prozessvoraussetzung, ist die Klage unzulassig;
die Voraussetzungen fur ein Sachurteil sind nicht gegeben, so dass nach zivilpro-

zessualen Grundsatzen auf die Klage nicht einzutreten ist (a.a.0., N 21).
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2. Privatklagerin, B.

1.  Die Privatklagerin B.___ liess vor Vorinstanz den Antrag stellen, der Be-
schuldigte sei zu verpflichten, ihr Fr. 1'184'956.20 Schadenersatz zu bezahlen,
der sich aus Fr. 59'000.— angeeigneter Vermittlungsprovisionen, Fr. 27'000.— Wert
der entzogenen Fahrzeuge, Fr. 744'173.— nicht bezahlter Unterhaltsbeitrage und
Fr. 354'783.20 entsprechend den der Einzelunternehmung mittelbar entzogenen
Werten zusammensetzt (Urk. 76 S. 10). Anlasslich der Berufungsverhandlung
machte die Privatklagerin Fr. 59'000.— entsprechend der Hohe der Vermittlungs-
provisionen, Fr. 21'000.— als Ersatz fur die entzogenen Fahrzeuge sowie

Fr. 866'533.— fur nicht entrichtete Unterhaltsbeitrage sowie Fr. 417'932.— als Wert
fur den entzogenen Unternehmenswert als Schadenersatz geltend (Urk. 124

S. 10). Weiter verlangt die Privatklagerin 5 % Zins auf der gesamten Forderungs-
summe von Fr. 1'364'465.— ab dem Datum des erstinstanzlichen Urteils. Unter
Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_148/2014 vom 8. Juli 2014 lasst
die Privatklagerin schliesslich einwenden, der Entscheid im summarischen Ver-
fahren betreffend die Unterhaltsbeitrage sei unter den Voraussetzungen von

Art. 179 Abs. 1 ZGB abanderbar, weshalb er keine res iudicata darstelle

(Urk. 124).

2.1. Die Vorinstanz hiess das Schadenersatzbegehren im Umfang von

Fr. 80'000.— bestehend aus Fr. 59'000.— entsprechend den anklagegegenstandli-
chen unrechtmassigen Barbeztgen und aus Fr. 21'000.— entsprechend dem Wert
der veruntreuten Fahrzeuge je gestutzt auf ihre diesbezlglichen Schuldspriche
gut und verpflichtete den Beschuldigten entsprechend zur Bezahlung dieses Be-
trages an die Privatklagerin. Im Gbrigen Umfang wies die Vorinstanz dieses Scha-
denersatzbegehren ab (Urk. 93 S. 82 f. und S. 95 Ziff. 7). Diese Regelung aner-
kannte die Privatklagerin gemass ihrer Berufungserklarung und macht unter die-
sem Titel nur noch einen Betrag von Fr. 80'000.— geltend (Urk. 97 S. 6).

2.2. Bezuglich der Schadenersatzforderung gestitzt auf die Unterhaltsverpflich-
tung im Betrag von Fr. 744'173.— befand die Vorinstanz, es lage eine res iudicata
vor, weshalb sie darauf wegen Fehlens einer Prozessvoraussetzung nicht eintrat
(Urk. 93 S.83). Ebenfalls durch Nichteintreten erledigte die Vorinstanz die Zivilfor-
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derung im Umfang des Wertes von 17/20 des Unternehmenswertes, d.h. im Um-
fang von Fr. 354'783.20. Sie begrundete den Entscheid damit, dass die Privatkla-
gerin bzw. deren Einzelunternehmung durch das Verschenken der Stammanteile
nur mittelbar betroffen, bzw. geschadigt sei, was jedoch nicht ausreiche, da ge-
mass Art. 115 Abs. 1 StPO nur der Trager des von einer Straftat angegriffenen
Rechtsgutes als Geschadigter gelte, wenn er unmittelbar betroffen sei. Die Vor-
instanz trat demzufolge auf diese geltend gemachten Zivilanspriche von insge-
samt Fr. 1'098'956.20 nicht ein (Urk. 93 S. 83 f. und S. 95 Ziff. 8).

3.1. Nachdem der Beschuldigte von den Vorwturfen der Veruntreuung, der Ver-
nachlassigung von Unterhaltspflichten und der Glaubigerschadigung, die gegebe-
nenfalls Rechtsgrundlage fur eine Zivilforderung hatten sein kdnnen, freizuspre-
chen ist, fehlt es an der Grundlage fir einen Adhasionsanspruch. Da der Zivilan-
spruch mit dem strafbaren Verhalten begriindet wird und Ausfihrungen zu allfallig
vorhandenen anderen zivilrechtlichen Haftungsgrundlagen fehlen, aber nicht aus-
geschlossen werden kann, dass im internen Verhaltnis der Ehegatten Anspriche
der Privatklagerin auf die vom Beschuldigten bezogenen Provisionen oder eine
Abgeltung fur die aufgeteilten Fahrzeuge — zum Beispiel im Rahmen des Ehegu-
terrechts oder vertraglicher Abmachungen — bestehen, sind die Zivilforderungen
der Privatklagerin im Umfang von Fr. 59'000.— "Vermittlungsprovisionen" und

Fr. 21'000.— "Fahrzeuge" auf den Zivilweg zu verweisen. Betreffend die Zivilforde-
rung im Umfang von Fr. 417'000.— hat die Vorinstanz zu Recht ausgeflihrt, dass
nicht klageberechtigt diejenigen Personen sind, die durch die Straftat bloss indi-
rekt geschadigt wurden, mithin Personen, welche als Folge des Schadens einer
direkt geschadigten Person einen sog. Reflexschaden erleiden, namentlich weil
sie nicht unmittelbar in ihren Rechtsguitern verletzt sind (DOLGE: in: BSK StPO,

N 51 und 56 zu Art. 122). Bei dem durch die Privatklagerin B. _ in Bezug auf
die Stammanteile geltend gemachten Schaden handelt es sich um einen solchen
mittelbaren Schaden, so dass ihr dafur materiellrechtlich kein Ersatzanspruch ge-
genuber dem Beschuldigten zusteht. Dass sie dennoch als Privatklagerin am Ver-
fahren teilnimmt, ist auf ihren Schadenersatzanspruch als direkt Betroffene hin-
sichtlich der Veruntreuung und der Vernachlassigung von Unterhaltspflichten zu-

ruckzufuhren. Hingegen ist auch betreffend diese geltend gemachte Schadenspo-
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sition festzuhalten, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass in Bezug auf
einen dereinstigen Verkaufserlos der Stammanteile eheguterrechtliche Anspriche
oder vertragliche Vereinbarungen zwischen den Ehegatten bestehen. Die Scha-
denersatzforderung im Umfang von Fr. 417'000.— flr den entzogenen Unterneh-
menswert ist somit ebenfalls auf den Zivilweg zu verweisen. Zusammenfassend
ist festzuhalten, dass das Schadenersatzbegehren im Umfang von Fr. 497'000.—
(bestehend aus Fr. 59'000.— [Vermittlungsprovisionen], Fr. 21'000.— [Fahrzeuge]
und Fr. 417'000.— [entzogener Unternehmenswert]) auf den Weg des Zivilprozes-

Ses zu verweisen ist.

3.2. Da unbestrittenermassen das Eheschutzverfahren zur gerichtlichen Beurtei-
lung und Festlegung der geschuldeten Unterhaltsbeitrage bereits vor Einleitung
dieses Strafverfahrens eingeleitet worden ist, ist es nicht Sache des Strafrichters,
diesen Zivilanspruch anstelle des Zivilrichters zu beurteilen. Ferner geht die
Staatsanwaltschaft gemass Anklageschrift davon aus, dass im Hinblick auf die
Vernachlassigung der Unterhaltspflichten bis Ende Januar 2018 ein Gesamtaus-
stand von ca. Fr. 700'000.— entstanden sei. Vor diesem Hintergrund erschliesst
sich nicht, weshalb die Privatklagerin B. _ anlasslich der Berufungsverhand-
lung im Rahmen ihrer Schadenersatzforderung Unterhaltsbeitrage bis Ende No-
vember 2019 von neu Fr. 874'000.— geltend macht, zumal die Vernachlassigung
der Unterhaltspflicht flr den Zeitraum von Januar bis November 2019 — wie vor-
stehend dargelegt — nicht Gegenstand der Anklage bildet und entsprechend in
diesem Umfang auch nicht adhasionsweise ein Schadenersatzbegehren gestellt
werden kann. Die Vorinstanz ist somit zu Recht auf das Schadenersatzbegehren

im Umfang von Fr. 744'173.— nicht eingetreten.

3. Privatklager, C.

1. Der Privatklager verlangte im Verlaufe der Strafuntersuchung Fr. 60'000.—
zuzuglich 5 % Zins seit dem 30. Juli 2013 als Genugtuung vom Beschuldigten
(Urk. 70401002). Die Vorinstanz wies gestutzt auf das Fehlen jeglicher Begrin-
dung des Begehrens oder Ersichtlichkeit einer langerfristigen psychischen oder
physischen Stérung das Genugtuungsbegehren ab (Urk. 93 S. 84 und S. 95

Ziff. 9). Berufungshalber reduziert der Privatklager seine Genugtuungsforderung
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auf Fr. 3'000.— nebst 5 % Zins seit dem 30. Juli 2013. Er begriindet die Forderung
mit der seelischen Belastung seit dem Vorfall. Seine psychische Gesundheit sei
gravierend beeintrachtigt und er habe im AG.__ -Spital einen Facharzt aufsu-
chen mussen (Urk. 97 S. 7; Urk. 124 S. 11 f.).

2.  Nachdem der Beschuldigte auch bezlglich des Vorwurfs der versuchten ein-
fachen Korperverletzung zum Nachteil des Privatklagers freizusprechen ist, ist
dessen Zivilforderung mangels Anspruchsgrundlage gemass Art. 126 Abs. 1 lit. b

StPO abzuweisen.

VI. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Erstinstanzliches Verfahren

1. Gestitzt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz von Amtes
wegen auch Uber die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung zu befinden,
wenn sie selber ein neues Urteil fallt und nicht kassatorisch entscheidet. Dies ist
vorliegend der Fall, weshalb neu Uber die Kosten des Untersuchungs- und erstin-

stanzlichen Verfahrens zu entscheiden ist.

1.1. Die beschuldigte Person tragt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird
(Art. 426 Abs. 1 Satz 1 StPO). Wird die beschuldigte Person freigesprochen, so
konnen ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise nur dann auferlegt werden,
wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder
dessen Durchfuhrung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO), das heisst wenn sie
in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen eine geschriebene oder ungeschriebe-
ne Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsord-
nung ergeben kann, klar verstossen und dadurch die Einleitung des Strafverfah-
rens veranlasst oder dessen Durchfuhrung erschwert hat. In tatsachlicher Hinsicht
darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene
Umstande stutzen (Urteil des Bundesgerichtes 6B_1172/2016 vom 29. August
2017 E. 1.3; BGE 120 la 147 E. 3b; 119 1a 332 E. 1.b; 112 la 371 E. 2.3, je mit
Hinweisen). Unterliegt die Staatsanwaltschaft, tragt jedoch der verfahrensflihren-

de Kanton die Kosten (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafpro-
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zessordnung, Praxiskommentar, 3. A., Zurich/St. Gallen 2017 [kurz: StPO Praxis-
kommentar], Art. 428 N 3).

1.2. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, so hat sie
Anspruch auf Entschadigung ihrer Aufwendungen fur die angemessene Aus-
Ubung ihrer Verfahrensrechte und der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer
notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 lit. a
und b StPO).

1.3. Die Privatklagerschaft hat gestutzt auf Art. 433 Abs. 1 StPO gegenuber der
beschuldigten Person nur dann Anspruch auf eine angemessene Entschadigung
fur notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn sie obsiegt (lit. a) oder wenn

die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist (lit. b), was

hier nicht der Fall ist.

2.1. Nachdem keine Umstande vorliegen, die es rechtfertigen, dem Beschuldig-
ten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, sind ausgangsgemass die Kosten
der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens auf die Gerichts-

kasse zu nehmen.

2.2. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und diejenigen flr die unentgeltliche
Verbeistédndung der Privatklagerin, B.__, stellen ebenfalls Bestandteile der
Verfahrenskosten dar (Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO), welche grundsatzlich auf die
Gerichtskasse zu nehmen sind (Art. 135 Abs. 1 StPO sowie Art. 136 Abs. 2 lit. b
i.V.m. Art. 422 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a StPO). Die Hohe der Entschadigung richtet
sich nach den (kantonalen) Anwaltstarifen und nach dem Zeitaufwand, der fur die
Verteidigung der beschuldigten Person aufgewendet wurde (Art. 135 Abs. 1 StPO
und Art. 138 Abs. 1 StPO). Die Bemuhungen des Anwaltes missen im Umfang
aber den Verhaltnissen entsprechen, d.h. sachbezogen und angemessen sein.
Die Verteidigungskosten missen mithin in einem verninftigen Verhaltnis zur
Komplexitat bzw. Schwierigkeit des Falles und zur Wichtigkeit der Sache stehen.
Unnaotige und Ubersetzte Kosten sind nicht zu entschadigen, wobei auf die Ver-
haltnisse im Zeitpunkt des Verteidigerbeizugs abgestellt werden muss (Wehren-
berg/Frank, in: BSK StPO, N 15 f. zu Art. 429). Hierzu sei im Ubrigen auf die aus-
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fuhrlichen und zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz verwiesen (Urk. 93
S.88f.und S.91f.).

2.2.1. Die Festsetzung der Entschadigung des amtlichen Verteidigers durch die
Vorinstanz gestutzt auf dessen Honorarnote (Urk. 93 S. 89-91 sowie S. 96 Ziff. 10
und 13) blieb unangefochten. Da der geltend gemachte Aufwand im Einklang mit
den Ansatzen der Anwaltsgebuhrenverordnung steht und sich als angemessen
erweist, ist Rechtsanwalt lic. iur. X. _ mit Fr. 36'183.85 flr das Vorverfahren

und das erstinstanzliche gerichtliche Verfahren zu entschadigen.

2.2.2. a) Die Vorinstanz setzte die Entschédigung fiir die unentgeltliche Rechts-
vertretung der Privatkldgerin B.___ auf Fr. 20'387.30 (darin inbegriffen eine
Akontozahlung von Fr. 10'000.-) fest und begriindete, weshalb sie nicht den ge-
samten geltend gemachten Aufwand von 120,5 Stunden inklusive Barauslagen
und Mehrwertsteuer in der Hohe von Fr. 28'833.20 flir angemessen hielt, worauf
vorab verwiesen sei (Urk. 93 S. 92 f.). Sie nimmt einen Abzug von einem Viertel
des Gesamtaufwandes (30 Stunden) angesichts der Tatsache vor, dass der Auf-
wand klar Gbermassig einzustufen sei, weil die Privatklagerin bereits zu Beginn
des Strafverfahrens Uber einen rechtskraftigen Vollstreckungstitel verfugt habe
und sich die unentgeltliche Rechtsvertretung ausschliesslich um die Durchsetzung
der Zivilforderungen zu bemuhen habe. Alsdann zieht sie 6,63 Stunden Aufwand
fur rechtliche Abklarungen ab (Urk. 93 S. 92).

b) Rechtsanwalt lic. iur., LLM., Y. focht diese Kiurzungen berufungshal-
ber an und beantragt neu, er sei statt dessen mit Fr. 27'316.05 (darin inbegriffen
die Akontozahlung von Fr. 10'000.—) zu entschadigen (Urk. 97 S. 3). Er kritisiert
die Kurzung seiner ursprunglichen Honorarforderung um einen Viertel durch die
Vorinstanz angesichts des Aktenumfangs von 58 Bundesordnern und der Kom-
plexitat des Strafverfahrens als unsachgerecht. Er raumt jedoch ein, eine Kirzung
erscheine bei den rechtlichen Abklarungen als zulassig, wobei die Kirzung auf 6
(statt 6,33) Stunden zu beschranken sei. Damit ergebe sich ein zeitlicher Ge-
samtaufwand von 114,5 (statt 120,5) Stunden, entsprechend Fr. 25'190.—. Zu-
sammen mit den Barauslagen und der Mehrwertsteuer von 7,7 % entspreche dies
dem Betrag von Fr. 27'316.05 (Urk. 93 S.7 f.).
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c) Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass der Anwendungsbereich der
unentgeltlichen Rechtspflege zugunsten der Privatklagerschaft auf die Durchset-
zung der mit der Straftat konnexen privatrechtlichen Anspriche beschrankt ist
(Mazzucchelli/Postizzi in: BSK-StPO, N 4 zu Art. 136; Schmid/Jositsch, StPO
Praxiskommentar, N 2 zu Art. 136). Allerdings verflgte die Privatklagerin B.
bei Einleitung des Strafverfahrens zwar Uber einen Vollstreckungstitel fur die Un-
terhaltsbeitrage, nicht jedoch Uber ein rechtskraftiges Urteil im ordentlichen Zivil-
verfahren. Ausserdem stellen sich besonders dort, wo der Unterhaltspflichtige
selbstandig erwerbstatig ist oder seine Einklnfte aus seiner massgeblich von ihm
dominierten Firma bezieht, gerade im Hinblick auf die konkrete Einkommens- und
Vermogenssituation durchaus komplexe und schwierige Fragen sowohl in sach-
verhaltlicher als auch in rechtlicher Hinsicht, wie vorliegender Fall deutlich zeigt.
Ausserdem geht es im vorliegenden Verfahren auch um andere Tatbestande als
einzig um die Vernachlassigung von Unterhaltspflichten. Insofern ist von einer
pauschalen Kurzung des Honorars um einen Viertel abzusehen. Da der detailliert
ausgewiesene Aufwand im Ubrigen zu keinen Beanstandungen Anlass gibt, ist
der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklagerin B._ fir die Aufwendung
bis und mit dem erstinstanzlichen Gerichtsverfahren mit Fr. 27'316.05 zu ent-
schadigen, worin Barauslagen, Mehrwertsteuer und die Akontozahlung von

Fr. 10'000.— bereits enthalten sind.

2.2.3. a) Die Vorinstanz trat auf den Entschadigungsantrag der Privatklagerin
B._ inder Hohe von Fr. 10'000.— fur geopferte Arbeitsstunden und Freizeit
fur Behordengange, anwaltliche Besprechungen, Aktenstudium, Recherchen,
Teilnahmen an Einvernahmen und Verhandlungen, etc. nicht ein, da der Antrag
nicht durch Belege ausgewiesen worden sei (Urk. 93 S. 93 und S. 96 Ziff. 15).

b) Berufungshalber erneuerte die Privatklagerin B. diesen Entschadi-
gungsantrag und verwies auf ihre Aufwandszusammenstellung als Beleg (Urk. 97
S. 8 und Urk. 98/5).

c) Beidiesem Ausgang des Verfahrens hat jedoch die Privatklagerin personlich
keinen Anspruch auf eine Entschadigung, da sie nicht obsiegt, was Vorausset-

zung fur eine Verpflichtung des Beschuldigen ware. Entsprechend ist dieser An-
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trag abzuweisen. Im Ubrigen sei darauf hingewiesen, dass es sich bei dem einge-
reichten Beleg um eine reine Parteibehauptung bezuglich der aufgewendeten
Stunden handelt und keineswegs um ein objektives Beweismittel, das die Richtig-

keit der aufgestellten Behauptung bekraftigen kdnnte.

3.1. Berufungshalber weist der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklagerin
darauf hin, dass die im Beschwerdeentscheid der lll. Strafkammer des Oberge-
richts vom 14. April 2014 dem Endentscheid vorbehaltene Regelung der Kosten-
tragung fur die Gerichtskosten von Fr. 2'000.— im vorinstanzlichen Urteil fehle.
Neu und erstmals macht er geltend, er sei rickwirkend flr das Beschwerdever-
fahren gegen die Einstellungsverfugung der Staatsanwaltschaft vor der Ill. Straf-
kammer des Obergerichts (Geschaftsnummer UE130245) als unentgeltlicher
Rechtsbeistand der Privatklagerin zu bestellen, da die Nichtbezahlung von Partei-
entschadigungen durch den Beschuldigten notorisch sei (Urk. 97 S. 8 f.). Zur
Festlegung seiner Entschadigung legt er die den diesbezuglichen Aufwand betref-
fende Honorarnote ein, worin er einen Zeitaufwand von insgesamt 10 Stunden
und 25 Minuten geltend macht (Urk. 99). Darunter fallen unter dem 2. September
2014 30 Minuten fur rechtliche Abklarungen auf, die von einem zugelassenen
Anwalt nicht zu verrechnen sind, da keine besonderen Rechtsfragen zu klaren
waren, und dass unter demselben Datum nebst der Zeit fiir die Uberarbeitung der
Rechtsschrift auch das Zusammenstellen der Beilagen und der Versand der
Rechtsschrift (zusammen 1 Stunde 45 Minuten) in Rechnung gestellt werden, was
Sekretariatsarbeiten betrifft, die mit dem Grundbetrag von Fr. 220.— bereits abge-
golten sind. Die Beschwerdeschrift umfasst 9 V4 Seiten (Urk. 10501013-022), wo-
fur nebst dem genannten "gemischten" Aufwand von 1 Stunde und 45 Minuten
noch 2 Stunden und 45 Minuten, insgesamt also 4 2 Stunden Aufwand geltend
gemacht werden. Unter Abzug von 4 Stunde fir das Bereitstellen der Beilagen
und den Versand sowie der 72 Stunde fur die rechtlichen Abklarungen ist der Gbri-
ge Aufwand von noch 9 Stunden und 40 Minuten nicht zu beanstanden, so dass
der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklagerin fur seine Bemihungen im
Beschwerdeverfahren mit Fr. 2'168.40 (9.66 x 220.— = 2'125.20, plus 26.— =
Fr.2'151.20 x 0,8 % MwSt) zu entschadigen ist.



-76 -

3.2. Zum fraglichen Beschwerdeverfahren sei vorab auf die im Zusammenhang
mit der Rechtzeitigkeit des Strafantrags eingangs dargelegten Erwagungen unter
Ziffer 111.2.2. verwiesen. Im Ubrigen ist dem Beschluss der Ill. Strafkammer des
Zurcher Obergerichts vom 14. April 2014 zu entnehmen, dass die Beschwerde-
kammer mit Beschluss vom 25. Januar 2013 zweierlei entschieden hatte: Die
Nichtanhandnahmeverfugung der Staatsanwaltschaft vom 28. August 2012 wurde
aufgehoben und Rechtsanwalt lic. iur. Y. wurde fUr das eingestellte Straf-
verfahren als unentgeltlicher Rechtsbeistand bestellt (Urk. 10501047). Selbiges
Strafverfahren wurde alsdann weiter gefuihrt, jedoch mittels Einstellungsverfigung
vom 14. August 2013 erledigt, wogegen die Privatklagerin Beschwerde erhob, die
mit vorgenanntem Beschluss entschieden wurde. Da die Bestellung des unent-
geltlichen Rechtsvertreters — hier nicht gegebene Ausnahmen vorbehalten — bis
zum rechtskraftigen Abschluss vor der oberen kantonalen Instanz aufrecht erhal-
ten bleibt und nicht immer wieder erneuert werden muss, ist auf das aktuelle Ge-
such der Privatklagerin nicht einzutreten, nachdem ihr Rechtsvertreter bereits mit
Entscheid vom 28. August 2012 als unentgeltlicher Rechtsbeistand im damaligen
Strafverfahren bestellt worden war. Allerdings ist wie von ihm beantragt, Gber die
Kosten- und Entschadigungsfolgen durch das Sachgericht zu befinden, was hier-

mit nachzuholen ist.

3.3. Die lll. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zirich erwog zur Kos-
tentragung, dass die Staatsanwaltschaft der Privatklagerin als Beschwerdefihre-
rin die Kosten habe auferlegen wollen, weil diese bereits im Jahre 2011 die zur
Ausldsung der Strafantragsfrist notwendige Kenntnis Uber die Machenschaften
des Beschuldigten gehabt habe, was die Privatklagerin bestritt (Urk. 10501071).
Wie in den Erwagungen zur Rechtzeitigkeit der Strafantrage betreffend Verun-
treuung, ev. ungetreue Geschaftsbesorgung und betreffend Vernachlassigung
von Unterhaltspflichten ausgefuhrt (vorstehende Ziffern 111.2.3. und 111.3.4.), wird
die Auffassung der Staatsanwaltschaft durch das Beweisergebnis vorliegend be-
statigt. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind daher die Kosten fur das
Beschwerdeverfahren UE130245 der Privatklagerin aufzuerlegen, jedoch zufolge
der ihr gewahrten unentgeltlichen Prozessfuhrung auf die Staatskasse zu neh-

men.
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2. Rechtsmittelverfahren

2.1. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe
ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 Satz 1 StPO). Ob bzw. inwie-
weit eine Partei im Sinne dieser Bestimmung obsiegt oder unterliegt, hangt davon
ab, in welchem Ausmass ihre vor der zweiten Instanz gestellten Antrage gutge-
heissen werden (Urteil des Bundesgerichtes 6B_1025/2014 vom 9. Februar 2015
E. 2.4.1 mit Hinweisen; bestatigt in 6B_10/2015 vom 24. Marz 2015 E. 4.2.1). Flr
die Kostenauflage gemass Art. 426 Abs. 1 StPO sind nicht die rechtliche Wurdi-
gung und die Anzahl der angeklagten Tatbestande, sondern der zur Anklage ge-
brachte Lebenssachverhalt massgebend (Urteil des Bundesgerichtes
6B_803/2014 vom 15. Januar 2015 E. 3.5). Wird der Entscheid im Rechtsmittel-
verfahren nur unwesentlich abgeandert, kdnnen die Kosten nach dem Verursa-
cherprinzip auferlegt werden (Urteil 6B_318/2016 vom 13. Oktober 2016 E. 4.1

mit Hinweisen).

2.2. Der Beschuldigte obsiegt im Berufungsverfahren vollumfanglich, die Privat-
klager, welche Hauptberufung hinsichtlich des vorinstanzlichen Schuldspruchs
bezlglich der rechtlichen Qualifikation und ihrer Zivilforderungen erhoben, unter-
liegen hingegen, ebenso wie die Anklagebehorde, die sich jedoch nicht aktivam
Berufungsverfahren beteiligte. Zwar waren die Kosten des Berufungsverfahrens
nach Art. 428 Abs. 1 StPO grundsatzlich den Privatklagern aufzuerlegen, wobei
auf den Privatklager C.__ angesichts des einzigen Berufungsthemas seiner
Genugtuungsforderung im Vergleich zur Privatklagerin nur ca. 1/10 entfallen, da-
gegen 5/10 auf die Privatklagerin B.__ (und 4/10 auf den Beschuldigten).
Ebenso kdnnten die Privatklager gestitzt auf Art. 436 Abs. 1i.V.m. Art. 432 StPO
dazu verpflichtet werden, dem Beschuldigten eine angemessene Entschadigung
zu bezahlen. Angesichts der konkreten Umstande ist unter Hinweis auf die bun-
desgerichtliche Rechtsprechung von einer entsprechenden Regelung zulasten der
Privatklagerin B.__ allerdings abzusehen. Nachdem grundsatzlich der Staat
die Verantwortung fur das Strafverfahren tragt (BGE 139 IV 45 E. 1.2), die Ill.
Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zurich zweimal die Weiterfuhrung

des eingeleiteten Strafverfahrens angeordnet hat und der Privatklagerin B.
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die unentgeltliche Rechtspflege gewahrt wurde, ist ihr Kostenanteil von 5/10 auf
die Gerichtskasse zu nehmen. Der Privatklager C.___ hingegen unterliegt be-
zuglich seiner Hauptberufung gegen die Abweisung seiner Genugtuungsforde-
rung vollumfanglich und wird im Umfang von 1/10 kostenpflichtig. Angesichts des
Umstands, dass es sich beim Privatklager C._ um einen abgewiesenen
Asylbewerber handelt, der von Nothilfe lebt und sich zudem anlasslich der erstin-
stanzlichen Hauptverhandlung in anderer Sache im Strafvollzug befand, sind die
auf den Privatklager C.__ entfallenden zweitinstanzlichen Kosten ihm zwar
aufzuerlegen, aber sofort definitiv abzuschreiben. Ausgangsgemass fallt die
zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr ausser Ansatz und die Kosten des Berufungs-
verfahrens sind somit zu 1/10 dem Privatklager C._ aufzuerlegen, jedoch so-
fort und definitiv abzuschreiben, wohingegen die restlichen Kosten auf die Ge-
richtskasse zu nehmen sind, darin inbegriffen die Kosten der amtlichen Verteidi-
gung des Beschuldigten und die Kosten fur die unentgeltliche Rechtsvertretung

der Privatklagerin B.

2.3. Bezuglich der Entschadigung des amtlichen Verteidigers gelten grundsatz-
lich die gleichen Grundsatze wie flr das erstinstanzliche Verfahren, wobei sich die
Ansatze leicht unterscheiden. Sie sind den §§ 2 Abs. 1 lit. b, 3 und 18 Abs. 1
i.V.m. § 17 Abs. 1 lit. b Anwaltsgebuhrenverordnung (AnwGebV) zu entnehmen.
Rechtsanwalt lic. iur. X.__ beantragte, die Festlegung der H6he der Entscha-
digung fir die amtliche Verteidigung des Beschuldigten im Berufungsverfahren sei
in das Ermessen des Gerichts zu stellen (Urk. 121). In Berlucksichtigung der
Komplexitat bzw. Schwierigkeit des Falles, der Dauer des Berufungsverfahrens,
des Anfahrtsweges und der voraussichtlichen Dauer der Nachbesprechung ist der
amtliche Verteidiger pauschal mit Fr. 20'000.— aus der Gerichtskasse zu entscha-

digen.

2.4. Der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklagerin, Rechtsanwalt lic. iur.,
LL.M., Y. reichte fur seine Aufwendungen im Berufungsverfahren die Hono-
rarnote vom 25. November 2019 ein (Urk. 125) und bezifferte die Entschadigung
auf Fr. 11'948.20 (Fr. 21'948.20 [Honorar inkl. Spesen] abzlglich der Akontozah-
lung von Fr. 10'000.-). Die vom unentgeltlichen Rechtsvertreter geltend gemachte
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Entschadigung fir die Vertretung der Privatklagerschaft im Berufungsverfahren
erweist sich angesichts des Umstandes, dass der Rechtsvertreter bereits uber
entsprechende Aktenkenntnisse verfugte und keine substanziellen neuen Vor-
bringen vorgetragen hatte, als nicht angemessen und ist in diesem Umfang nicht
zuzusprechen. Es erschliesst sich insbesondere nicht, weshalb alleine flr das Ak-
tenstudium mehr als 17 Stunden aufgewendet wurden. Ebenfalls ist sowohl der
Aufwand im Zusammenhang mit der Berufungserklarung von 13 Stunden als auch
der Aufwand fur die Ausarbeitung des Pladoyers von ca. 10 Stunden massiv
uberhoht. Folglich ist dem unentgeltlichen Rechtsvertreter der Privatklagerin im
Berufungsverfahren eine Entschadigung von Fr. 14'500.—, worin die Akontozah-

lung von Fr. 10'000.— enthalten ist, aus der Gerichtskasse zuzusprechen.

2.5. Da die Privatklagerin B._ gegenuber der beschuldigten Person nur

dann Anspruch auf angemessene Entschadigung fur notwendige Aufwendungen
im Verfahren hat, wenn sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO), ist ihr vorliegend
weder fur das erstinstanzliche noch fur das Berufungsverfahren eine Prozessent-

schadigung zuzusprechen.

VIl. Entschadigung und Genugtuung bei Freiheitsentzuqg

1.1. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, so hat sie
gemass Art. 429 Abs. 1 lit. ¢ StPO bei besonders schweren Verletzungen in ihren
personlichen Verhaltnissen, insbesondere bei Freiheitsentzug, Anspruch auf eine
Genugtuung. Dieser Anspruch ist von den Strafbehérden von Amtes wegen zu
prufen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehdrde kann gemass Art. 430 Abs. 1

lit. a StPO die Entschadigung oder Genugtuung herabsetzen oder verweigern,
wenn die beschuldigte Person rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Ver-
fahrens bewirkt oder dessen Durchflihrung erschwert hat. Somit kann bei einem
Freispruch die Genugtuung unter denselben Voraussetzungen herabgesetzt oder
verweigert werden, unter denen gemass Art. 426 Abs. 2 StPO die Verfahrenskos-
ten ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden kdnnen (Urteil
des Bundesgerichtes 6B_990/2013 vom 10. Juni 2014, E. 2.5.1 und Urteil des
Bundesgerichtes 6B_248/2013 vom 13. Januar 2014, E. 3.4; siehe auch RIKLIN
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OFK-StPO, 2. A., Zurich 2014, N 5 zu Art. 429 und Schmid/Jositsch, StPO Pra-
xiskommentar, a.a.0., N 3 zu Art. 430).

1.2. Die Festlegung der Genugtuungssumme beruht auf richterlichem Ermessen.
Das Bundesrecht setzt keinen bestimmten Mindestbetrag fest (Art. 429 Abs. 1

lit. ¢ StPO). Nach konstanter Rechtsprechung kommt bei der Ausiibung des Er-
messens den Besonderheiten des Einzelfalles entscheidendes Gewicht zu und es
ist zunachst die Grossenordnung der in Frage kommenden Genugtuung zu ermit-
teln, wobei Art und Schwere der Verletzung massgebend sind. In einem zweiten
Schritt sind die Besonderheiten des Einzelfalles zu wirdigen, die eine Verminde-
rung oder Erhohung der zuzusprechenden Summe nahelegen. Das Bundesge-
richt erachtet bei kirzeren Freiheitsentztiigen Fr. 200.— pro Tag als angemessene
Genugtuung, sofern nicht aussergewohnliche Umstande vorliegen, die eine hohe-
re oder eine geringere Entschadigung rechtfertigen. Bei langerer Untersuchungs-
haft (von mehreren Monaten Dauer) ist der Tagessatz in der Regel zu senken, da
die erste Haftzeit besonders erschwerend ins Gewicht fallt (Urteil des Bundesge-
richtes 6B_196/2014 vom 5. Juni 2014 und dort zit. Rechtsprechung).

1.3. Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird
das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie weiter Anspruch auf Entschadi-
gung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am
Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO). Die Strafbehérde
pruft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffor-
dern, ihre Anspriche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Ge-
setzesbestimmung begrindet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den
gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kau-
salzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht (Botschaft vom 21. De-
zember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1329

Ziff. 2.10.3.1; Urteil 6B_251/2015 vom 24. August 2015 E. 2.2.2). Die Hohe der
wirtschaftlichen Einbussen wird nach den zivilrechtlichen Regeln berechnet (Urteil
6B_1026/2013 vom 10. Juni 2014 E. 3.1 mit Hinweisen; Wehrenberg/Frank, BSK
StPO; a.a.0., N 25 zu Art. 429). Nach konstanter Rechtsprechung des Bundesge-
richtes entspricht der Schaden der Differenz zwischen dem gegenwartigen — nach
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dem schadigenden Ereignis festgestellten — Vermogensstand und dem Stand,
den das Vermdgen ohne das schadigende Ereignis hatte (Urteil 6B_251/2015
vom 24. August 2015 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Der Schaden ist die ungewollte be-
ziehungsweise unfreiwillige Vermdgensverminderung. Er kann in einer Vermeh-
rung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn
bestehen (BGE 139V 176 E. 8.1.1 S. 187 f.; BGE 132 Il 359 E. 4. S. 366; je mit
Hinweisen). Die Strafbehorde ist nicht verpflichtet, alle fur die Beurteilung des
Entschadigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzukla-
ren. Gestutzt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle
eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschadigung aber mindestens an-
zuhoren und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Anspruche zu beziffern und zu be-
legen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Anspriche zu begrinden und
auch zu belegen (Urteil 6B_251/2015 vom 24. August 2015 E. 2.2.2 mit Hinwei-
sen). Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel gemass Art. 42 Abs. 1 OR, wo-
nach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (zum Gan-
zen: BGE 142 IV 237 E. 1.3.1).

2.1. Der Beschuldigte befand sich am 30. und 31. Juli 2013 in Haft sowie am

4. September 2014 (Urk. 80101001, 80101011, 80101036, 80101044). Es liegt in
concreto ein Fall von zwar rechtmassig angeordneter aber — entsprechend dem
Ausgang des Verfahrens — unschuldig erlittener Haft vor, die grundsatzlich einen
Anspruch gemass Art. 429 StPO bewirkt. Da vorliegend die Voraussetzungen fir
die Auferlegung der Verfahrenskosten zulasten des Beschuldigten nicht erfullt
sind, wie bereits dargelegt wurde, darf dem Beschuldigten die Genugtuung fir die
erstandene Haft weder verweigert noch herabgesetzt werden. Fir die erlittenen
drei Tage Haft ist der Beschuldigte entsprechend mit Fr. 600.— aus der Gerichts-
kasse zu entschadigen, zuzlglich 5 % Zins seit dem schadigenden Ereignis, hier
ab dem 15. Januar 2014 (mittlerer Verfall). Im Ubrigen Umfang ist das Genugtu-

ungsbegehren abzuweisen.
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Es wird beschlossen:

Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zurich, 9. Abteilung -
Einzelgericht, vom 20. September 2018 bezlglich der Dispositivziffern 2
(Freispruche), 5 und 6 (Herausgaben) und 13 (Entschadigung amtliche Ver-
teidigung) in Rechtskraft erwachsen ist.

Das Verfahren wird bezuglich der Vorwurfe der Veruntreuung, eventualiter
ungetreuen Geschaftsbesorgung (Anklagepunkte A und B), definitiv einge-
stellt.

Mundliche Eroffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.

Rechtsmittel:

Gegen Ziffer 2 dieses Entscheides kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,
begrindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung
des Bundesgerichts (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.

Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist auch der Ubrigen angeklagten Delikte nicht

schuldig und wird vollumfanglich freigesprochen.

Auf das Schadenersatzbegehren der Privatklagerin B. im Umfang von

Fr. 744'173.— (Unterhaltsbeitrage) wird nicht eingetreten.

Das Schadenersatzbegehren der Privatklagerin B. im Umfang von
Fr. 497'000.— (bestehend aus Fr. 59'000.— [Vermittlungsprovisionen],
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Fr. 21'000.— [Fahrzeuge] und Fr. 417'000.— [entzogener Unternehmenswert])
wird auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.

Das Genugtuungsbegehren des Privatklagers C. wird abgewiesen.

Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Dispositivziffer 10) wird mit Aus-

nahme der Entschadigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters der Privat-

klagerin B. bestatigt.
Der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklagerin B. , Rechtsanwalt
lic. iur. LL.M. Y. , wird fur das erstinstanzliche Verfahren wie folgt aus

der Gerichtskasse entschadigt:

- Fr. 27'316.05 fur das Vorverfahren und das erstinstanzliche Gerichts-
verfahren, wobei davon Vormerk genommen wird, dass davon bereits

Fr. 10'000.— a conto ausbezahlt worden sind

~  Fr. 2'168.40 fur das Beschwerdeverfahren UE130245 vor dem Ober-
gericht des Kantons Zurich, Ill. Strafkammer.

Die Kosten des Vorverfahrens, des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens
sowie die Gebuhr von Fr. 2'000.- fur das Beschwerdeverfahren UE130245
am Obergericht des Kantons Ztrich, lll. Strafkammer, gemass deren Be-
schluss vom 14. April 2014, werden einschliesslich der Kosten der amtlichen
Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung der Privatklagerin

B. auf die Gerichtskasse genommen.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr fallt ausser Ansatz. Die weiteren Kos-

ten betragen:

unentgeltliche Rechtsvertretung (einschliesslich die

Fr. 14'500.— bereits geleistete Akontozahlung von Fr. 10'000.-)

Fr. 20'000.— amtliche Verteidigung.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu 1/10 dem Privatklager

C. auferlegt, aber sofort und definitiv abgeschrieben. Die Ubrigen Kos-



10.

11.

-84 -

ten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Ver-

teidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung der Privatklagerin

B. , werden auf die Gerichtskasse genommen.
Der Privatklagerin B. wird keine persdnliche Umtriebsentschadigung
zugesprochen.

Dem Beschuldigten werden fur erstandene Haft Fr. 600.— zuzlglich 5 % Zins

ab 15. Januar 2014 als Genugtuung aus der Gerichtskasse zugesprochen.

Mundliche Eréffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an

- die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten (Ubergeben)

- die Staatsanwaltschaft lll des Kantons Zirich

- den unentgeltlichen Rechtsvertreter der Privatklagerin B. im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerin (libergeben)

- den Rechtsvertreter des Privatklagers C. im Doppel fur sich und
zuhanden des Privatklagers (Ubergeben)

(Eine begriindete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer
eigenen Antrage (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklagern nur
zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des Dispositivs
verlangen.)

sowie in vollstandiger Ausfertigung an
- die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des
Beschuldigten

- die Staatsanwaltschaft Ill des Kantons Ziirich

- den unentgeltlichen Rechtsvertreter der Privatklagerin B. im
Doppel fur sich und zuhanden der Privatklagerin

- den Rechtsvertreter des Privatklagers C. im Doppel flr sich und
zuhanden des Privatklagers
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und nach unbenuitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

- die Vorinstanz
- das Migrationsamt des Kantons Zurich

- die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemass
Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 120

- die KOST Zurich mit dem Formular "Léschung des DNA-Profils und
Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs-
und Léschungsdaten

- die Kantonspolizei Zurich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a
Abs. 1 PolG)

- D. , ...-Strasse ..., AH. [Ortschaft], gemass Dispositivziffer
6 des vorinstanzlichen Urteils betr. Herausgabefrist

- die Kasse des Bezirksgerichts Zurich.

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollstandigen, be-
grundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des
Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Obergericht des Kantons Zrich
[I. Strafkammer

Zurich, 4. Dezember 2019

Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Spiess MLaw Orlando



	Urteil vom 4. Dezember 2019
	
 Anklage:
	Urteil der Vorinstanz: (Urk. 93 S. 94 ff.)
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend Anklageziffer A);
	 der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend den BMW X5 und den BMW 530d gemäss Anklageziffer B);
	 der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 Abs. 1 StGB;
	 der versuchten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;
	 der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung im Sinne von Art. 164 Ziff. 1 StGB.

	2. Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf
	 der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend den BMW 535d gemäss Anklageziffer B);
	 der Hehlerei im Sinne von Art. 160 Ziff. 1 StGB.

	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit einer Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu CHF 40, wovon 3 Tagessätze als durch Haft geleistet gelten.
	4. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt.
	5. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 9. April 2015 beschlagnahmten Gegenstände:
	 Pokal der World Muay-Thai Association, gold-/rotfarben, Cambodia,
	 Pokal der I.K.B.F., gold-/blau-/grünfarben, Kick-Boxing Championships Kunsan-Korea,
	 Pokal der I.A.M.T.F., gold-/rotfarben, Bangkok Thailand,
	 Gürtel in roter Kiste, mit Aufschrift "Light Heavy Weight, -70 kg, Muay Thai Champion",

	werden dem Beschuldigten nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen herausgegeben. Bei Nichtabholung innert drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft werden die Gegenstände der Kasse des Bezirksgerichts Zürich zur Vernichtung überlassen.
	6. Die folgenden mit Verfügung der Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich vom 9. April 2015 beschlagnahmten Gegenstände:
	 zwei Thaibox-Hosen mit den Aufschriften "… Gym …" und "… Gym …",
	 ein Paar Box-Handschuhe mit der Aufschrift "World Max Champion,  K-1, … Thai Gym"
	 ein weisses Smartphone der Marke Samsung,
	 zwei Kühlschrankmagnete der Marke Muang-Mang,
	 eine handschriftliche Notiz in einem Couvert,

	werden D._____ nach Eintritt der Rechtskraft auf erstes Verlangen herausgegeben. Bei Nichtabholung innert drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft werden die Gegenstände der Kasse des Bezirksgerichts Zürich zur Vernichtung überlassen.
	7. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin 1 B._____ Schadenersatz von CHF 80'000 zu bezahlen. Im Betrag von CHF 6'000 wird das Schadenersatzbegehren der Privatklägerin 1 B._____ abgewiesen.
	8. Auf das Schadenersatzbegehren der Privatklägerin 1 B._____ wird im Betrag von CHF 1'098'956.20 nicht eingetreten.
	9. Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers 2 C._____ wird abgewiesen.
	10. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.
	11. Die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens, ausgenommen diejenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerin 1 B._____, werden dem Beschuldigten zu vier Fünfteln auferlegt und im Übrigen auf...
	12. Die Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerin 1 B._____ werden auf die Gerichtskasse genommen; vorbehalten bleibt eine Nachforderung gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO in Bezug auf die Kosten der amtlichen Ve...
	13. Rechtsanwalt lic. iur. X._____ wird für seine Aufwendungen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten mit CHF 36'183.85 (inkl. MwSt.) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	14. Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ wird für seine Aufwendungen als unentgeltlicher Vertreter der Privatklägerin 1 B._____ mit CHF 20'387.30 (inkl. MwSt. und Akontozahlung von CHF 10'000) aus der Gerichtskasse entschädigt.
	15. Auf den Antrag der Privatklägerin 1 B._____ auf Zahlung einer Prozessentschädigung in der Höhe von CHF 10'000 wird nicht eingetreten.
	Berufungsanträge:
	1. Das Urteil der Vorinstanz sei in allen Punkten, welche zuungunsten des Beschuldigten ausgefallen sind, aufzuheben. Folgerichtig seien Ziff. 1., Ziff. 3., Ziff. 7., und Ziff. 11. des Urteils vom 20. September 2018 aufzuheben. Der Beschuldigte sei in...
	2. Sollte in gewissen Punkten ein Schuldspruch erfolgen, sei ein mildes Urteil zu fällen.
	3. Die gestellte Forderung der Privatklägerin sei abzuweisen (Ziff. 7 des Dispositivs).
	4. Dem Betroffenen sei die amtliche Verteidigung weiterhin zu gewähren; der Sprechende sei – wie im erstinstanzlichen Verfahren – als amtlicher Verteidiger zu bestätigen.
	5. Die Kosten des Verfahrens seien auf die Staatskasse zu nehmen (vgl. Ziff. 11 des Dispositivs der Vorinstanz), sowohl für das erstinstanzliche wie auch das zweitinstanzliche Verfahren. Den Privatklägern seien die Kosten im üblichen Masse aufzuerlege...
	I. Die Berufung sei gutzuheissen und das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 20. September 2018 (Geschäfts-Nr.: GG180098-L / U) wie folgt anzupassen:
	1. Der Beschuldigte sei schuldig zu sprechen
	der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 2 in Verbindung mit Ziff. 3 StGB, eventuell der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend Anklageziffer A);
	der ungetreuen Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 158 Ziff. 2 in Verbindung mit Ziff. 3 StGB, eventuell der Veruntreuung im Sinne von Art. 138 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 StGB (betreffend den BMW X5 und den BMW 530d gemäss Anklageziffer B);
	der Vernachlässigung von Unterhaltspflichten im Sinne von Art. 217 Abs. 1 StGB;
	der versuchten einfachen Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB;
	der Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung im Sinne von Art. 164 Ziff. 1 StGB.
	2. Der Beschuldigte sei zu verpflichten, der Privatklägerin B._____ Schadenersatz von CHF 497'932.- (CHF 80'000 für Vermittlungsprovisionen und Fahrzeuge, CHF 417'932 für Einzelfirma) zuzüglich Schadenszins von 5 % p.a. seit dem 20. September 2018 zu ...
	3. Der Beschuldigte sei zu verpflichten, dem Privatkläger 2 C._____ eine Genugtuung von CHF 3'000.– zuzüglich Zins von 5 % p.a. seit dem 30. Juli 2013 zu bezahlen.
	4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: CHF 6'000.00 die weiteren Auslagen betragen: CHF 15'000.00 Gebühr Anklagebehörde CHF 2'661.15 Auslagen Untersuchung CHF 10'000.00 unentgeltlicher Rechtsbeistand (Akontozahlung) CHF 17'316.05 unentgeltlicher ...
	5. Der unterzeichnete Rechtsanwalt sei für seine Aufwendungen als unentgeltlicher Vertreter der Privatklägerin 1 B._____ mit CHF 17'316.05 (inkl. MWST und Akontozahlung von CHF 10'000.–) aus der Gerichtskasse zu entschädigen.
	6. Der Privatklägerin B._____ sei für ihre Aufwendungen und Umtriebe im Strafverfahren eine Prozessentschädigung in Höhe von CHF 10'000.- aus der Gerichtskasse zu entrichten.
	7. Der Privatklägerin 1 sei nachträglich für das obergerichtliche Beschwerdeverfahren Geschäfts-Nr. UE130245-O die unentgeltliche Rechtsbeistandschaft in der Person des unterzeichneten Rechtsanwalts zu bewilligen oder eventuell sei eine Entschädigung ...
	II. Es seien bei der E._____ GmbH und der F._____ GmbH die Geschäftsbücher der Jahre 2015 bis 2018 (Bilanzen, Erfolgsrechnungen und Buchhaltungen) zu edieren, und soweit davon einzelne noch nicht vollständig vorliegen sollten, davon die betreffenden B...
	III. Der Berufungsklägerin sei für das vorliegende Rechtsmittelverfahren die unentgeltliche Prozessführung zu gewähren und in der Person des unterzeichneten Rechtsanwalts ein unentgeltlicher Rechtsbeistand.
	IV. Die sich aus der Berufung ergebenden Kosten- und Entschädigungen seien dem Berufungsbeklagten aufzuerlegen.
	Erwägungen:
	I.  Verfahrensgang und Gegenstand der Berufung
	II.  Prozessuales
	1. Verschlechterungsverbot
	2. Prozessmaximen
	3. Hintergrund / eheliche Trennung
	4. Beweisanträge

	III.  Strafantrag
	1. Rechtsgrundlagen
	2. Veruntreuung ev. ungetreue Geschäftsbesorgung
	3. Vernachlässigung von Unterhaltspflichten
	4. Einfache Körperverletzung

	IV.  Sachverhalt und rechtliche Würdigung
	A.  Anklagepunkt D: Vernachlässigung von Unterhaltspflichten
	1. Anklage
	2. Standpunkt der Parteien
	3. Rechtsgrundlage
	4. Sachverhalt

	B.  Anklagepunkt F: Schenkung F._____ GmbH Gläubigerschädigung durch Vermögensminderung
	1. Anklagevorwurf
	2. Einwendungen des Beschuldigten
	3. Rechtsgrundlage
	4. Sachverhaltserstellung

	C.  Anklagepunkt E: Auseinandersetzung C._____ versuchte Körperverletzung
	1. Anklagevorwurf
	2. Standpunkt der Parteien und der Vorinstanz
	3. Sachverhaltserstellung

	D.  Fazit

	V.  Zivilansprüche
	1. Rechtsgrundlage
	Schliesslich ist in theoretischer Hinsicht festzuhalten, dass die zivilrechtlichen Prozessvoraussetzungen – wie in einem gewöhnlichen Zivilprozess – auch im Adhäsionsverfahren erfüllt sein müssen, damit ein Urteil in der Sache ergehen kann (Dolge: in ...
	2. Privatklägerin, B._____
	3. Privatkläger, C._____


	VI.  Kosten- und Entschädigungsfolgen
	1. Erstinstanzliches Verfahren
	2. Rechtsmittelverfahren

	VII.  Entschädigung und Genugtuung bei Freiheitsentzug
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung - Einzelgericht, vom 20. September 2018 bezüglich der Dispositivziffern 2 (Freisprüche), 5 und 6 (Herausgaben) und 13 (Entschädigung amtliche Verteidigung) in Rechtskraf...
	2. Das Verfahren wird bezüglich der Vorwürfe der Veruntreuung, eventualiter ungetreuen Geschäftsbesorgung (Anklagepunkte A und B), definitiv eingestellt.
	3. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Rechtsmittel:
	Gegen Ziffer 2 dieses Entscheides kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichtsgesetzes vorgeschriebenen Wei...
	Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist auch der übrigen angeklagten Delikte nicht schuldig und wird vollumfänglich freigesprochen.
	2.1. Auf das Schadenersatzbegehren der Privatklägerin B._____ im Umfang von Fr. 744'173.– (Unterhaltsbeiträge) wird nicht eingetreten.
	2.2. Das Schadenersatzbegehren der Privatklägerin B._____ im Umfang von Fr. 497'000.– (bestehend aus Fr. 59'000.– [Vermittlungsprovisionen], Fr. 21'000.– [Fahrzeuge] und Fr. 417'000.– [entzogener Unternehmenswert]) wird auf den Weg des Zivilprozesses ...
	3. Das Genugtuungsbegehren des Privatklägers C._____ wird abgewiesen.
	4. Die erstinstanzliche Kostenfestsetzung (Dispositivziffer 10) wird mit Ausnahme der Entschädigung des unentgeltlichen Rechtsvertreters der Privatklägerin B._____ bestätigt.
	5. Der unentgeltliche Rechtsvertreter der Privatklägerin B._____, Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Y._____, wird für das erstinstanzliche Verfahren wie folgt aus der Gerichtskasse entschädigt:
	 Fr. 27'316.05 für das Vorverfahren und das erstinstanzliche Gerichtsverfahren, wobei davon Vormerk genommen wird, dass davon bereits Fr. 10'000.– à conto ausbezahlt worden sind
	 Fr. 2'168.40 für das Beschwerdeverfahren UE130245 vor dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer.
	6. Die Kosten des Vorverfahrens, des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens sowie die Gebühr von Fr. 2'000.– für das Beschwerdeverfahren UE130245 am Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, gemäss deren Beschluss vom 14. April 2014, werden eins...
	7. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr fällt ausser Ansatz. Die weiteren Kosten betragen:
	8. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden zu 1/10 dem Privatkläger C._____ auferlegt, aber sofort und definitiv abgeschrieben. Die übrigen Kosten des Berufungsverfahrens, einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen...
	9. Der Privatklägerin B._____ wird keine persönliche Umtriebsentschädigung zugesprochen.
	10. Dem Beschuldigten werden für erstandene Haft Fr. 600.– zuzüglich 5 % Zins ab 15. Januar 2014 als Genugtuung aus der Gerichtskasse zugesprochen.
	11. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten (übergeben)
	 die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich
	 den unentgeltlichen Rechtsvertreter der Privatklägerin B._____ im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin (übergeben)
	 den Rechtsvertreter des Privatklägers C._____ im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers (übergeben)  (Eine begründete Urteilsausfertigung - und nur hinsichtlich ihrer eigenen Anträge (Art. 84 Abs. 4 StPO) - wird den Privatklägern nur zugeste...
	 die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	 die Staatsanwaltschaft III des Kantons Zürich
	 den unentgeltlichen Rechtsvertreter der Privatklägerin B._____ im Doppel für sich und zuhanden der Privatklägerin
	 den Rechtsvertreter des Privatklägers C._____ im Doppel für sich und zuhanden des Privatklägers
	 die Vorinstanz
	 das Migrationsamt des Kantons Zürich
	 die Koordinationsstelle VOSTRA zur Entfernung der Daten gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. d VOSTRA mittels Kopie von Urk. 120
	 die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- und Löschungsdaten
	 die Kantonspolizei Zürich, KDM-ZD, mit separatem Schreiben (§ 54a Abs. 1 PolG)
	 D._____, …-Strasse …, AH._____ [Ortschaft], gemäss Dispositivziffer 6 des vorinstanzlichen Urteils betr. Herausgabefrist
	 die Kasse des Bezirksgerichts Zürich.

	12. Rechtsmittel:
	Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

